
Zeitschrift: Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz

Herausgeber: Historischer Verein des Kantons Schwyz

Band: 18 (1908)

Artikel: Die schwyzerische Oberallmende bis zum Ausgang des 15.
Jahrhunderts : ein Beitrag zur schwyzerischen Rechtsgeschichte

Autor: Reichlin, Martin

Kapitel: Vom Ende des 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-158436

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-158436
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Vom Ende des IS. bis zum Ende des

15. Jahrhunderts.

Die erste gesetzgebende schwyzerische und zugleich
auch die erste schweizerische Landsgemeinde,321) von der

wir Kenntnis haben, ist diejenige vom Jahre 1294.321) Sie

erläßt ein politisch wie wirtschaftlich sehr bedeutungsvolles
Gesetz326) über die Besteuerung der Klöster und
Landesfremden. Die Landessatzung beginnt also:

In gottes namen. Wir die Lantlvte von Swiz kvnden
allen dien, die disen brief hoerent lesen, De wir vber ein

sin kommen mit gemeinem Rate des landes vnd mit ge-
swornen eiden, De nieman verchovfen sol de keineme
chloster in dem lande de hein ligendes guot, werder zuo
sinem kinde noch de keinen weg, vud gebe ieman dar vber
dien selben chlostern de hein ligendes guot, der sol de

wider loesen vnd deme lande geben vünf phvnt, vnd dero

324) Unser Zweck kann es nicht sein, hier die volle Entwicklung
der schwyzerischen Landsgemeinde als politisch-agrarisches Rechtsgebilde
zu verfolgen. Wir müssen uns auf dessen wirtschaftliche Seite beschränken.

325) Siehe Ryffel, die schweizerischen Landsgemeinden p. 14.

320) Ob und inwieweit diese Landsgemeinde neues Recht geschaffen,
entzieht sich unserer Beurteilung mangels Kenntnis der früheren
Rechtsverhältnisse. Daß die Schwyzer bereits früher selbständig Rechtsgrundsätze

ausgebildet und eingeführt haben, dürfte eine Urkunde vom 3. Februar

1295 (Geschichtsfreund VII p. 53) beweisen: .„quod predietas Alpes
ante confectionem presentium literarum secundum jus et conswetudinem
vallis de Swiz in possessione et prescriptione légitima habuerunt.

327) Landbuch von Schwyz p. 265 f.

Lllllß tl68 1Z. bi8 ZUM Lnckß ck68

1Z. FgKrkWllßrK.

Oie e/^te gesetzgebende sckvvzeriscke und zugleick
auck die erste sckveizeriscke ^««cksFememcke, von der

vir Kenntnis Kaben, ist diejenige vom /a^w Lie
erlälZt ein politisck vie virtsckaltlick sekr bedeutungsvolles
(Zesetz über die Besteuerung der Kloster und Landes-
kremden. Die bandessatzung beginnt also:

In gottes namen. wir die bantlvte von 8viz Kvnden
allen dien, die disen briet Koerent lesen, De vir vber ein

sin Kommen mit gemeinem Pate des landes vnd mit ge-
svvornen eiden, De niernan verckovken sol de Keineme

ckloster in dem lande de Kein ligendes guot, verder zuo
sinem Kinde nock de Keinen veg, vird gebe ieman dar vder
dien selben cKIostern de Kein ligendes guot, der sol dc

wider loesen vnd deme lande geben vünt vkvnt, vnd dero

Unser Z^wecK Kann es riiclit sein, mer clie volle Entwicklung
iler scliwvzeriscken Ksndsgemeinde sis pulitiscli-ugrsrisckes lZecbtsgebiide
zu verfolgen. Vir müssen uns ,iuk dessen wirtscksltlicbe Leite bescbränken,

2-°) LieKe pvklel, die sckweizeriscken Ksndsgemeinden p, 14,

22°) Ob und inwieweit diese Ksndsgemeinde neues peckt gesciisllen,
entüiebt sicb unserer IZeurteiiung mangels Kenntnis der trüberen heciits-
Verhältnisse, OslZ die LcKwvzer bereit» trüber selbständig pecktsgrund-
sätze susgebildet und eingetukrt Ksben, dürlte eine Urkunde vom 3, Leb-

rusr 1295 (OescKicKlslreund VII p, 53) beweisen: ,,u.uod predictss /xlpes
gute conlectionern presentirmi litersrum secundum )us et con»wetudinem
viillis de Lwiz in possessione et prescriptions légitima Ksbuernnt,

22') Ksndbucb von LcKwvz p. 265 l.
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ein phvnt dem richter, und deme lande viery. Beshehe aber

de, das ieman sinen Hb vnd sin ligendes gvot dar gebe, so

sol de guot sin siner nehesten erbon, vnd svln die dem

lande aber geben dy vünf phunt; vnd wolten die selben
erben des selben gvotes nicht, so sol es sin des landes,
wan es si verbotten hant mit geswornem eide. Vnd were
aber der also kranch, der sin ligendes gvot dar gebe, de

ers nicht losen mochte, so sol aber de selbe gvot sin der
erbon aise e, vnd en wolten die des nicht, so sol es sin
des landes in dem selben rechte alse de erre. Were oveh

ieman, der sin ligendes gvot gebe von dem lande ze chovf-
fenne oder de heinen weg, der sol ez wider losen, vnd dem
lande geben vünf phvnt aber, und were aber der selbe alse

kranch, de ers nicht wider loesen moechte, so sol aber de

selbe gvot sin der erbon, oder des landes alse e

Es ist unschwer in diesen Bestimmungen die Tendenz
zu erkennen, des Landes Unabhängigkeit sowohl von den

in seinem Innern neu sich entwickelnden klösterlichen
Grundherrschaften, als auch von den außerhalb der Mark
gesessenen Großgrundbesitzern zu wahren. Die beiden Nonnenklöster

in Schwyz und Muotathal hatten zwar nur bescheidenen

Grundbesitz. Dagegen hatte das Frauenkloster auf
der „Au" in Steinen während der kurzen Zeit seines
Bestandes eine beträchtliche Anzahl von zum Teil umfangreichen

Eigengütern erworben,328) und zinspflichtige Bauern
in seine Abhängigkeit gebracht.329) Mit der Vermehrung des

Güterbesitzes in den Händen der Klöster aber schrumpfte
nicht nur der Grundbesitz, sondern auch die Zahl der an

der gemeinen Mark berechtigten vollfreien Bauern zusammen.
Eine stärkere Beeinflussung der Gemeinmark durch die

328) Geschichtsfreund VII. p. 51 ff. Oechsli Reg. 202, 294, 384, 390,
391. Oechsli 1. c. p. 64. Siehe Verzeichnis der Besitzungen des Klosters
bei den «Steinerschriften" im Klosterarchiv St. Peter in Schwyz.

329) Vergi. Oechsli Reg 384.

I«z

ein pkvrit äem rickter, unä äeme lanäe vierv. LesKeKe aber

äc, äss ieman sinen üb vnä sin ligenäes gvot äar gebe, sc>

soi äc guot sin siner nebesten erbon, vnä svln äie äem

lanäe aber geben äv vünk pkunt; vnä vvoiten äie selben
erben äes selben gvotes nickt, so sol es sin äes lanäes,

van es si verbotten Kant mit gesvornem eiäe. Vnä vere
aber äer als« KrancK, äer sin ligenäes gvot äar gebe, äc

ers nickt losen mockte, so sol aber äc selbe gvot sin äer

erbon alse e, vnä en volten äie äes nickt, so sol es sin
äes lanäes in äem selben reckte alse äc erre, were «vck
ieman, äer sin ligenäes gvot gebe von äem lanäe ze ckovk-
kenne oäer äe Keinen veg, äer sol ez viäer losen, vnä äem
lanäe geben vünk pkvnt aber, unä vere aber äer selbe alse

KrancK, äc ers nickt viäer loeseri rnoeckte, so sol aber äc

selbe gvot sin äer erbon, «äer äes lanäes alse e

Ls ist unscbver in äiesen Bestimmungen äie lenäenz
zu erkennen, äes /.««ckes kVnaö/k««Z7F^ek't sovoKI no« äen

in seinem Innern neu sicK entvickelnäen KlösterlicKen Orunä-
KerrscKakten, als suck von äen auLerKalb äer tVtarK ge-
sessenen <?w/F/'tt«a!öes/^e/'« M Wa/z/M. Die beiäen Tonnen-
Klöster in ScKvvz unä lvìuotatkal Katten zvar nur bescbei-
äenen Orunäbesitz. Dagegen batte äas LrauenKIoster auk

äer „Au" in Steinen väkrenä äer Kurzen Zeit seines Le-
stanäes eine beträcktlicke AnzaKI von zum leil umkang-
reicken Ligengütern ervorben/^^ unä zinsptlicktige Lauern
in seine AbKängigKeit gedrackt. ^) ^jt äer VermeKrung äes

Oüterbesitzes in äen blänäen äer Klöster aber sckrumptte
nickt nur äer Orunäbesitz, sonäern auck äie Zabi äer an

äer gemeinen lVtarK berecbtigten volltreien Lauern zusammen.
Line stärkere Leeinklussung äer OerneinrnarK clurck äie

«2«) QescKicKtstrermcl VII. v, 51 tt, OecKsli heg, 202, 294, 384. 399,
391, OecKsli I, c, p, 64, LieKe Verzeictmis cter öesitzungen cles Klosters
dei àen »LteirierscKrikten" im KlostersrcKiv 8t, ?eter in 8cKvvz,

22°) Vergi, OecKsli heg 384,
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klösterlichen Grundherrschaften auf Kosten der vollfreien
Bauern wäre die natürliche Folge gewesen.

Schon seit den ältesten christlichen Zeiten galt die

Schenkung an Kirchen und kirchliche Zwecke für ein
gottgefälliges Werk, durch das man sich göttlichen Segens auf
Erden und einst himmlischen Lohnes versicherte. Das
Gesetz der Alemannen selbst ermöglichte es den Freien in
hohem Maße, ihr Eigen einer christlichen Kirche zu
veräußern, 330) indem es sogar den Beamten verbot, solchen
Veräußerungen Schwierigkeiten zu bereiten. So gehörten
auch noch im 13. Jahrhundert in Schwyz Liegenschaftsver-
äußerungen zu kirchlichen Zwecken keineswegs zu den

Seltenheiten.331)

Es ist daher begreiflich, wenn die politisch klugen
Schwyzer in eine Art Notstand .sich versetzt sahen und zur
Verhütung einer wirtschaftlichen, sozialen und selbst
politischen Abhängigkeit diese Maßregel ergriffen. Die Gefahr
einer solchen Abhänigkeit hätte sie besonders bedroht mit
dem Momente, da irgend ein starker Graf oder Landesherr
Kastvogt des Klosters geworden wäre. In erster Reihe
standen da die Habsburger. Diese waren damals unabläßig
bemüht, auch an der Grenze des schwyzerischen Gemeinwesens

ihre Machtsphäre zu erweitern 332) und beschützten
gerade auch das Kloster Steinen gegen die Steueransprüche
der Schwyzer.

Ähnliche Motive mögen zu dem Verbote des
Güterverkaufes außer das Land geführt haben. Neben weltlichen
Großgrundbesitzern kam hier in erster Linie das Kloster
Einsiedeln mit seinem ausgedehnten Güterbesitz in Schwyz

33") Siehe M. G. L. L. Sect. I. torn. V. P. pr. tit. I. Ebenso Oechsli,
Quellenbuch zur Schweizergeschichte N. F. 94 p. 94. Vergi, auch M. G.

Capit. Reg Franc T I. P. pr. : Capitula Legibus addenda. 6.

3äl) Vergi. Oechsli Reg. 117, 233, 266, 267. Vergi. Geschichtsfreund
VII. p. 53.

332) Siehe Th. v. Liebenau 1. c. p. 16 und 18.
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KlösterlicKen OrnnàKerrscKakten sui Kosten àer vollkreien
Lauern vare àie natürliche Luige gewesen.

LcKon seit àen ältesten ckristlicken Zeiten galt àie

LcKenKung an KircKen unà KircKIicKe Zwecke tür ein gutt-
geiälliges Werk, àurei, àas man sictr göttliclien Legens aui
Lràen unà einst KimrnIiscKen boknes versickerte. Das (Ze-

setz àer Alemannen selbst ermöglickte es àen dreien in
KuKern iViatZe, ikr Ligen einer ckristlicken KircKe zu ver-
äulZern, jnàern es sugar àen öearnten verbot, solcken
Veräußerungen LcKwierigKeiten zu bereiten. 80 gekörten
suck nock im 13. lakrkunàert in LcKwvz biegensckaktsver-
äuLerungen zu KircKIicKen Zwecken Keineswegs zu àen
LeltenKeiten.

Ls ist àaker degreiklick, wenn àie politiseli Klugen
LcKwvzer in eine Art Ixlotstanà sick versetzt saken unà zur
VerKütung einer wirtsckaktlicken, sozialen unà selbst poli-
tiscken AbKängigKeit àiese NalZregel ergrikken. Die QeisKr
einer solcken AbKänigKeit Kätte sie desonàers deàrokt mit
àem vomente, àa irgend ein starker (Zrak «àer banàeskerr
Kastvogt àes Klosters geworàen wäre. In erster peike
stanàen àa àie Habsburger. Diese waren àarnals unabläüig
demllkt, anck an àer Orenze àes sckwvzeriscken Oeinein-
wesens ikre ivlacktspkäre zu erweitern unà bescklltzten
geraàe auck àas Kloster Lteinen gegen àie LteueransprücKe
àer LcKwvzer,

AKnIicKe rvlutive mögen zu àem Verbote àes (Züter-
verkaukes autZer àas banà gekllkrt Kaben, lieben weltliclien
OroLgrunàbesitzern Kam Kier in erster binie àas Kloster
Umsiedeln mit seinem susgeàeknten (Züterbesitz in LcKwvz

2°°) Siene M, O, L, L, Seel, I, tum, V, vr. tit, I Lbensu Oeci,»Ii,
OueilenbucK zur LcKvveizergesclncKte N, L. 94 p, 94, Vergi, aucii !Vl, O,

dgpit, heg. Lranc I, p, pr, : (lapituli, Legibus «ääenäa, 6,

'2>) Vergi, OecKsli heg, 117, 233, 266, 267, Vergl, OescKicbtslreunii
VII, p, 53,

222) LieKe ?K, v, Liebenau I, c, p, 16 unä t8.
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in Betracht.333) Seine Kastvögte waren damals die Herzoge
von Oesterreich.33*)

Wir begegnen hier zugleich der ersten urkundlich
bezeugten Möglichkeit, wie der schwyzerische Gemeinbesitz
auf Kosten des Privateigentums sich erweitern konnte. Wir
meinen die Konfiskation der Eigengüter von durch
Gesetzesübertretung bußfällig gewordenen Grundbesitzern, sofern

weder sie die Buße335) bezahlen konnten, noch ihre Erben

gegen Bezahlung der Buße solche Güter übernehmen wollten.
Während früher das Bußen- und Konfiskationssystem ein

gefährlicher Feind der Gemeinfreiheit und damit auch der

freien Gemeinde war,336) mildert sich die Wirkung nun
insofern, als diese Bußen und konfiszierten Güter zur
Bestreitung der Bedürfnisse der Gemeinde selbst (Besoldung
der Gemeindeorgane, Beiträge für wirtschaftliche und
politische Gemeindezwecke etc.) und damit zur teilweisen
Entlastung der Gemeindeglieder Verwendung finden konnten.

Weiter bestimmt derselbe Landsgemeindebeschluß:

„ So sin wir ovch des vber ein kommen; vnd
wolten dy chloester, dy in dem lande sint, nicht dragen
schaden an stvre, vnd an anderem gewerfe mit dem laude
nach ir gvote alse ander die lantlvte, so svln sy miden velt,
wasser, holz, wunne vnd weide des landes so sin

wir ovch des vber ein komen, swer der ist, der dehein guot
in dem lande hat der vslvten, de der sol tragen schaden

mit dien lantlvteii in der maze, alse deme gvote geeihen

muge an des lenmannes schaden. Vnd were aber ieman, der
sinen lenmann dar vber bekvnberren wolte oder entwerren
des selben lehens, vnde er de selbe gvot wolte einem andern

3S3) Oechsli 1. c. p. 62 f.

334) Oechsli 1. c. p. 129 f,

335) Auffallend ist die Anzahl der als Buße zu entrichtenden Pfund
(4). Ob sie vielleicht mit der Anzahl der Ammänner oder der später
auftretenden Viertel in Beziehung steht?

336) Siehe v. Inama-Sternegg, Wirtschaftsgeschichte II. p. 37.

105

in öetrackt. ^) Leine Kastvögte waren damals die Herzoge
von Oesterreick. ^)

Mr begegnen Kier zugleick der ersten urkundlick de-

zeugten ivtöglicKKeit, wie 6er sckwvzeriscke (Gemeinbesitz
ant Kosten cles Privateigentums sieb erweitern Konnte, /Wir
meinen ctie /<c)«/«^«tt«« a!tt /2^6«Mt<?^ von äurcb Oesetzes-

Übertretung buökällig gewordenen Orundbesitzern, sotern
wecier sie ctie lZutZe ^^") bezaKIen Konnten, nocb ikre Lrben

gegen Lezäblung cier ButZe solcke Oüter üdernebmen wollten.
WäKrend trüker cias LuLen- unci KoniisKationssvstem ein

getäkrlicker Leind cier OemeintreiKeit unà àarnit auck àer

treien Oemeinde war, milàert sick àie Wirkung nun in-
sotern, als àiese Luven unà Konfiszierten Oüter zur öe-

streitung àer öedürtnisse àer Oemeincle selbst (Besoldung
àer Oerneindeorgane, Beiträge tür wirtsckaktlicke unà poli-
tiscke OemeindezwecKe etc.) unà àarnit zur teilweisen Lnt-
lastung àer Oerneindeglieder Verwenàung tinàen Konnten.

Weiter bestimmt derselbe bandsgemeindebescKInL:

„ 8« sin wir ovcb des vber ein Kommen; vnd
vvolten dv cKIoester, dv in dem lande sint, nickt drggen
sckaden an stvre, vnd an anderem gewerie mit dem lande
nack ir gvote alse ander die lantlvte, so svln sv miden velt,
wasser, Kolz, wunne vnd weide des landes so sin

wir «vck des vber ein Körnen, swer der ist, der denein guot
in dem lande trat der vslvten, dc der sol tragen sckaden

mit dien lantlvten in der maze, sise deme gvote geciken

muge an des leninannes sckaden. Vnd were aber ieman, der
sinen lennrann dar vder bekvnderren wolte «der entwerren
des selben lekens, vnde er dc selbe gvot wolte einem andern

OecKsli l, c, p, 62 t,

OecKsli I, c, p, 129 k,

^ullslienä ist clie ^nzsKI der n!« SulZe zu enlricklenclen pluncl
(4), Od sie vielleickt mit cler ^rizgkl cler Ammänner oder cler später sul-
tretenden Vierte! in öeziekung stekt?

''"°) LieKe v, Inams-LternegZ, VirtscKsltsgescKicKte II, p, 37,
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lihen, swer denne de selbe gvot enphienge, oder in dekeinen

weg da mitte kvmberte, der sol dem geschadegeten sin
schaden abe tvon, vnd vünf phvnt geben, vnd aber de lehen
lidig Ian ; vnd alse dike er de tvot, alse dike so sol er
ime sinen schaden abe tvon, vnd vünf phvnt aber geben .."

Diese Verordnung über die Steuerpflicht erstreckte
letztere gleichmäßig auf alles Sondergut im Lande, das der
Klöster337) sowohl, als dasjenige der Landleute und fremden
Herren.

Wie Bluntschli338) treffend bemerkt, konnte es daher
in Schwyz nicht dazu kommen, daß die einen Güter als
steuerfrei privilegiert und die andern, weil belastet, wie das
anderwärtsTdas Schicksal des vogtbaren Eigens war,
niedergedrückt und dem abgeleiteten Grundbesitz ähnlich behandelt
wurden. Vielmehr breitete sich gleiche Freiheit und Pflicht
über alles Eigen aus, und wurden umgekehrt die Lehngüter
den eigenen möglichst gleichgestellt und das Obereigentum
fremder Herren zurückgedrängt und aufgelöst.339)

Die Grundlage der alten Genossenschaft bestand nicht
nur auf der Gleichberechtigung, sondern auch auf der
ökonomischen Gleichwertigkeit der Genossen.340) Schon im

33T) Dadurch traten die Schwyzer in den.schroffsten Gegensatz zu
König Rudolfs früheren Verboten.

338l Siehe Vorwort (p. Vi zum Landbuch von Schwyz, herausgegeben
von M. Kothing.

339) Kothing, Das alte Staatsvermögen p. 4, interpretiert obige Stelle
in dem Sinne, daß die Lehensleute steuerpflichtig erklärt worden wären,
nicht die „Ausleute" selbst. An eine Besteuerung der Lehensleute denkt
auch Kälin, „zur Geschichte des schwyzerischen Steuerwesens" im 6. Heft
der Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz p. 6.

Abgesehen davon, daß der Nachsatz „an des lenmannes schaden"
nach der Auffassung Kothings geradezu unbegreiflich wäre, wird unsere
Auffassung auch gestützt durch Urkunden und Rechtspraxis des 15.

Jahrhunderts. Selbst die in den Händen auswärts Wohnender befindlichen
Zins- und Gültenbriefe unterlagen der Besteuerung und Zuwiderhandlungen

bezw. Unterlassung der Anmeldung zur Steueranlage waren mit
der Konfiskation der Titel bedroht. Vergi. Kälin 1. c. p. 16. Cf. Bluntschli
1. c. IV. Oechsli Reg. 389.

340) v. Inama-Sternegg 1. c. I. p. 267 f.
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linen, swer cZenne dc selbe gvot enpkienge, oder in dekeinen

weg ds mitte Kvmberte, àer sol ctem gesckadegeten sin
sckaden ade tvon, vnd vünt pkvnt geben, vnd aber ctc leben
iidig Ian; vncl alse dike er ctc tvot, alse dike so sol er
ime sinen scdacien ade tvon, vnct vünk pkvnt aber geben .."

Diese Verordnung über ctie Äette/7?//Mt erstreckte
letztere F/e/c^mchSèF ««/ «//es ^««cke^ttt /m das der

Klöster^') 8«w«KI, als dasjenige der bandleute und krernden
llerren.

Wie öluntscKIi^) treitend bemerkt, Konnte es datier
in LcKwvz nickt dazu Kommen, daö die einen Oüter als

steuerirei privilegiert und die andern, weil belastet, wie das

anderwärtsldas ZcKicKssl des vogtbaren Aigens war, nieder-
gedrückt und dem abgeleiteten Orunddesitz äknlick bekandelt
wurden. VielmeKr breitete sicK gleicke LreiKeit und ptiickt
über alles Ligen aus, und wurden umgekekrt die bekngüter
den eigenen rnoglickst gleickgestellt und das Obereigentum
fremder tlerren zurückgedrängt und autgelöst. ^°°)

Die Orundlsge der alten OenossenscKstt bestand nickt
nur sut der OleicKberecKtigung, sondern suck sut der Sko-

«s/msc^e« (Z/e/c/kWttt/^e/t «!tt c?e«c>ss6tt. LcKon im

2'") OsdurcK traten ctie LcKwvzer in den sckrottsten Oegensstz zu
König puclolt« trükeren Verboten,

22^ Liebe Vorwort (p. V) zum Ksndbucb vvn LcKwvz, Kergusgegeben
von N, Kotking,

22«) KvtKing, Dss site Ltastsvermögen p. 4, interpretiert obige Lteile
in clem Linne, clgtZ clie Kebensleute steuerpllicbtig erklärt worden wären,
nicbl ctie »^usleute" selbst, ^,n eine öesteuerung ger Kebensleute clenkt
gucii Kälin, »zur Oescbicbte cles sckwvzeriscken Lteuerwesens" im 6, ttett
cier Mitteilungen cles KistoriscKen Vereins cles Ksntons LcKwvz p, 6.

^dgeseben davon, clslZ cler NscKsatz »gn cles lenmsnnes sckaden"
nsck cter Auslassung Kotbings geradezu unbegreitlicb wäre, wircl unsere
Auflassung guck gestützt clurck Urkunden und pecktsprsxis des 16, IsKr-
Kunderts, Leibst die in den ttänden auswärts WoKnender betindlicben
Äns- und Oültenbriete unterlagen der IZesteuerung und z^uwiderksnd-
lungen bezw, Unterlassung der Anmeldung zur Lteuersnlsge waren mit
der KonlisKstion der lite! bedrokt. Vergi, Kälin l, c, p, 16, dl, öiuntscKIi
I, c, IV, OecKsli peg, 389,

24") v, lnsms-Lternegg I, c, I, p, 267 l.
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frühen Mittelalter war diese alte Grundlage der Genossenschaft

dem vordringenden Grundbesitze geistlicher und
weltlicher Grundherrschaften weithin zum Opfer gefallen. Soweit
sie auch in Schwyz durch grundherrliche Einflüsse
vergewaltigt worden war, scheint die Landsgemeinde von 1294

ihre Wiederherstellung versucht zu haben. Die Schwyzer
erkannten jedenfalls die wichtige Tatsache, daß die persönliche

Freiheit nicht allein, sondern nur im Verbände mit
der Gleichheit der Existenzbedingungen, einer wahren Demokratie

dauernden Bestand zu sichern vermag.341) Und hierin
lag die große Bedeutung ihrer ganzen Politik.

Kopp312) können wir nicht zustimmen, wenn er den

Schwyzern Eigenmacht und Härte vorwirft, nicht nur wegen
des Veräußerungsverbotes von liegenden Gütern an Klöster,
sondern selbst wegen des Ausschlusses der Klöster von der

Allmetidgemeinschaft,B48) für den Fall, daß sie des Landes
Steuern und Gewerfe nicht wollen tragen helfen.341)

3U) Lavelaye-Bücher, das Ureigentum, Vorrede p. XXI. 80 ff.

3") Siehe Kopp, Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen
Bünde II. p. 27 fund 36 f.

*'*) Kothing geht sicher zu weit, wenn er (1. c. p. 4) von einem „das
Land meiden" spricht.

34*) Daß Güter der Mark, d. h. solche Güter die ursprünglich einen
Bestandteil der Allmende ausgemacht, nicht durch Veräußerung dem
Verbände der Genossen und ihrer genossenschaftlichen Einwirkung entzogen
werden durften, findet auch Kopp für selbstverständlich (1. c). Er glaubt
aber betonen zu müssen, daß es nebstdem noch eine bedeutende
Anzahl von Eigengütern gegeben hätte, die entweder der Herrschaft Habsburg

zugehörten oder verschiedenen andern auswärtigen Besitzern und
worüber den Landleuten von Schwyz kein Verfügungs- oder
Beschränkungsrecht zugestanden hätte. U. E. wird schwerlich mit Recht
angenommen werden dürfen, es hätte in Schwyz Sondergüter gegeben, die
ursprünglich nicht aus der Gemeinmark hervorgegangen waren. Auch
werden damals sämtliche freien, im Lande gesessenen Wirte, sofern sie
nicht zur Strafe ausgeschlossen waren, im markgenössischen Verbände
gestanden haben. Vergi, hiezu v. Inama-Sternegg 1. c. II. p. 214, welcher

sogar annimmt, daß im 12. und 13. Jahrhundert in jenen Gegenden der
Schweiz, wo die alte Hundertschaftsverfassung sich erhalten hat, noch
Bauern und Grundherren gemeinschaftlich Weide und Holznutzung nach
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büken Mittelalter war diese alte Orundlage der Oenossen-
sckatt dem vordringenden Ornndbesitze geistlicker nnd weit-
licker OrundKerrscKatten weitkin znm Opker gekallen. Soweit
sie auck in LcKwvz durck grundkerrlicke Linklüsse ver-
gewaltigt worden war, sckeint die Landsgemeinde von 1294

ikre Wiederkerstellung versuckt zu Kaden. Die LcKwvzer
erkannten jedenfalls die wicktige lstsacke, daL die person-
licke breikeit nickt allein, sondern nur im Verbände mit
der OleicKKeit der Existenzbedingungen, einer waKren Demo-
Krabe dauernden gestand zu sickern vermag, bind Kierin

lag die groLe Bedeutung ikrer ganzen Politik.

Kopp Können wir niclit zustimmen, wenn er den

LcKwvzern LigenmacKt und btsrte vorwirkt, nickt nur wegen
des VeräuLerungsverbotes von liegenden Oütern an Klöster,
sondern selbst wegen des AusscKIusses der Klöster von der

AllmendgemeinscKäit/'") kür den ball, daL sie des bandes
Steuern und Oewerke nickt wollen tragen Kelten.^")

2") Lavelsve-LücKer, da» Lireigentum, Vorrede p. XXI, 8N Ii,

2") LieKe Kopp, Urkunden zur (lesciüciite cler eidgenössiscken
»Unde II. p, 27 I, und 36 k,

'"2) KulKing gekt sicker zu weit, wenn er (I. c. p. 4) von einem »dss
Land meiden" sprickt,

2") OslZ Unter derMgrK, d. Ii. suicbe (Züter die ursprünglick einen ge-
standteii der filmende ausgemackt, nickt durck VergulZerung dem Ver-
bande der (Zennssen und ibrer genossensckgftiicken LinwirKung entzogen
werden durften, findet auck Kopp kür seibstversländlicb (I c), Lr glaubt
aber betonen zu müssen, dsü es nebstdern nocb eine dedeutende ^n-
zalii von Ligengütern gegeben Kätte, die entweder der tterrscbakt Ltsbs-
bürg zugebörten oder versckiedenen andern auswärtigen Lesitzern und
worüber den Landieuten von Lcbwvz Kein Verfügung«- oder Lescbrän-
Kungsrecbt zugestanden batte, LI, L, wird sckwerlick mit peckt ange-
nommen werden dürken, es Käkte in LcKwvz Londergüter Segeben, die

ursprünglick nickt aus der (ZemeinmgrK Kervorgegsngen waren, ^uck
werden damals »ZmllicKe kreien, im Ksnde gesessenen Wirte, sokern sie
nickk zur ötrake ausgescKIossen waren, im markgenössiscken Verbände
gestanden baden. Vergi, biezu v, Insma-Lternegg I, c, II, p, 214, welcber

sogar annimmt, dstZ im 12, und 13, Isbrbundert in jenen Legenden der
öcbweiz, wv die alte ttundertscbaktsverfgssung sicb erkalten Kst, nocb
Lauern und (ZrundKerren gemeinsckaktlick Weide und ttolznutzung nsck
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Mit Rücksicht auf die Besteuerung resp. den Ausschluß
von der Allmendnutzung bei Nichtentrichtung der Steuer
ist darauf hinzuweisen, daß eben die freien Markgenossenschaften

vollständige Autonomie der Verfassung und
Verwaltung besaßen.345) Durch die Verschmelzung der schwyzerischen

Mark mit der Gerichtsgemeinde zu einem
agrarischpolitischen Gemeinwesen hat die Landsgemeinde die früheren
Rechte freier Selbstbestimmung und Rechtsetzung der
Wirtschaftsgemeinde nicht preisgegeben, sondern ihre Rechtssphäre

durch die Aufnahme auch der politischen Aufgaben
und Funktionen der Gerichtsgemeinde erweitert. Die Folge
ihrer wirtschaftlichen Autonomie war, daß sie für mark-
genössische Zwecke Steuern 34cj dekretieren und auch sämtliche

Gemeindeglieder zur Entrichtung derselben heranziehen
konnte. Die Befreiung eines ihrer Glieder von solchen
Gemeindesteuern durch die staatliche Gewalt aber bedeutete

altem Landesbrauch und unter dem Schutze des Landrechtes gehabt
hätten.

345) Siehe v. Inama-Sternegg 1. c. II. p. 79, 213 f. III. 237 f. Lampre'cht,
deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter p. 286. Below, im Artikel
„Markgenossenschaft" im Wörterbuch der Staatswissenschaften von Conrad etc.

Heusler, Instit. I. 264 und 282.

3'°) Um eine markgenössische bezw. eine Gemeindesteuer mochte
es sich wohl handeln, da alle die „lantlvte" zur Bezahlung verpflichtet
waren „nach ir gvote". Vergi. Blumer I. 128. P. Schweizer 1. c. 21. Sollte
dagegen die Abg be an die gräfliche Gewalt, die Grafschaftssteuer, in
Frage gekommen sein, so läge in der Intervention der Habsburger zu
Gunsten des Klosters Steinen mindestens eine Härte gegenüber den
Schwyzern, da die Steuern auf den Sondergütern lasteten, der durch die
Habsburger von der freien Gemeinde geforderte Steuerbetrag aber offenbar

nach wie vor derselbe war und somit durch die Steuerfreiheit des

umfangreichen klösterlichen Grundbesitzes eine entsprechende Mehrbelastung

des Grundbesitzes der Landleute hätte eintreten müssen. Gierke
1. c. I. 517 erblickt in dieser Steuer eine Landessteuer und. keine
herrschaftliche Abgabe. Entsprechend seiner Auffassung der Markgenossenschaft

als ein öffentlichrechtliches Gebilde, nimmt er auch eine öffentlichrechtliche

Steuer an. Cf. zudem Gierke II. 238.

Irrig dürfte auch die Behauptung Kopp's sein, als hätten die Klöster
in den mittelalterlichen Städten Steuerfreiheit genossen. Siehe Gierke
1. c. I. 517.

lös

Nil pücksickt gut àie Besteuerung resp, clen AusscKlnL
von cler Allmenctriutzung bei bbcktentricktung cler Steuer
ist daraut Kinzuweisen, claL eben clie treien Ma/'/^e/zosse«-
sc/ka/te« vollständige /ltttc>«c>m/e cke/- l/e/-/ttSM«F ««ck l/e^-
Wa/ktt/ZF besaLen. OurcK clie Verschmelzung cler sckwvze-
riscken lVlarK mit cler OericKtsgemeinde zu einem agrsrisck-
politiscken (Gemeinwesen Kst clie bsndsgerneinde clie trüberen
peckte treier Selbstbestimmung uncl pecbtsetzung cler Wirb
sckattsgerneincle nickt preisgegeben, sonclern ikre peckts-
spkäre clurck clie AulnaKme auck cler politiscken Aulgaben
uncl bnnktionen cler OericKtsgemeinde erweitert. Die bolge
ikrer wirtsckaltlicken Autonomie war, claL sie M/' ma/'/s-

Fe/z6ss«c/ê6 ^Weutze L'tettc?/'« «e^/^t/ew« uncl anck s«mt-
//c^e (/emtt/zcke^/iecke/' ^tt/' /:«^/c^tuttF clerselden /ze/'K/z^ie/ze«

Konnte, Die öetreiung eines ikrer Olieder von solcken (Ze-

ineinclesteuecn clurck clie staatlicke Oewalt aber bedeutete

sltem Ksndesbrsucb unct unter dem Sciiutze cle« KsncirecKtes gelisbt
iistten.

Siede v, Insius-Sternegg I, e, ll, p, 79, 2l3 k, III, 237 l, KsmprecKt,
deutsclies Mrtscbsltsieben im Mitteisiler p, 286 Selow, im Artikel Mark-
genussenscliskt" im Wörterbuch der Stsstswissenscbskten von donrsd etc,

tteusler, Instil, I, 264 unä 282,

°"°> Ilm eine msrkgenössiscke bezw, eine (Zemeindesleuer moclite
es sicb wobl bändeln, dg alle clie „lsntlvte" zur öezsblung verpklicblet
waren „nscb ir gvote". Vergi, ölumer I, 128, Schweizer I, c, 2l, Sollte
dsgegen clie ^bg be sn clie grsklicbe (Zewslt, ctie (Zrskscbsktssteuer, in
b'rsge gekommen sein, so läge in cler Intervention cler Habsburger zu
(Zünsler, cles Kloster» Steinen mindestens eine Härte gegenüber den
Scbwvzern, ds die Steuern sul den Lnndergütern Issteten, der durcb die
ttsbsburger von der kreien Gemeinde gelorderte Steuerbetrag aber ollen-
Kar nsck wie vor derselbe wsr und somit durcb die Steuerkreilieit de»

umlsngreicben KlösterlicKen Grundbesitzes eine entsprechende Mebrbe-
lsstung des (Grundbesitzes der Ksndieute Kstte eintreten müssen, (ZierKe
I, c, I, 517 erblickt in dieser Steuer eine Ksndessteuer und Keine Kerr-
scksktlicke ^bgsbe, LntsprecKend seiner ^ullsssung der MsrKgenossen-
sckstt sis ein öllentlickrecktlickes (Zebilde, nimmt er suck eine ölkentiicb-
reckllicke Steuer sn, dl, zudem (ZierKe II, 238,

Irrig dllrlte guck die öeksuptung Kopp'» sein, als Kstten die Klöster
in den mittslslterlicken Städten Steuerkreilieit genossen, Siebe (ZierKe
I, c, I, 517,
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einen verletzenden Eingriff in das volle Selbstbestimmungsrecht

der freien Genossenschaft. Zudem galt es allgemein
als markgenössischer Grundsatz, daß Marknutzungsrechte
und Marklasten™ unzertrennlich mit einander verbunden
seien347) und (somit derjenige, der seine markgenössischen
Pflichten nicht erfüllte, damit zugleich der Rechte an der
Mark verlustig gehe; denn „wer einer statutarischen
Vorschrift über sich keine Herrschaft einräumen will, dem bleibt
nur der Austritt offen, wie dem mit den Gesetzen seines

Staates unzufriedenen Bürger' die Auswanderung". (Regeis-
berger, Pandekten I. p. 106.) Deshalb vermögen wir in der

obigen Einigungsbestimmung der schwyzerischen Landsgemeinde

weder Widerrechtlichkeit noch Haß gegen die Klöster
zu erblicken. Es liegt hier in der Besteuerung kein
Ausnahmegesetz gegen die Klöster vor; sie werden behandelt
wie „ander die lantlvte" und gegen sie wurde nur speziell
ausgesprochen und angewandt, was jedenfalls schon längst
allgemeines Gewohnheitsrecht war.34S)

Als teilweise Anerkennung dieser markgenössischen
Autonomie mag es erscheinen, wenn von habsburgischer
Seite gegen diesen Ausschließungsbeschluß der schwyzerischen
Gemeinde niemals Protest erhoben wird.349)

Die angeführte Urkundenstelle lehrt uns auch, daß nicht
bloß physische Personen Landleute bezw. Markgenossen sein

konnten, sondern selbst juristische Personen (d. h. geistliche
Korporationen) sofern sie neben dem Grundbesitz auch ihren
Wohnsitz im Lande hatten und die markgenössischen Pflich-

347) Vergi, v. Low 1. c. p. 26. Gierke II. 192 ff. Heusler 1. c. 272.
Maurer, Einleitung p. 304.

3l8) Cf. Bluntschli 1. c. p. IV. Gierke 1. c. II. 238 im Vergleich zu II.
192 ff. insbesondere 194.

:"'J) Vergi, insbesondere die Briefe derJKonigin Elisabeth vom 13.

Januar 1299, worin sie nach den allgemeinen Äusserungen, sie habe die
Besitzungen der Klosterfrauen in ihren Schutz genommen, gegen die
Besteuerungen des klösterlichen Besitzes sich wendet. Geschichtsfreund VII.
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einen verletzenden Lingrib in äas volle Selbstbestirnrnungs-
reckt der freien (ZenossenscKakt. Zudem Zalt es allgemein
als markgenössiscker (Grundsatz, daL /t/ta/^ntt^tt/ZFSwe/kte
unck /Vt«^/«stc?«^ u/ZM/'t/'eK/z/kc/! m/t «'««««itt Ve/'öttttcke«

seien ^^') und ^somit derjenige, der seine markgenössiscken
pflickten nickt erfüllte, damit zugleick der peckte an der
NarK verlustig geke; denn „wer einer statutariscken Vor-

sckriit über sicK Keine HerrscKgft einräumen will, dem bleibt
nur der Austritt oben, wie dem mit den (Zesetzen seines

Staates unzufriedenen Bürger die Auswanderung". (Pegels-
berger, Pandekten I. p. 106.) OesKslb vermögen wir in der

obigen /ÄMFtt/ZFsöesttmmtt/ZS' der sckwvzeriscken bandsge-
meinde Meckel Mcke^ec^//cMe/t «c>c/k //a/Z F<?F6« ck/e /('/ös/e/'
zu, erblicken. Ls liegt Kier in der Besteuerung Kein Aus-

nakrnegesetz gegen die Klöster vor; sie werden bekandelt
wie „ander die lantlvte" und gegen sie wurde nur speziell
snsgesprocken und angewandt, was jedenfalls sckon längst
allgemeines (tewoknkeitsreckt war. "")

AIs teilweise Anerkennung dieser markgenössiscken
Antonornie mag es ersckeinen, wenn von KabsburgiscKer
Seite gegen diesen AusscKIieLnngsbescKIuiZ der sckwvzeriscken
Oemeinde niemals Protest erKoben wird.^")

Die angelükrte blrkundenstelle lekrt uns auck, dalZ nickt
bloö pkvsiscke Personen /.««ck/ett/e bezw. ivlarkgenossen sein

Konnten, sondern se/öst /««s//sc^e /^tts<?«<?tt (d, K. geistlicke
Korporationen) sotern sie neben dem (Grundbesitz auck ikren
VoKnsitz im bande Katten und die inarKgenSssiscKen pllick-

2") Vergi, v, Luv I. c. p. 26. QierKe II. 192 if. Iteusler I c. 272.
Ngurer, Einleitung p. 394.

2'») df. gluntscKIi I. c, p. IV. «ierke i. c. II 23» im Vergleich zu II.
192 ff. insbesonäere l94.

Vergl. insbesonäere clie »riefe clerZKünigin LIisgbelK vnm l3,
hinusr 1299, vorin sie nsck clen gllgemeinsn Äusserungen, sie Kgbe clie
öesitzungen äer Klosterkr«uen in ibren Lcbutz genommen, gegen äie IZe-

Steuerungen äes KlösterlicKen Lesitzes sicK venciet, QescKicKlskreunä Vll.
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ten erfüllten. Die persönliche Angesessenheit, 35°) also nicht
bloßer Grundbesitz in der Mark, war erforderlich für die

markgenössische Berechtigung. Ob der eigene Güterbesitz
ebenfalls verlangt wurde, oder ob der Besitz einer eigenen
Wohnstätte resp. eigener Haushalt damals schon genügte
(vergi. Landbuch p. 41 und 45) und daher die Größe des

Güterbesitzes nur den tatsächlichen Umfang der Nutzung
bestimmte, kann hieraus allerdings direkt nicht entnommen
werden. Wir halten aber das Letztere für wahrscheinlich, da

in ältester Zeit die Markberechtigung keine dingliche, 351j

sondern eine persönliche352) gewesen, wie dies in der

schwyzerischen Oberallmende heute noch der Fall ist.

Einen summarischen Aufschluß über die Bestandteile
der gemeinen Mark gibt uns die Bestimmung, daß die

steuerweigernden Klöster sollen meiden : „Feld, Wasser, Holz,
Wunne und Weide des Landes."

Nach Grimm353) kann Feld bebautes wie auch
unbebautes Land bedeuten. Für vorliegenden Fall dürfte die
letztere Bedeutung zutreffender sein.354) Weide dürfte dem-

BS0) Daher auch der Ausdruck: „qui in villa Svittes habitant" und
„habitatores ville Suites" für die schwyzerischen Markgenossen. Siehe
Ringholz 1. c. p. 201 f.

351) Irrigerweise nimmt Kothing (Geschichtsfreund XVIII. p. 81 f.) an,
die klösterlichen Korporationen seien nicht wirkliche Landleute gewesen,
da sie wohl zum größten Teil nicht aus Landeskindern gebildet waren
Ihren Genuß an der gemeinen Mark erklärt er daraus, „weil sie im
Besitze von Sondereigentum waren, mit welchem die Aljmendnutzung
damals realrechtlich verbunden war."

!IS2) Schröder 1. c. p. 426. v. Low 1. c. p. 25 ff. Fr. v. Wyß, Zeitschrift
für schweizerisches Recht I. p. 76. Heusler, „die Rechtsverhältnisse am
Gemeinland in Unterwaiden". Zeitschrift für schweizerisches Recht p. 66
f. und 104.

3r,s) Deutsche Rechtsaltertümer II. p. 12.

:,M) Dies scheint sich schon aus der Tatsache des Hofsystems für
unsere Verhältnisse zu ergeben. Zudem wird dieser Ausdruck in Schwyz
heute noch für die Allmenden im Tale (die sogen. Bodenallmenden) im
Gegensatz zu den Alpweiden oder Hochallmenden und zum Wald
gebraucht. Siehe Teilungsprojekt des offenen Geländes der Oberallmend-
korporation p. 7.
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ten erfüllten. Dèe /lez-sô/z/^/êe /tnF6Si?sse«/ke/t, als« nickt
bloüer Orunäbesitz in cter Nark, war tt/s^e/V/cM /S^ ck/e

ma/'/êS'enSss/sc/ke Se«c^tt^tt«F. Ob cter eigene Oüterbesitz
edentalls verlangt wurde, ocler ob 6er Besitz einer eigenen
WoKnstätte resp, eigener HausKalt damals sckon genügte
(vergi. bandbucb p. 41 und 45) nnd datier die OrSLe des

Oüterbesitzes nur den tatsäetilicken blmtang der Nutzung
bestimmte, Kann nieraus allerdings direkt nickt entnommen
werden, wir Kalten aber das Letztere tür wakrsckeinlick, da

in ältester Zeit die NarKberecKtigung Keine dinglicke, "°')
sondern eine persönlicke ^^) gewesen, wie dies in der

sckwvzeriscken ObersIImende Kente nock der ball ist.

Linen surnmariscken AutscKIulZ über die Ae5ta««!te//<?

cke/' M«/'/? gibt uns die Bestimmung, daL die

steuerweigernden Klöster sollen meiden: „Leid, Wasser, Holz,
Wunne und Weide des bandes,"

I>IgcK Orirnm^) Kann Leid bebautes wie suck unbe-
bautes band bedeuten. Lür vorliegenden ball dürtte die
letztere Bedeutung zutrettender sein.^) weide dürtte dem-

Osker suck cler ^usclruck: ,qui in vi»« Lvittes Ksbitsnt" unci

„Ksditstores ville Luites" lür clie sckwvzeriscken MsrKgenossen, LieKe
«ingkolz I, c, p. 201 l.

Irrigerweise nimmt Kotking sllesckicktskreung XVIII, p. 81 t) «n,
clie KlösterlicKen Korporstivnen seien niclit wirkiicke Ksncileute gewesen,
iZg sie woKI /um grölZten ?eil nickt sus KsnclesKinclern gebildet waren,
Inren cüenuiZ sn cler gemeinen ivlsrk erklärt er clsrsus, „weil sie im öe-
sitze von Lonclereigentum wsren, mit welcliem ciie ^Ilmencinutzung cls-

msl» resirecktlick verbunden wsr,"
LcKrücler l, c, p, 426. v, Köw I, c, p, 25 ll, K'r, v, Vv«, /^eitscbrilt

für sckweizeriscke« heckt I. p. 76, Iteusler, „clie pecktsverksltnisse sm
cZemeinlsncl in tlnterwslclen", Z^eitscbrikt lür scbwei/.erisclies pecbt p, 66
f, unci 104,

2'^) OeutscKe hecktssltertümer II, p, 12,

22^) Dies scbeint sicb sckon sus cler tstssclie des ttolsvstem« lür
unsere Verbältnisse zu ergeben, ^uclem wircl clieser Ausdruck in LcKwvz
beute nocb lür clie Allmenden im l'ale lciie sogen, IZodensIlmenden) im
(Zegensstz zu clen ^Ipweiden ocler ttocksilmenden unci zum Vsid ge-
brsucbt, LieKe leiiungsprojekt cies otkenen Oeländes cier ObersIImend-
Korporstion p, 7,
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entsprechend Alpweide bedeuten. Über den Ausdruck „wunn"
finden sich in der Literatur umfassende Controversen.365)
Unsere Quellen bieten keine Anhaltspunkte für eine sichere

Deutung dieses Begriffes. Seine auch späterhin zu
konstatierende Verbindung mit „Weide" sowie sein gänzliches
Verschwinden aus unsern Quellen seit dem 16. Jahrhundert
läßt vielleicht am ehesten die Deutung Moßberger's resp.
Fr. v. Wyß zu.

Das Rodland, soweit es nicht in Privatbesitz sich
befand, die Weide zu Berg und Tal, Wald und Gewässer des
Landes bilden somit die Mark im engern Sinne.356) Den
Genossen resp. Landleuten standen daher in mehr oder

355) Nach Grimm, deutsche R.-A. II. p. 42 ist das ahd. wunna das

gothische vinja, vi>inl, welcher griechische Ausdruck dem lateinischen
nemus naheverwandt scheint ; nemus, die Weidetrift im Walde
Schröder 1. c. p. 425 n. beruft sich auf Braune, Beitrag zur Geschichte
der deutschen Sprache 14, 370 n. 1. Nach ihm kommt das „ahd. winna
enti weida von gothisch winja, an. vin, die Weide. Die Formel wurde
beibehalten auch nachdem winne aus der Sprache verschwunden war,
nur erhielt das nicht mehr verstandene Wort durch Volksetymologie die
Form wunne." Nach Schröder wäre somit „Wunne und Weide" nichts
weiter als eine Alliteration. — Ebenso sieht Moosberger (die bündnerische
Allmende p. 104 ff. spez. 112 und 124) in dieser Wortverbindung für
spätere Zeiten nur eine Tautologie. Ursprünglich aber bedeutete seiner
Ansicht nach „won-wunn" der durch Reuten, Schwenden von Urwald
befreite, für die Weide des Viehes gewonnene Boden. Diese Ansicht
Moosbergers über die ursprüngliche Bedeutung von „wunn" hält auch
Fr. v. Wyß (Abhandlungen zur Geschichte des schweizerischen öffentlichen
Rechts p. 31) als die richtige. „Und erst von da aus ist dann.nach aller
Wahrscheinlichkeit der Ausdruck won und weid, um alle Weide zu
bezeichnen, zu allgemeiner Anwendung gelangt und zu einer beliebten
tautologischen Formel, wobei an die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr
bestimmt gedacht wurde, geworden."

Kothing (Glossar zum Landbuch von Schwyz p 295) versteht unter
Wunn und Weide „das Recht, ein Stück Land anzusäen und zu ernten,
oder es als Weide zu benutzen. Wunn ist also die Benutzung durch
Ansäen und Pflanzen, oder einfach durch das Einsammeln des Heues "

Weitere Deutungen dieses Wortes siehe bei Caflisch, „Ein Rätsel der
Sphinx" und im XXVI. Jahresbericht der historisch-antiquarischen
Gesellschaft von Graubünden.

Sä6) Siehe Lamprecht 1. c. I. p. 282.
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entsprecbend Alpweide bedeuten. Ober den Ausdruck „wunn"
kinden sicK in der Literatur umfassende kontroversen.
blnsere Zueilen bieten Keine AnKsItspunKte tür eine sickere

Deutung dieses Legrittes. Leine auck späterkin zu Konsta-
iierende Verbindung mit „weide" sowie sein gänzlickes
VerscKwinden aus unsern (Illeben seit dem 16. lakrkundert
lätZt vielleickt am ekesten die Deutung lVlolZberger's resp,
t^r. v. wylZ zu.

Das podland, soweit es nickt in Privatbesitz sicb be-

kand, die weide zu öerg und l'ai, Wald und Oewässer des
bandes bilden somit die ivlark im engern Linne. ^") Den
Oenossen resp, bandleuten standen daker in mekr oder

sxigck lZrimm, deutscke H.-Ä. II, p, 42 ist das gkd. wunng das

gotkiscke vinja, i^ott/,. weicker grieckiscke Ausdruck dem lateiniscken
nemus nskeverwandt sckeint; nemus, die Weidetrikt im Walde
LcKroder I, c, p. 425 n, Kerukt sicK gut örsune, öeitrsg zur OescKicKte
der deutscken LprscKe 14, 370 n, I, Nack ikm Kommt dss „gkd, winns
enti weids von gotkisck vinjs, sn, vin, die Weide, Die Lormel wurde
deikekslten sucn nsckdem winne sus der LpracKe versckwunden war,
nur erkielt dss nickt mekr verstandene Wort durck Volksetymologie die
Lorm wunne," KscK LcKroder väre somit „Wunne und Weide" nickts
veiter als eine Alliteration, — öbensn siekt ivloosberger (die dündneriscke
Allmende p, 194 tt, spez. l12 und 424) in dieser Wortverbindung tu,
spätere leiten nur eine Isutologie. Ursprünglicb aber bedeutete seiner
AnsicKt nsck „won-wunn" der durck heuten, LcKwenden von Urwald
betreite, kür die Weide des VieKes gewonnene Soden, Diese AnsicKt
Noosbergers über die ursprünglicbe öedeutung von »wunn" Käll sucli
Lr. v, WvÜ (Ädbandlungen zur (ZescbicKte des »cbveizeriscben okkentlicben
hecbts p, 31) als die ricktige. „Und erst von da sus ist dann nack aller
WaKrscKeinIicKKeit der Ausdruck von und veid, um slle Weide zu Ke-

zeicbnen, zu allgemeiner Anwendung gelangt und zu einer beliebten
tautologiscben Lorrnel, vodei sn die ursprünglicbe öedeutung nicbt mebr
bestimmt gedacbt vurde, geworden."

Kotking (lülossar zum Ksndbucn von Lcbwvz p. 295) verstekt unter
Wurm und Weide „das heckt, ein LtücK Land anzusäen und zu ernten,
oder es als Weide zu denutzen. Wunn ist also die Senutzung durcti
Ansäen und Lklsrizen, oder einkacb durcb dg« öinssrnmeln des tteues."
Weitere Deutungen dieses Wortes siebe bei dsklisck, »Lin hätsel der
Lpbinx" und im XXVI. IsKresdericbt der bistoriscb-sntiqusriscken (He-

sellsckskt von Oraudllnden.
22°) LieKe LsmprecKt I. c. I. p, 282,
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weniger ausgiebigem Maße 35?) die markgenössischen Rechte

der Weide, der Rodung (des Bifanges), des Holzbezuges,
der Jagd und Fischerei zu. Die beiden letztern Nutzungen '

der gemeinen Mark waren anderwärts schon frühzeitig durch
den Einfluß der Grundherrschaften den Markgenossen
verloren gegangen,358) erhielten sich aber in der schwyzerischen
Mark das ganze Mittelalter hindurch in ungeschmälertem
Maße.

Aus der Gegenüberstellung der Ausleute gegen die

Markberechtigten Landleute ergibt sich die Annahme, daß

erstere nicht in Markgemeinschaft mit den Landleuten
gestanden.359) Aus der Persönlichkeit der Nutzungsberechtigung
folgt aber, daß die landesansäßigen Lehensleute 36°) der im
Lande begüterten Ausleute markberechtigt gewesen sind.
So wenig die im Lande begüterten Ausleute markberechtigt
waren, so wenig können ihre Steuern als eine rein mark-

genössische Folge betrachtet werden.30) Ihre Besteuerung
dürfte eher eine ausnahmsweise und hauptsächlich auf
politische Gründe zurückzuführende sein.302) Der Grundsatz,
daß Rechte und Pflichten in der Mark immer und unzertrennlich

verbunden seien, befürwortet aber die Annahme, daß

die Lehensleute solcher ausländischer Grundbesitzer ebenfalls
im Verhältnisse ihres Lehenbesitzes Steuern zu entrichten
hatten.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts beginnt wiederum eine

neue Periode des uralten Streites der Schwyzer mit dem

357) pür (jas jviaß der Nutzungen mochte das wirtschaftliche
Bedürfnis der Markgenossen entscheidend gewesen sein. Vergi. Fr. v. Wyß
1. c. 79. Heusler 1. c. 66 f. v. Maurer, Geschichte der Markenverfassung
p. 55 und 144. Miaskowski, die schweizerische Allmend p. 126.

358) Siehe Lamprecht 1. c.

suo) v Maurer, Dorfverfassung p. 159. v. Low p. 29.

:!0") Mindestens wenn sie Landleute waren.
301) Vergi, hiezu v. Low 1. c. p. 2H f.

S02) Mit der Zurückdrängung des ausländischen Grundbesitzes wurde
sowohl die Unabhängigkeit des einheimischen Grundbesitzes nach außen
begünstigt, als auch die ständische Freiheit der Landleute gesichert.
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weniger ausgiebigem NaiZe ciie ma/-/eFe«SMse/?ett /?ee^/e
cke^ U/e/cke, cke^ /?<?cktt«zss (cies öikanges), ckes //c>/^öeZÄF65.
cke/' /a^ck tt«ck /^/se/ke^ei zu. Die beiäen letztern Nutzungen '

cier gemeinen NarK waren anderwärts sciron krünzeitig clurcb
cien LinkluL cler QrundKerrscKakten cien NarKgenossen ver-
loren gegangen, ^°^) erkieiten sicir aber in cier sckwvzeriscken
NarK cias ganze Nittelalter KinciurcK in ungesckmälertem
NatZe.

Aus cier Oegenüberstellung cier /ltts/ettte gegen ciie

NarKberecKtigten Landleute ergibt sicK ciie AnnaKme, dalZ

erstere nickt in /VlarKgemeinscKakt mit cien Landleuten ge-
standen. Aus ,1er Persönlichkeit 6er I^'utzungsderecKtigung
kolgt aber, daL die landesansäLigen LeKensleute^") cler im
Lande begüterten Ausleute rnarkberecktigt gewesen sind,
8o wenig die im Lande begüterten Ausleute rnarkberecktigt
waren, so wenig Können ikre Lteuern als eine rein mark-

genüssiscke bolge betrachtet werden,^') Ikre Besteuerung
dllrkte eker eine ausnakrnsweise und KauptsäcKIicK auk poli-
tiscke Qrllnde zurllckzukükrende sein. ^°^) Oer (Grundsatz,
daL peckte und pklickten in der NgrK immer und unzertrenn-
lick verbunden seien, befürwortet aber die AnnaKme, daL
die bebensleute solcker ausländiscker (Grundbesitzer ebenkslls
im VerKältnisse ikres bekendesitzes Ltouern zu entrickten
Katten.

Zu Ankang des 14, ^akrkunderts beginnt wiederum eine

«ette ^e/-/«cke des uralten L^e/tes cke^ ^e/eWvee^ m/t ckem

Lür gas MaL ger Nutzungen mockte gas wirtsciiattiicbe Le-
gürtn!« ger Markgenossen entscbeilleng gewesen sein. Vergi, Lr, v, W>'K
I, c, 79, tteusler I, c, 66 t, v, Maurer, Oescbicbte ger MarKenverkassung
o, 55 ung 144. MiasKowsKi, gie »cbweizeriscbe ^limeng p, 126,

2^2) Zjene KamprecKt I, c,

22«) v, Maurer, Lorkverkassung p, 159, v, Löw p, 29,

2°") Mingestens wenn sie Kangieute waren,
''«>) Vergi, niezu v, Löw i, c, v, 28 k,

2"-> Mit ger z^urückgrängung ge» ausiängiscken Orungbcsit/.es würge
sowolii gie LnabnangigKeit ges einlieimisci,en (Zrungbesitxes naci, autZen

begünstigt, als auck gie stsngiscbe breibeit ger Langleute gesicilert^
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Kloster Einsiedeln. 1307 machte König Albrecht von Oester-
reich namens seines Hauses den Schwyzern Vorwürfe,363)
„daß sie seine Vogtrechts- und Steuereinkünfte von der

Kastvogtei Einsiedeln in zwiefacher Weise schmälern, indem
sie teils vom Kloster gegen Zins Güter zu Lehen hatten
ohne davon Vogtrecht zu entrichten, teils dem Kloster
gehörige Alpen widerrechtlich occupierten,364) sodaß die
Herrschaft ebenfalls kein Vogtrecht erhielt."

Aus der letztern Tatsache geht nun unbestreitbar
hervor, daß die Schwyzer damals in ausgedehntem Maße die

Alpwirtschaft pflegten.

Am 25. Januar 1310 „künden" die Landleute von Schwyz
in einer besiegelten Urkunde „. das wir gemeinlich vber
ein sin komen das wir verkouffet hein das mos von
Luzelun bach vnz an Landoltinun vnd das gemeinmerch
das in der Wirtheron lag vnd das holz vnder des roten
swendj vnd ob dem wege, vnd hein das selbe mos als da

uor genennt ist ze kouffen geben dien erberren luten Cunrat
dem Vlminer vnd Wernher sinem brader fur lidig eigen,
vnd wart das gvot das su uns gaben, umb das mos als da

uor geschriben ist geleit an die mur ze altun mata. Wir
die uorgenanden lantlute sun ouch wer sin, vb es ze durfften
kemj das der uorgenand Cunrad oder Wernher sinen teil
verkouffen weltj des mos als da uor genamet ist, so sun
wir dem der das mos von inen kouffet vnsern brief geben
besigelten mit vnserm insigel in allem recht, als wir dien
vorgenanden Cunraten vnd Wernhem vnsern brief hein
gegeben. Vnd wer ouch des su ieman weltj irren de keinen

weg in dem vorgenanden kouffe, so sun wir die vorgenanden
lantlute, die uorgenanden Cunraten vnd Wernhern de Vlminer,

36S) Siehe P. Schweizer 1. c. p. 22, ebenso Ringholz p. 98.

364) Ringholz eodem, Nota 300. Siehe auch Oechsli Reg. 475. Es
ist auffallend, daß die Schwyzer in solchem Umfange Alpen des Klosters
„occupieren" konnten; es möchte scheinen, das Kloster habe nicht alzu
großen Gebrauch davon gemacht.
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/(?05ttt /Ä«sk'ese/tt. 1307 mackte König Albreckt von Oester-
reick namens seines Ganses den LcKwyzern Vorwürfe,
„daü sie seine VogtrecKts- und LteuereinKüntte von der

Kastvogtei Hinsiedeln in zwiekacker Weise sckmälern, indem
sie teils vom Kloster gegen Zins Oüter zu beben Kstten
okne davon Vogtreckt zu entrickten, teils dem Kloster ge-
Körige Alpen widerrecktlicb «ccupierten, sodsÜ die Ilerr-
sckstt ebenfalls Kein Vogtreckt erkielt."

Aus der letztern lstsacke gekt nun unbestreitbar ber-

vor, daL die LcKwvzer damals in ausgedehntem NaLe die

AlpwirtscKaft pflegten.

/Im ^6. /a/m«/' /Z/k? „Künden" die bandleute von LcKwvz
in einer öes/eFs/te« tV^««cke „. das wir gemeinlick vber
ein sin Körnen das wir verkoubet Kein das mos von
buzelun back vnz an bandoltinun vnd das gerneinmerck
das in der WirtKeron lag vnd das Kolz vnder des roten
swendj vnd ob dem wege, vnd Kein das selbe mos als da

uor genennt ist ze Kouben geben dien erberren luten dunrat
dem VIminer vnd WernKer sinem bruder fur lidig eigen,
vnd wart das gvot das su uns gaben, umb das mos als da

uor gescbriben ist geleit an die mur ze altun mata. Wir
die uorgenanden lantlvte sun oucb wer sin, vb es ze durkkten

Kemj das der uorgenand dunrsd «der Wernber sinen teil
verkoutren weltj des rn«s als da u«r genarnet ist, s« surr

wir dem der das mos von inen Koubet vnsern briet geben
besigelten mit vnserrn insigel in allem reckt, als wir dien
vorgenanden dunraten vnd WernKern vnsern briet Kein ge-
geben. Vnd wer ouck des su ieman weltj irren de Keinen

weg in dem vorgenanden Koube, so sun wir die vorgenanden
lantlute, die vorgenanden Ounraten vnd WernKern de VIminer,

-^) Zielie p, ZcKveizer I, c, p, 22, ebenso hingkolz v, 98,

hingkolz eoclem, Nota 39«, Sieke suck OecKsli heg, 475, Ls
ist sukksllencl, cistZ clje LcKvvzer in solckem Omksnge ^Iven cles Klosters
»occupieren" Konnten; es mockte sckeinen, clss Kloster Ksbe nickt slzu
grolZen QebrsucK ctsvon gemsckt.
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vnd alle die das mos von inem kouffent, schirmen, schirmen
mit allem vnserm schirm." (Original im Familienarchiv
v. Hettlingen. Druck: Kopp, Urkunde II. 183; Geschichtsfreund

XXXI. 275; Reg. bei Oechsli Nr. 502.)

Vorliegende Urkunde ist das erste Zeugnis für den
Erwerb von Privateigentum (lidig eigen) an einem Waldbestande,

sowie für durch Rodung (Neubruch, jus apprisionis)
aus der gemeinen Mark hervorgegangenen Privatgrundbesitz
(des rotten swendi).

Auffällig erscheint uns die Unterscheidung zwischen
den drei Bestandteilen: „mos, holz und gemeinmerch."3a6)
Letzteres wird daher offenbar im vorliegenden Falle nicht
als Gemeinland schlechthin, sondern in einem engern,
spezifischen Sinne gebraucht.

Gegenüber der ersten urkundlichen Veräußerung von
Allmendsubstanz (der „Jessenen" an Konrad Hunno), die
zum Teil eine Entschädigung für der Gemeinde geleistete
Dienste an den Käufer enthielt, unterliegt diesem Verkaufsakte

ein mehr politisches Motiv. Der Erlös für den
Gemeindebesitz soll an die Letzimauer an der Altmatt (Roten-
thurm) gelegt werden. Die Letzimauer366) war entschieden ein
Mittel der Landesverteidigung und diente somit politischen
Zwecken. Daraus ergibt sich aber, daß einerseits zwischen
rein privatrechtlichen und öffentlichrechtlichen Verhältnissen
noch nicht genau unterschieden wurde und anderseits wohl
kein öffentlichrechtliches Vermögen (sog. Kämmereigut)367) vor-

ses) Möglicherweise dürften .gemeinmerch" und .holz" zum „mos"
sich verhalten haben wie Teile zum Ganzen.

SM) Während die alten Germanen ihr Gebiet, eine räumlich begrenzte
Landschaft, durch Wtlstlegung eines breiten Gürtels des Grenzlandes
sicherten (siehe Brunner I. 157, Schröder p. 40) finden wir anfangs des
14. Jahrhunderts zum nämlichen Zwecke an den Grenzen des Landes
Schwyz gewaltige Mauerwerke, sog. „Letzinen". Vergi, v. Zay, Goldau
und seine Gegend p. 24 ff.

M7) Siehe Handwörterbuch der Staatswissenschaften von Conrad etc.
Artikel „Allmenden" p. 181 f. Beseler, System des gemeinen Privatrechts
p. 299.
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vnä alle die clas mos von mem Kouttent. sckirmen, scnirmen
mit allem vnserm sckirm.- (Original im LsmiliensrcKiv
v. Wettlingen. Druck: Kopp, blrkunäe II. 183; OescKicKts-
treuncl XXXI. 275 ; «eg. bei OecKsli Nr. 502.)

Vorliegenäe blrkuncte ist clss erste Zeugnis tür clen Lr-
verb von />wate^6«tttm (liclig eigen) a« tVa/cköe-

sta«cke, sovie tür ckttwh /?ock««F (Neudruck, jus apprisionis)
aus cler gemeinen NsrK Kervorgegangenen /^watF/'tt/kckôes/tZ!
(ctes rotten svendi).

Auttällig ersckeint uns clie blntersckeiäung zviscken
clen drei öestsnäteileri: »mos, Kolz und Fe/nem/nez-c/k." ^°)
Letzteres vird claker ottenbsr im vorliegenden LsIIe nickt
als Oemeinlsncl scklecktkiri, sonclern in einem engern, spe-
zitiscben Linne gedrsuckt.

Oegenüber cler ersten urkunctlicken I/e/'Stt/Se/'tt/ZF vo«
>t//menckttösta«Z! (cler „lessenen" sn Konraä blunno), ctie

zum leil eine LntscKääigung tür cter Oemeinäe geleistete
Dienste an äen Käuter entkielt, unterliegt äiesem VerKsuts-
akte ein mekr /?o//ttsakes /I4ottv. Der Lrlös tür äen Oe-

meinäebesitz soll an äie betzimsuer sn äer Altmstt (poteri-
tkurm) gelegt veräen. Die betzimsuer vsr entsckieäen ein
Nittel äer bsnäesverteiäigung unä äiente somit politiscken
ZvecKeri. Daraus ergibt sicK aber, äaL einerseits zviscken
rein vrivstrectitlickeri unä SttentlicKrecKtlicKen VerKältnissen
nock nickt genau untersckieäen vuräe unä anderseits voKI
Kein SttentlicKrecKtlicKes Vermögen (sog. Kämmereigut)^ vor-

'"°) iVloglicKerveise clürtten .gernemmerck" und ,KoIz" zum ,mos"
sicK verkslten Kaden vie leite zum Osnzen,

'°°) Wzkrenà clie «lten Oermsnen ikr Oebiet, eine räumlick begrenzte
LsnciscKstt, ckurcb VilstlegunA eines breiten Oiirtels cles Orenzlsncles
sickerten (sieke örunner I. lö7, 8cKröcter p. 40) tinclen vir sntsngs 6es
14. IsKrKunclerts zum nâmlicken z^vecke sn cien Orenzen lies Lsncles
LcKvvz gevsltige lvisuerverke, sog. .Letzinen", Vergl, v. Zszk, Oolctsu
uncl seine Qegeng v, 24 tt,

LieKe rtsnclvorterbuck cler LtsstsvissenscKstten von Oonrsct etc,
Artikel .^»mengen" p. 181 t. Seseler, Svstem cles gemeinen ?rivstreckts
p. 299.
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handen war. Es mußten daher die politischen Bedürfnisse
der Gemeinde durch Leistungen der Gemeindeglieder
gedeckt werden. Solange nun die Markgenossen mit den Gliedern

der politischen Gemeinde identisch waren, lag wohl
in der Heranziehung des privatrechtlichen 36s) Genossengutes
(durch Gemeindebeschluß) zur Bestreitung solcher
Gemeindebedürfnisse keine Zweckentfremdung; denn auch darin lag
eine Fürsorge für die Genossen. Die Nutzung der Letztern
bestand in diesem Falle in der Befreiung von den Abgaben
zur Deckung des öffentlichrechtlichen Bedürfnisses.369)

Den 14. März 1311 vereinbarten sich Abt und Konvent
von Einsiedeln mit Landammann Konrad ab Jberg von
Schwyz und der Gemeinde des Landes Schwyz, auf Zureden
des Schultheissen, des Rates und der Bürger von Zürich
dahin: alle Klagen, die beide Teile seit Abt Anselms Zeiten

(1233—1266) bis jetzt gegen einander gehabt haben, durch
ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen. 37°)

Der Klagerodel, den das Kloster Einsiedeln (zwischen
dem 14. März und 19. Juni 1311) dem Schiedsgericht
vorgelegt hatte,371) gibt uns Aufschluß über die zu einem wahren
Kriege ausgearteten Differenzen zwischen den Schwyzern
und dem Kloster.

Der ganzen Grenzlinie entlang, vom Ursprünge der
Sihl bis zur Biber, traten die Landleute von Schwyz an

368) Vergi Heusler 1. c. I. 266 f. Fr. von Wyß schreibt auch den
Landsgemeinden nach ihrer wirtschaftlichen Seite eine pivatrechtliche
Beschaffenheit zu und faßt sie in unserer Periode (wie Heusler die
Markgenossenschaften überhaupt) als wahre juristische Personen auf.

369) Daraus ergibt sich, daß wenigstens mittelbar Gemeinland zur
Bestreitung von Gemeindebedürfnissen diente. Vergi, dagegen Miaskowski
1. c. p. 126: „Die Benutzung der Gemeindegüter als Ertragsquelle zur
Bestreitung der Gemeindebedürfnisse ist bei dem Vorwiegen der
Naturalwirtschaft auf dem Lande und bei den geringen öffentlich-politischen
Aufgaben der Gemeinde noch (13.—15. Jahrhundert) unbekannt."

Siehe Urkunde bei Ringholz 1. c. p. 212 ff. Oechsli Reg. 505.
71) Ringholz 1. c. p. 217 ff. und Oechsli Reg. 506.

S70\

115

Kanäen war. Ls mulZten datier die politiscken öedürlnisse
der Oemeinde durck Leistungen der Oemeindeglieder ge-
deckt verden, Lolange nun die NarKgenossen mit den Olie-
dem der politiscken Oemeinde identisck varen, lag vokl
in der tleranziekung des privatrecktlicken ^°^) Oenossengutes
(durck OemeindebescKlulZ) zur Bestreitung solcker Oemeinde-
bedürlnisse Keine ZvecKentkrerndung; denn auck darin lag
eine Lürsorge lilr die Oenossen. Die Nutzung der Letztem
bestand in diesem Lalle in der Befreiung vun den Abgaben
zur Deckung des ötlentlickrecktlicken Bedürfnisses.^)

Den /^. /M^ ^ew/ttSa^en «ah /tôt «ttck/<«tt^ettt
^sn /^/tts/ecke/tt /mt ^a««!amm««tt /(o«/'««! aö /öe/'Z' no«
^cttWV^ cke/' Oeme/ttcke ckes /.«ttckes ^cttWy^, ant Zureden
des LcKultKeissen, des pates und der Bürger von ZüricK
dakin: alle Klagen, die beide leite seit Abt Anselms Zeiten

(1233—1266) bis jetzt gegen einander getrabt Kaben, durcb
ein LcKiedsgericKt entsckeiden zu lassen. "°)

Der Klagerodel, den das Kloster Linsiedeln (zviscken
dem 14. Närz und 19. luni 1311) dem LcKiedsgericKt vor-
gelegt Katte, ^") gibt uns AutscKInL über die zu einem vabren
Kriege ausgearteten Ditterenzen zviscken den LcKvyzern
und dem Kloster.

Der ganzen Orenzlinie entlang, vom Lbsprunge der
LiKl bis zur Biber, traten die Landleute von LcKvvz an

SS«) Vergi, tteusler I, e, I, 266 l, Lr, vor, WvlZ sckreibt guck llen
Lsnàsgemeincten nack ikrer virtscksltlicken Leite eine pivstrecktlicke
LescKatkenKeit zu unci talZt sie in unserer Periode (vie tteusler ctie lvigrk-
genossensckglten überkaupt) als vskre juristiscke Personen aut,

2°°) Daraus ergibt sicK, clalZ wenigstens mittelbar Oemeinlancl Zur
öestreitung von OemeincledeclUrfnissen cliente. Vergi, dagegen MissKovsKi
I, c, p, l26: „Die IZenutzung cier Oemeindegüter als Ertragsquelle zur
öestreitung cler Oemeindebedllrtnisse isl bei clem Vorviegen der Natural-
virtscbatt gul clem Lande unci bei cien geringen olkentlick-politiscben
Aufgaben cler Oemeincle nock (13,—15, labrbundert) unbekannt,"

LieKe Urkunde bei pingbolz I, c, p. 212 ll, OecKsli peg, 505,

") pingkolz I, c, p. 217 lf, unci OecKsli peg, 506,
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mehreren Orten und selbst mit bewaffneter Hand, auf klösterliches

Gebiet und nutzten Weiden und Güter, welche das

Kloster noch zu Abt Anseimus Zeiten (somit nach dem

Schiedssprüche des Grafen Rudolf v. Habsburg) in ruhigem
Besitz besessen hatte.

§ 26 dieses Klagerodels sagt: daß die Landleute von
Schwyz diese letzten vier Jahre dem Hrch. Ochsner das Gut
im Alpthal vom Mai bis St. Johanni verwüstet und täglich
Vieh darauf getrieben haben, heute 300 Häupter, morgen
200, bald 20, bald 30 und dasselbe zweimal täglich abweiden
ließen, was ihm wohl 7 ft ausmache.

§ 31 erwähnt: daß die Landleute von Schwyz auf Heinrichs

von Holzrüti Güter in Swites Rüti etc. kamen, ihm
Türen und Gaden aufstießen, sein Heu nahmen, dasselbe

von 400 Rossen und sein Gras von 300 Schafen und
Rindern verzehren ließen.

Einen Schluß auf die Größe der schwyzerischen
Einzeiheerden gestatten diese Zahlen nicht nur wegen ihres
Schwankens, sondern auch deßhalb nicht, weil diese
Auftriebe unter außerordentiichen Verhältnissen erfolgten.
Interesse bieten die bedeutenden Zahlen der 400 Pferde und 300

Schafe, weil es sich wohl ausschließlich um Vieh der Landleute

aus den Tälern von Schwyz und Steinen handelte, da

ja der Klagerodel nur gegen diese sich richtet.

Bedeutender aber ist für uns die Bemerkung, daß die

genannten Auftriebe auf das Gut H. Ochsners jeweilen vom
Mai bis St. Johanni (24. Juni) stattfanden. Hieraus ergibt
sich wohl, daß St. Johanni der Termin für die Auffahrt auf
die Alpen war.

Wiederholt begegnen wir im einsiedlischen Klagerodel
einem „Rütiner" resp. dessen Knecht. Das Wort „Rütiner",
wahrscheinlich schon damals ein Familienname, hängt mit
riutare, reuten roden (daher „Rütiner" cultor372) zu-

s,!!) Grimm 1. c. II. p. 46.
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mekreren Orten und selbst mit bewaffneter kland, ani Klöster-
liebes Oebiet uncl nutzten weiden uncl Oüter, welcke das

Kloster noeti zu Abt Anseimus Zeiten (somit nack clem

8cKiedssprucKe cles Oralen puclolt v. Ilabsburg) in rutiigern
Besitz besessen batte.

§ 26 dieses Klagerodels sagt: daL die bandleute von
LcKwvz diese letzten vier labre dem birck. OcKsner das Out
im AlptKal vom iVlai bis 8t. lokanni verwüstet und täglick
VieK darsut getrieben Kaben, Keute 300 Iläupter, morgen
200, bald 20, bald 30 und dasselbe zweimal täglicb abweiden
lielZen, was ibm woKI 7 « ausmacbe.

§ 31 erwäknt: daL die bandleute von 8cKwvz aut tlein-
ricks von Ilolzrüti Oüter in 8wites püti etc. Kamen, ikm
lüren und Oaden aulstieöen, sein bleu nskmen, dasselbe

von 400 Possen und sein Orgs von 300 8cbaten und Pin-
dern verzebren beLen.

Linen 8cKIuü aut die OröLe der sckwvzeriscken Linzel-
Keerden gestatten diese ZaKIen nickt nur wegen ikres
8cKwanKens, sondern auck deLKalb nickt, weil diese Aut-
triebe unter auLerordentiicKen VerKsItnissen ertolZten. Inte-
resse bieten die bedeutenden Zablen der 400 pterde und 300
LcKate, weil es sicK woKI ausscKIieLIicK um VieK der band-
leute aus den lälern von 8cKwvz und 8teinen Kandelte, da

ja der Klagerodel nur gegen diese sicK ricktet.

Bedeutender aber ist tür uns die Bemerkung, daL die

genannten ^«/t/'keöe aut das Out II. OcKsners jeweilen vom
/M/ 5t. /otta/M (24. luni) stattfanden, blieraus ergibt
sicb woKI, daL 8t. lokanni der lerrnin tür die AuttaKrt aut
die Alpen war.

wiederkolt begegnen wir im einsiedliscken Klagerodel
einem „pütiner" resp, dessen KnecKt. Das wort „pütiner",
wakrsckeinlick sckon damals ein Lamiliennarne, Ksngt mit
riutare, reuten roden (daker „putiner" — cultor^°) zu-

«'2) Qnmm l. c, II, p, 46,
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sammeii. Wie viele schwyzerische Geschlechtsnamen teils aus

Beamtungen, teils von der ausgeübten Erwerbstätigkeit sich
herleiten (z. B. Hunno, Weibel, Weidmann, Suter, Schmid etc.),
so dürfte auch dieser Name auf eine Rodungstätigkeit im
Auftrage und Interesse der Gemeinde373) zurüchzuführen sein.

Dieses Amt mochte zunächst dem Gemeindebedürfnisse
nach Ausdehnung der Weidegebiete in den tieferen Lagen
entgegenkommen und die gemeinschaftliche Rodung der
Genossen ersetzen, dann von einer bloßen Brennkultur zu
einem intensiveren Allmendausbau d. h. zur Verbesserung
und Säuberung bereits gerodeten Gemeinlandes von
Gestrüpp etc. führen.374)

Das Schiedsgericht verurteilte nun die Schwyzer zur
Restitution und Schadenersatz. Da die Schwyzer diesem

Spruche nicht nachlebten, brachte Einsiedeln seine Klage
vor den Offizialen des Bischofs Gerhard von Konstanz.
Wiederholt wurden Exkommunikation und Interdikt über die

Schwyzer verhängt, aber ohne den gewünschten Erfolg.
Vielmehr artete der Streit in einen wahren Krieg aus.376)

Darauf gelangten Abt und Konvent des Klosters Einsiedeln
an den Papst Johannes XXII. und erwirkten unterm 17.

November 1318 eine Bannbulle gegen Schwyz. Diese ist
gerichtet an den Bischof von Straßburg; wir entnehmen ihr
folgende uns interessierenden Stellen:376)

„quod olim de Swize, de Stayna, de Muotetal et Arta
vallium villarum Universitates et eorum (sie!) Officiales et

Complices ac in Officiales et Complices supradictos
nominatim ac in Universitates easdem prefati Vicarii
Officiales et Complices et alios supradictos exeommunicatos

373) Noch im 16. und 17. Jahrhundert „schönen" und „schwenten"
solche „Rütiner" im Auftrage des „Siebners" (siehe entsprechende
Schwentrodel in der Siebnerlade des Altviertels resp. Thek. 102, II. im
Kantons-Archiv Schwyz) Allmenden.

374) vide eodem.
375) Siehe Ringholz 1. c. 110—130.
376) Ringholz 1. c. p. 242 ff.
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sammen. Me viele sckwvzeriscke OescKIecKtsnsmeri teils aus

öeamtungen, teils von cler ausgeübten LrwerbstätigKeit sicb
Kerleiten (z. L. ttunn«, Weibel, Weidmann, Luter, Lcbmid etc.),
so clürtte aucb dieser Name aut eine /vockttttFstst^e/t im
Auttrage und Interesse der Gemeinde ^^) zurückzutükren sein.

Dieses Amt mockte zunäckst dem Oemeindebedürknisse
nack Ausdebnung der Weidegebiete in den tieteren bsgen
entgegenkommen und die gemeinsckattlicke podung der
Oenossen ersetzen, dann von einer blotZen örennkultur zu
einem intensiveren Allmendausbau d. K. zur Verbesserung
und Säuberung bereits gerodeten Oerneinlandes von Oe-

strüpp etc. tübren. ^)
Das LcKiedsgericKt verurteilte nun die LcKwvzer zur

Restitution und LcKsdenersatz. Da die LcKwvzer diesem

LprucKe nickt nacklebten, Krackte Linsiedeln seine Klage
vor den Ottizialen des LiscKots OerKard von Konstanz.
Wiederkolt wurden Exkommunikation und Interdikt über die
LcKwvzer verbängt, aber okne den gewünscbten Lrtolg.
VielmeKr artete der Ltreit in einen wskren Krieg aus. ^°)
Daraut gelangten Abt und Konvent des Klosters Linsiedeln
an den Papst loksnnes XXII. und erwirkten unterm 17. No-
vember 1318 eine öannbulle gegen LcKwvz, Diese ist ge-
ricktet an den LiscKot von LtraLburg; wir entnekmen ikr
tolgende uns interessierenden Stellen: ^°)

„quod «lim de Lwize, de Ltayna, de Nuoterai et Arta
vallium villarurn blniversitates et eorum (sic!) Otticiales et

Complices ac in Okkiciales et domplices supradictos
nominatim ac in blniversitates easdern prelati Vicarii
Okkiciales et dornplices et alios supradictos excommunicatos

252) >lc>cK im 16. und 17. ^skrkundert „sckönen" und „sckventen"
solcke „hütiner" im Äuktrsge des „Liebners" (siebe entspreckende
LcKventrodel in der Liebnerlsde des Ältviertels resp. IKeK, 162, II. im
Ksntons-ÄrcKiv LcKvvz) Allmenden,

2") vide eodem.
252) Liebe hingkolz I, c. t10—13«,
252) hingkolz I, c, p. 242 kl.
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dictasque Universitates interdictas. Majores dictarum Uni-
versitatum se astringentes ad hoc propriis juramentis

in locis, in quibus potuerunt cum ad terras et
loca dictarum Universitatum aliquis ausus non esset

accedere mandaverunt et fecerunt publice nuntiare.

Officiales et Complices ac alios de universitatibus sae-

pedictis, quos inveneris tantorum scelerum precipuos patra-
tores fuisse

Aus diesen Zitaten und den früher angeführten
Belegstellen glauben wir schließen zu dürfen, daß villa kein
geschlossenes Dorf und keine Dorfmark bedeuten kann. Der

heutige Flecken Schwyz hieß „Kilchgassen", das Dorf in
Muotathal wurde noch im 15. Jahrhundert „in dem wyll"
genannt,377) und ausgeschiedene Marken der einzelnen Dörfer
gab es nicht.

Die einzelne universitas erstreckte sich über das Gebiet
einer villa und umfaßte die „terrae" und „loca" derselben.
Es gab also eine universitas villae vallis de Muotatal etc.

Zum erstenmal finden wir hier Arth in Verbindung mit
dem Lande Schwyz urkundlich erwähnt. Um das Jahr 1315

hatten die Schwyzer mit den Arthern den gegen die Hen-
schaft Österreich gerichteten Bund zur Erlangung und
Bewahrung der Freiheit geschlossen. Der Sieg am Morgarten
sicherte Schwyz und momentan auch Arth die Unabhängigkeit

von Österreich, brachte aber Arth unter die Vogtei von
Schwyz und in den Kirchenbann. Statt des österreichischen
Vogtes waltete in Arth der vom Lande Schwyz ernannte
Ammann. Erst 1353 wurde Arth von der schwyzerischen
Vogtei befreit und ein Bestandteil des Landes Schwyz, als

Arther-Viertel.378) Die universitas villae vallis de Artha ist
daher offenbar der Kirchgang und spätere Viertel von Arth.

377) Siehe oben p. 10 ff.
378) Vergi, v. Liebenau Th. 1. c. p. 19 ff. Diese Vereinigung von Arth

mit dem Lande Schwyz war eine rein politische (vergi, unten) und in

11«

dictssczue blniversitates interdictas. Majores dictarum bini-
versitatum se astringentes ad noe propriis juramentis

in locis, in quidus potuerunt cum ad terras et

loca dictarum blniversitatum aliquis ausus non esset

accedere mandaverunt et tecerunt publice nuntiare.

Otliciales et (Complices ac alios cle universitatibus sae-

peclictis, quos inveneris tantorum scelerum precipuos patra-
tores luisse

Aus cliesen Zitaten und clen trüber sngelükrten öeleg-
stellen glauben vir scKIielZen zu clürten, daL v///« Kein ge-
scblossenes Dort unci Keine DorkmarK bedeuten Kann. Oer

Keutige Klecken LcKwvz KielZ „KilcKgassen", das Dorl in
iVluotatKal wurde nocb im 15. lakrbundert „in clem wvll"
genannt, uncl ausgesckiedene Narben 6er einzelnen Dörter
gab es nickt.

Die einzelne ««we/Ä/W erstreckte sicK über clas (Zediet
einer villa uncl umlaute clie „terrae" uncl „loca" derselben,
Ls gab als« eine universitas villae vallis cle Nuotatal etc.

Zum erstenmal linden vir Kier /l/M /n l/ttö/ncktt/ZF m/t
ckem /.ancke 5e«Wy^ urkundlick erwäknt. blm das ^akr 1315

Katten die LcKwvzer mit den Artkern den gegen die bleri-
sckstt ÖsterreicK gerickteten öund zur Lrlangung und Le-

vvakrung der breikeit gescklossen. Der Lieg am ivlorgarten
sickerte LcKwvz und momentan auck ArtK die blnabkängig-
Keit von ÖsterreicK, Krackte aber ArtK unter die Vogtei von
LcKwvz und in den KircKenbann. Ltatt des SsterreicKiscKen

Vogtes waltete in ArtK der vom bande LcKwvz ernannte
Ammann. Lrst 1353 wurde ArtK von der sckwvzeriscken
Vogtei belreit und ein IZestandteil des bandes LcKwvz, als
ArtKer-Vierteb Die universitas villse vallis de ArtKa ist
daker ottenbsr der KircKgang und spätere Viertel von ArtK.

2") Liebe oben p, I« tt,
25«) Vergi, v, Liebenau ?K, I, c, p, 19 tt. Diese Vereinigung von Ärtb

mit dem Lsncle Lcbvvz war eine rein volitiscbe (vergi, unten) unci in
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Die fraglichen universitates villarum hatten an ihrer
Spitze Gemeindevorstande (officiales); Arth jedenfalls den

von Schwyz ernannten Ammann. Für die spätere Zeit sind

uns solche Gemeinden mit vorzugsweise politischen
Aufgaben nur in den sogenannten Viertelsgemeinden bekannt.379)
Bereits 1397 bestanden ihrer sechs389) mit den sogenannten
„Siebnern" 881) an der Spitze. Der alte Kirchgang Schwyz
umfaßte deren drei (Alt-, Neu- und Nidwässerviertel), die

Kirchgänge Muotathal, Steinen und Arth je ein „Viertel".
„Noch bis in die neueste Zeit versammelten sich die Landleute

aus dem Alt-, Neu- und Nidwässerviertel zu Schwyz,
zum Beweise, daß ursprünglich die drei eines waren und
in die Kirche zu Schwyz gehörten."S82)

Vergegenwärtigen wir uns letztere Tatsache mit den

weitern, daß diese spätem Viertelsgemeinden in politischer
Hinsicht eine auffallende Ähnlichkeit mit den Kirchgängen
in Obwalden aufweisen883) und überhaupt den
Kirchspielgemeinden im Mittelalter vielfach eine politische Bedeutung
zukam,384) so scheint uns die Auffassung dieser „universitates

villarum vallium" als ursprüngliche Kirchspielgemeinden
und daher der villa als ursprüngliches Kirchspielgebiet

naheliegend. Bis zu Anfang des 14. Jahrhunderts

politischer Hinsicht stand es den übrigen Vierteln des Landes Schwyz
gleich. Wie Arth eine selbständige Allmende für sich besaß, so führte
es ebenfalls, wie das alte Land (vergi, oben p. 92), ein eigenes Siegel
(v. Liebenau 1. c. p. 22), welches den hl. Georg darstellt, während die

übrigen einzelnen Viertel des Landes Schwyz, deren Bürger auf der
„Oberallmende" berechtigt waren, keine Sondersiegel hatten.

S79) Sie waren Wahlgemeinden. Cf. Steinauer, Geschichte des schwyzerischen

Freistaates I. p. 8. Blumer 1. c. I. p. 27&
380) Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde II a. 333 Anm. 1.

381) Wie der Name sagt, waren es sieben, der Landammann und die
sechs Viertelsvorstände. Blumer I. 283.

382) Siehe Kopp II. a. p. 332, Anm. 6.

3S3) Siehe Heusler, Zeitschrift für schweizerisches Recht X. p, 46 ff.

Steinauer 1. c.

*M) Siehe v. Amira, Grundriß des germanischen Rechts p. 77.
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Oie trsglicken universitstes villsrum Kstten an ikrer
Lpitze t?e/«ek««?6vo^S««e (okkiciales) i ArtK jedenfalls den

von LcKwvz ernannten Ammsnn. l?ür die spätere Zeit sind

uns solcke Qemeinderi mit vorzugsweise politiscken Ant-
gaben nur in den sogenannten Viertelsgemeinden bekannt.
öereits 1397 bestanden ikrer secks ^°) mit den sogenannten

°^') sn der Lpitze. Oer alte KircKgsng LcKwvz
urntsöte deren drei (Alt-, Neu- und Nidwässerviertel), die

KircKgänge lVtuotstKsI, Steinen und ArtK je ein «Viertel".
„Nock bis in die neueste Zeit versammelten sicK die band-
leute aus dem Alt-, Neu- und Nidwässerviertel zu LcKwvz,
zum öeweise, dsü ursprünglich die drei eines waren und
in die KircKe zu LcKwvz geKorten." ^)

Vergegenwärtigen wir uns letztere lstsscke mit den

weitern, dsL diese spätern Viertelsgemeinden in politischer
ttinsickt eine suttalleride AKnlicKKeit mit den KircKgängen
in Obwslden autweisen und überkaupt den Kirchspiel-
gemeinden im Mittelalter vieltack eine politiscke öedeutung
zukam, ^^) so sckeint uns die Auttss8ung die8er ,universi-
tstes villsrum vsllium" als ursprllnglicke KircKspielgemein-
den und datier der villa als ursprüngliches KircKspiel-
gebiet riakeliegelicb Lis zu Antsng des 14. «IsKrKunderts

politiscker tiinsickt stand es clen übrigen Vierteln de« Landes LcKwvz

gleick. Wie ÄrtK eine «elbständige Allmende tür «ick desaiZ, so tükrte
es edenkslls, wie dss site Land (vergi, oben p. 92), ein eigenes Siegel
(v. Liebenau I. c, p. 22), velckes den KI, Oeorg darstellt, wahrend die

übrigen einzelnen Viertel des Landes LcKwvz, deren Lürger sul der
„Obergllmende" berechtigt waren, Keine Londersiegel Kstten,

2'«) Lie waren WaKIgememden, Ol, Lteinsüer, QescKicKte des sckwvze-
riscken Lreistsstes l. p. 8. ölumer I, c. I. p, 278.

22») Kopp, (ZescKicKte der eidgenössischen Sünde II s, 333 Arim. 1,

22') Wie der Nsme sagt, waren es sieden, der Landammann und die
«eck« Viertelsvorstände, ölumer I, 283,

2»2) LieKe Kopp II, s. p, 332, Änm, 6,

2»2) LieKe Neusler, Teilschritt kür schweizerisches heckt X. p, 46 ik,

Lteinsüer I, c,

22^) LieKe v, Ämirs, (Zrundriö des germsniscken heckt» p. 77.
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waren die Kirchgänge Schwyz, Steinen und Muotathal die

einzigen auf dem Gebiete der schwyzerischen Oberallmende.
Da, wie der Name selbst es sagt, ursprünglich vier Viertel

gewesen sein mußten und das Nidwässerviertel des

Kirchganges Schwyz ein Obwässerviertel im nämlichen Kirchgang
vorausssetzte (welch letzteres später sich wieder in das Alt-
und Neuviertel spaltete,385) so dürften wir kaum fehlgehen,
wenn wir Ob- und Nidwässer-, Muotathaler- und Steiner-
Viertel als diese alten vier Viertel betrachten. Geben wir
jedem derselben einen „Siebner" (wie später diese
Viertelsvorstände genannt werden), so sind es ihrer vier, und
vergleichen wir die Funktionen der spätem Siebner mit
denjenigen der frühern Ammänner, so finden wir zwischen
beiden eine auffallende Ähnlichkeit.38G)

Der Schluß, die Viertelsvorstände, d. h. die officiales der
universitates villarum vallium seien die Nachfolger der vier
Ammänner (officiales seu ministri vallis de Swites oder
universitatis in Switia) im Amte, scheint uns deshalb nicht
allzugewagt. Nur muß dabei hervorgehoben werden, daß

jedenfalls infolge Mehrung der politischen und wirtschaftlichen

Interessen der einzelnen Viertel, eine teilweise
Decentralisation der Landesverwaltung eingetreten ist.

Schon frühzeitig werden die infolge der örtlichen
Verhältnisse mehr oder minder verschiedenen und abgeschlossenen
Landesteile ein Interesse gehabt haben, durch einen
Vertreter (officialis seu minister vallis) bei der Landesverwaltung
beteiligt zu sein. So mochte es kommen, daß mit der Zeit
die Vorstände deranzelnen Kirchspiels- resp.Viertelsgemeinden

3S5) Vergi. Kopp 1. c. Kothing 1. c. p. 9 f. Oechsli 1. c. p. 288 Anm. 3.

38°) Nebst der Stellung der Viertelsvorstände war den Siebnern
zum großen Teil die Finanzverwaltung des Landes, insbesondere in Rücksicht

auf die Allmende, anvertraut. Sie hatten Abgaben in Allmend-
angelegenheiten entgegenzunehmen (Landbuch 144), Bußen einzuziehen,
in Angelegenheiten der Landesverwaltung zu beraten (Landbuch 142;
37—40, 79) und überhaupt „des Landtz stür vnd brtich zu rechnen". Landbuch

167.
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waren die Kirchgänge LcKwvz, Steinen und ivluotstKal ctie

einzigen ani ctem Oebiete 6er sckwvzeriscken Oberallrnencle.

Da, wie 6er Name selbst es sagt, ursprünglich vier Viertel

gewesen sein muüten un6 clss Ni6wässerviertel 6es Kircb-
ganges LcKwvz ein Obwässerviertel im nämlicben KircKgang
vorausssetzte (welck letzteres später sicK wiecler in 6as Alt-
un6 Neuviertel spaltete, so 6üriten wir Kaum keKIgeKen,

wenn wir Ob- uncl Ni6wässer-, ivtuotatkaler- un6 Steiner-
Viertel als cliese alten vier Viertel betrachten. Oeben wir
jeclem 6erselben einen „Liebner" (wie später cliese Viertels-
vorstäncle genannt werclen), so sin6 es ikrer vier, uncl ver-
gleicken wir clie Funktionen 6er spätern Liebner mit 6en-

jenigen 6er trübern Ammänner, so tin6en wir zwischen
beicten eine auitallen6e AKnlicKKeit.

Oer LcKIulZ, 6ie Viertelsvorstän6e, 6. K. clie «tliciales 6er
universitates villarum vallium seien 6ie NacKtolger 6er vier
Ammänner («tticiales seu ministri vallis 6e Lwites c>6er

universitatis in Lwitia) im Amte, sckeint uns cleskalb nickt
allzugewagt. Nur mutZ 6abei KervorgeKoben werclen, 6atZ

je6enlalls inlolge iVleKrung 6er politiscken un6 wirtsckait-
licken Interessen 6er einzelnen Viertel, eine teilweise De-
centralisation 6er banctesverwaltung eingetreten ist.

LcKon trükzeitig werclen 6ie inkolge 6er «rtlicken Ver-
Kältnisse mekr «6er min6er versckie6enen uncl abgeschlossenen
banciesteile ein Interesse geksbt Kaden, 6urcK einen Ver-
treter («llicialis seu minister vallis) bei 6er ban6esverwaltung
beteiligt zu sein. Lo mockte es Kommen, 6alZ mit 6er Zeit
clie Vorstäncle 6er einzelnen Kirchspiels- resp.Viertelsgemeinclen

vergi. Kopp I. c. Kolbing I. c. p. 9 l. OecKsli I. c. p. 288 Änm. 3.

ss«) liebst cter Ltellung cler Viertelsvorstsncle war clen Liednern
zum groöeri lei! clie Linsnzvervsltung des Ksncles, insbesonciere in pUcK-
sicbt sul clie Ällrnencle, anvertraut. Lie Kstten Abgaben in Ällmencl-
sngelegenkeilen entgegenzunebmen (KsnclbucK 144), öulZen einzuzieken,
in sngelegenkeilen cler Kanclesverwaltung zu bersten (KanclbucK 142;
37—49, 79) unci überkaupt „cles Karnitz stür vncl brück zu recknen". Lanci-
buck 167.
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jeweilen Ammänner des Landes wurden. Die Lokalpolizei
war vermutlich schon von Anfang an eine Angelegenheit
der Viertel resp. ihrer Vorsteher. Je mehr aber dielaufenden
Geschäfte der Landesverwaltung sich häuften, um so mehr

lag es im Interesse einer prompten Geschäftsführung, daß

jeder einzelne Viertelsvorstand dieselben für den Umkreis
seines Viertels besorgte. Dadurch verlegte sich der Schwerpunkt

ihrer Amtsführung in die Viertel und äußerlich mochte
ihre Beziehung zu den letztem enger erscheinen als zum
Lande.

Fragen schwerwiegender Natur aber, wofür der Einzelne
nicht leicht die Verantwortlichkeit ausschließlich auf seine
Person nehmen wollte387) und Angelegenheiten, die das

ganze Land betrafen, mochten sie als Kollegium gemeinsam
beraten und darüber Beschlüsse fassen.888)

Mit der Mehrung auch der politischen Geschäfte und
Aufgaben der Landsgemeinde, dürften diesem Kollegium
durch letztere neue Kompetenzen übertragen worden sein.
Eine solche Tatsache aber würde'jedenfalls das Bedürfnis
nach Erweiterung des beratenden Kollegiums, die Entwicklung

des „Rates", zur Folge gehabt haben.389)

387) Trotzdem die Urkunde von 1299 (siehe oben p. 72 f.) nur von
einer Pfändung des Landammanns ad ordinationem officialium Mitteilung
macht, so dürften vielleicht doch damals schon die einzelnen Ammänner
mit dem Steuerbezug in ihren Vierteln beauftragt gewesen sein. Da
jedoch ein gütliches Verhandeln mit den Nonnen von Steinen erfolglos
war und zudem die österreichische Herrschaft sie unterstützte, so mochte
der Ammann von Steinen die Angelegenheit für wichtig genug erachtet
haben, um sie dem Ammännerkollegium zu unterbreiten, das dann seinerseits

den Talrichter (den Landammann) um Pfändung anging.
388) Siehe oben p. 79 ff.

38U) Cf. Blumer 1. c. I. 286. Vergi, die Adresse des Belobungsschreibens
von König Ludwig an Schwyz unmittelbar nach der Schlacht am
Morgarten. Siehe oben Anm. 216. Wohl mit Recht weist Fr. v. Wyß darauf
hin, es dürften in diesem „consilium" vielleicht die spätem Siebner
inbegriffen gewesen!sein. Die oben 'genannte Klage des Klosters hatte
sich gegen die „officiales et complices supradictos nominatim ac in
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jeweilen Ammänner des Landes wurden. Die bokalpolizei
war vermutlick sckon von Antang an eine Angelegenkeit
der Viertel resp, ikrer VorsteKer. le mekr aber die lautenden
QescKätte der bandesverwaltnng sicK Käuiten, um sc> mekr
lag es im Interesse einer prompten (ZescKättstüKrung, daL

jeder einzelne Viertelsvorstand dieselben tür den blmkreis
seines Viertels besorgte. OadurcK verlegte sicK der LcKwer-

punbt ikrer ArntstüKrung in die Viertel und äuLerlicK mockte
mre LezieKung zu den letztern enger ersckeinen als zum
bande.

Lragen sckwerwiegender Natur aber, wotür der Einzelne
nickt leickt die VerantwortlicKKeit ausscKIieLIicK aut seine
Person nekmen wollte^) und Angelegenkeiten, die das

ganze band betraten, mockten sie als Kollegium gemeinsam
beraten und darüber LescKIüsse lassen.^)

iVIit der iVlebrung auck der politiscken (ZescKälte und

Autgaben der bandsgerneinde, dürtten diesem Kollegium
durck letztere neue Kompetenzen übertragen worden sein.
Line solcke latsacke aber würde" jedenfalls das öedllrlnis
nack Erweiterung des beratenden Kollegiums, die LntwicK-
lung des „pates", zur bolge gekadt Kaben.

2"5) Irotzdem ctie Lirkunde von 1299 (sieke oben p, 72 k.) nur von
einer pksndung äes Landammanns sci ordinstionem okkicislium Mitteilung
mackt, so ctürltcn vielleickt clock damals sckon clie einzelnen Ammänner
mit clem Lteuerbezug in ikren Vierteln besuktrsgt gevesen sein, Ds
jectock ein gütlickes Verbandeln mit den Nonnen von Lteinen erfolglos
var unci zudem clie österreickiscke tterrscbakt sie unterstützte, so mockte
cler Ammann von Lteinen clie ^ngelegenkeit für vicbtig genug eracbtet
Kaden, um sie dem ÄmrnärmerKollegium zu unterbreiten, dss dann seiner-
seits den Islricbter (den Lsndammarmi um Pfändung snging.

2»») LieKe oben p. 79 ff.

df. glumer I. c, I. 286, Vergi, die Adresse des öelobungsscbreibens
von König Ludvig sn Lcbvvz unmittelbar nack der LcblscKt am Mor-
garten, LieKe oben Änm, 216. WoKI mit peckt veist Lr, v, WvlZ darauf
bin, es dürften in diesem .consilium" vielleickt die spätern Liedner in-
begriffen gevesen Z sein, Die oben 'genannte Klage des Klosters batte
sicb gegen die „okkiciales et complices supradictos nominstim ac in
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Nach unserer Vermutung waren somit die Viertelsvorstände

(officiales, später „Siebner") die Nachfolger der früheren
Ammänner für die laufenden Geschäfte, insbesondere auch

jene betreffend die Landesverwaltung in den Vierteln, während
dagegen die Rolle des beratenden Ammännerkollegiums ein
erweiterter Rat (bestehend aus den Viertelsvorständen und

Zuzügern aus den Vierteln)390) weiterführte.391)

Die unfriedlichen Verhältnisse zwischen Schwyz und
Einsiedeln dauerten trotz Interdikt und Exkommunikation
der Schwyzer fort bis zum Jahre 1350.

Aus dem Jahre 1319 (21. November) meldet uns eine

Urkunde :

„. das man von dem hanfzehenden zu Steina
gemeinlichen, er süe vf eigen old vf alme, die gloggan ze

Steina sol beseilen ,"392)

Hier ist von einem dinglichen Rechte der Kirche in
Steinen, resp. deren Kirchherren, an der Allmende nicht zu

sprechen, da der Hanfzehent kein jus in re aliena, sondern
als Reallast, gemäß älterem deutschem Recht, ein selbständiges

Rechtsobjekt ist. Als Befugnis von dem ihr
unterworfenen Grund und Boden eine Grundabgabe (in unserm
Fall den zehnten Teil des Hanfes, welcher aus der
Bewirtschaftung desselben gewonnen wird) zu erheben —
Grundsteuerberechtigung — ist sie eine unkörperliche Sache im

Eigentum des Zehntberechtigten.393) In Anbetracht des kirch-

universitates" (villarum) gerichtet. Eine Urkunde vom 30. März (siehe Kopp
1, c. b'p. 473) und eine zweite vom 31. März und 15. April nennen uns
diese officiales et complices. An erster Stelle d. h. vor den universitates
villarum vallis erscheinen in der einen 12, in der andern 11 Landleute
mit dem Landammann an der Spitze. Ob diese 12 vielleicht Glieder
eines nicht voll aufgezählten Dreizehnerrates waren, wie wir noch 1409

einem Dreizehnerkollegium begegnen? Landbuch 9.

390) Cf. Steinauer 1. c.

301) Die Ammänner sind daher u. E. bloß dem Namen, nicht aber
dem Amte nach verschwunden. Cf. dagegen Fr. v. Wyß 1. c. XVIII 96.

392) Geschichtsfreund XXX p. 312 f.

393) Cf. Heusler Institutionen I, 336 ff. 344 ff.
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Nack unserer Vermutung waren somit ctie Viertelsvor-
stände (officiates, später „Liebner") ctie NacKlolger cter trükeren
Ammänner tür ctie lautencten OescKätte, insbesonctere auck
jene betreffend ctie bandesverwaltung in cten Vierteln, wäkrend
dagegen clie Polle cles deratenclen AmmännerKollegiums ein
erweiterter pat (bestebend aus clen Viertelsvorstäncten unct

Zuzügern aus den Vierteln) °°°) weitertükrte.^^')

Die untriecllicken VerKältnisse zwiscken LcKwvz uncl

Linsiecleln clauerten trotz Interdikt uncl Exkommunikation
cler LcKwvzer tort bis zum lakre 1350.

Aus clem labre 1319 (21. November) meldet uns eine
blrkuncle:

„. clas man von clem «a«/ee/kc?«a!en zu Lteina ge-
meinlicben, er süe vt eigen old vt a/me, clie gloggan ze

Lteina sol deseilen ." ^^^)

Ilier ist von einem clinglicben peckte cler KircKe in
Lteinen, resp, deren KircKKerren, an der Allmende nickt zu

sprecken, da der IlantzeKent Kein jus in re aliena, soyckem
als /?ea//a5^ gemäß älteren, deutsckem peckt, ein selbstän-

diges pecktsobjekt ist. AIs Setugnis von dem ikr unter-
worlenen Qrund und Loden eine (Zrundadgabe (in unserm
ball den zebnten leil des Hantes, welcber aus der Lewirt-
scbattung desselben gewonnen wird) zu erkeden — Qrund-

steuerberecktigung — ist sie eine unkörperlicke Lacke im

Ligentum des ZeKntderecKtigten.^^) In Anbetracht des KircK-

universitstes" (villsrum) gericklet, Line Urkunde vom 30, lVlsrz («iene Kopp
I, c, d p. 473) unci eine uveite vom 3I,Nsrz unci 15, Äpril nennen uns
cliese ollicisles et complices, Än erster Ltelle cl, K. vor clen universitstes
villsrum vsllis ersckeinen in cler einen 12, in cler snclern 11 Lsnclleute
mit clem Lsnclsmmsnn sn cler Zpitze. Od cliese 12 vielleickt Oliecler
eines nickt voll sulgezsklten OreizeKnerrstes vsren, vie vir nock 1499

einem OreizelmerKollegium degegnen? LsnclbucK 9.
°°»>) Ol. Lteinsuer I, c,

2°') Die Ämmsnner sincl clsker u, L. blolZ clem Nsmen, nickt sber
clem Ämte nsck versckvunclen. dl, clsgegen Lr. v, WvlZ I, c, XVIII 96,

^) OescKicKtstreuncl XXX p, 312 t,

Ot, tleusler Institutionen I, 336 lt. 344 tt.
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liehen Zweckes dieses Zehnten und der Ausübung des
Zehntrechtes durch den Kirchherrn, dürfte letzteres auf die im
Mittelalter allgemein geltenden Rechtsgrundsätze394)
zurückzuführen sein, wonach die Kirche das Eigentumsrecht an
dem Zehnt auf allem fruchterzeugenden Erdreiche erwarb.
In zeitlicher Hinsicht dürfte der Hanfzehent in der Pfarrei
Steinen schon mit der Loslösung Steinens vom Kirchgange
Schwyz, also 1125, entstanden sein.396) Seinem Umfange
nach war dieser Zehnt jedenfalls eine decima universalis
d. h. er erstreckte sich nicht bloß auf bestimmte Grundstücke,
sondern auf den ganzen Kirchgang. Wurde Land, das bisher
nicht Kulturland war, durch Rodung ertragsfähig, so wurde
es auch ohne weiteres zehntpflichtig.ö96) Sobald daher später
der Gemeinweide etc. unterlegenes Gemeinland angebaut
wurde, unterlag es auch dem Novalzehnt, ohne daß es dazu
eines besonderen Rechtsaktes bedurft hätte.897) Daß aber
der Hanfzehent auch auf „alme" lasten konnte, beweist,
daß bereits zu Anfang des 14. Jahrsunderts das Recht der

Neurodung in der gemeinen Mark offenbar kein vollständig
freies mehr, sondern ein beschränktes war und vielleicht
teilweise von genossenschaftlicher Genehmigung abhing. 3'J8)

Daher verblieb Grund und Boden, der über das freie Maß
hinaus oder ohne ausdrückliche Vergünstigung zu Eigentum,
gerodet wurde, im Eigentum der Cenoss'en, während die
daraus gezogene Nutzung dem Rodenden als Ertrag der
Arbeit zufallen mochte.

304) Der Kirche ist durch die Kapitularien ein allgemeines
Besteuerungsrecht alles bebauten Grund und Bodens eingeräumt. Heusler I. c.

p. 351 und ebenso 348.

3'Jä) Der für den Kirchgang Schwyz bestehende Zehnt war kein
Hanf-, sondern ein Lämmerzehnt. Vergi. Oechsli p. 66 Reg. 738, 239, 281,
806.

3a6) Heusler 1. c. p. 351.

307) Der Hanfzehent auf der „alme" konnte daher möglicherweise
zeitlich auch erst bedeutend nach der Zehntpflicht auf den Sondergütern
wirksam geworden sein.

398) .Cf. Schröder 1. c. 457 f.
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licken Zweckes dieses ZeKnten und 6er Ausübung c!es ZeKnb
recbtes durck den KircKKerrn, dürfte letzteres sut die im
Nittelalter allgemein geltenden Pecktsgrundsätze Zurück-
zutübren sein, wonack die KircKe das LigentumsrecKt an
dem ZeKnt aut allem iruckterzeugenden LrdreicKe erwarb.
In zeitlicker blinsickt dürtte der blantzekent in der Pfarrei
Lteinen sckon mit der boslösung Lteinens vom KircKgsnge
LcKwvz, also 1125, entstanden sein.^°) Seinem blmtsnge
nack war dieser ZeKnt jedentalls eine decima universalis
d. K. er erstreckte sicK nickt blolZ aut bestimmte (Grundstücke,
sondern auf den ganzen KircKgang. wurde band, das Kisker
nickt Kulturland war, durck podung ertragstakig, so wurde
es auck «Kne weiteres zekntpklicktig. °°°) LoKald daker später
der (Zemeinweide etc. unterlegenes (Zemeinland angebaut
wurde, unterlag es auck dem NovalzeKnt, okne datZ es dazu
eines besonderen pecktsaktes bedurft Kätte. °°^) OaL aber
der HankzeKent auck auf „alme" lasten Konnte, beweist,
daü bereits zu Anfang des 14. ^akrsunderts das peckt der

/Vöttwcktt«F in der gemeinen NarK offenbar Kein vollständig
freies mekr, sondern e/n öesa^m/z^/es war und vielleickt
teilweise von genossensckaftlicker (ZeneKmigung abking. ^"°)

Osker verblieb (Zrund und Loden, der über das treie NatZ

Kinaus oder «Kne ausdrllcklicke Vergünstigung zu Ligentum,
gerodet wurde, im Ligentum der (Genossen, wäkrend die
daraus gezogene Nutzung dem Podenden als Lrtrag der
Arbeit zufallen mockte.

Oer KircKe ist durck clie Kapitularien ein allgemeines öesteue-
rungsreclit alles bebauten Orund uncl Lodens eingeräumt, tteusler l, c,

p, 35l unct ebenso 348,

2"°) Oer lür clen KircKgang LcKwvz bestellende Retint war Kein
ttanl-, sondern ein Kämmerzebnt, Vergi, OecKsli p, 66 heg, 738, 239, 281,
896,

2«°) tteusler I. c, p, 35l,
2"5) Oer ttsnkekent sul der ,alme" Konnte daker möglickerweise

eeitlick suck erst dedeutend nsck der ZleKntpllicKt aul den Londergütern
wirksam geworden sein,

2"«) .Ot, LcKroder I, c. 457 t.
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Das obige urkundliche Beleg führt uns zum ersterimale
für die schwyzerischen Verhältnisse den Ausdruck „Alme"
vor Augen. Es hält nicht schwer, in ihm nur eine andere
Wortform für den Begriff Gemeinland zu erkennen.399)

Meitzen400) hat gegenüber der fiüher in der Wissenschaft

allgemein geltenden Ansicht, daß Allmend und ge-
meine,Mark synonyme Ausdrücke für dieselbe Sache seien,401)
beiden eine verschiedene Bedeutung beigelegt. Nach ihm
bezeichneten „gemeine Marken" die Wald- und Weideländereien

an welchen die Einwohner verschiedener Ortschaften

„Nutzungsrechte" ausübten, während er in den Allmenden
die zu einer einzelnen Ortschaft gehörigen unverteilten
Grundstücke sah.402)

Diese Ansicht Meitzens hat Below treffend widerlegt.403)
Daß auch für unsere Verhältnisse von einer Unterscheidung
zwischen Allmend und gemeiner Mark bezw. „Gemeinmark",
im Sinne Meitzens nicht die Rede sein kann, beweist schon
das gänzliche Fehlen ausgeschiedener Gemeinländereien für
die einzelnen Gemeinden.404) Fragliche Ausdrücke nicht für

synonym zu halten, dafür liegt für uns kein Grund vor. Jedenfalls

war der Terminus „Gemeinmark" zur Bezeichnung des

Gemeinlandes ursprünglich auch in Schwyz gebräuchlich.
Seit Ende des 14. Jahrhunderts dagegen finden wir in diesem
Sinne in den schwyzerischen Quellen fast ausschließlich den

Ausdruck Allmende.

«in

3'J9) Es wird ja bewußt zum Sondereigen in Gegensatz gesetzt.
40") Siedelungs- und Agrarwesen 1. 162 ff.

I4) Cf. Schröder p. 57, 425, Note 7. v. Maurer, Einleitung 84 ff.
,2) Für Meitzen bestanden in der Schweiz nur wenige Marken ;

p. 476 f. 1. c. sagt er : „Auch in der Schweiz zeigen sich nur selten Spuren,
daß Wald- und Weiderechte das Gebiet einer einzelnen Gemeinde
überschritten."

403) Below, in der Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

I. p. 120 ff.

i0i) Siehe Blumer I. p. 382, 386.
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Das obige urkuncilicke IZeleg tükrt uns zum erstenmale
tür ctie sckvvzeriscken VerKältnisse 6en Aus6rucK

vor Augen, bs Kält nickt sckver, in ikm nur eine anclere

worttorm tür cien öegritt Qeme/tt/a««' zu erkennen. ^^^)

Neitzert"") Kat gegenüber 6er trüber in 6er wissen-
sckatt allgemein geltencien AnsicKt, 6aL AIImen6 un6 ge-
meineMsrK svnonvme Aus6rücKe tür ciieselbe Lacke seien/'")
bei6en eine versckieciene Le6eutung beigelegt. Nack ikm
bezeicbneten „gemeine NarKen" 6ie Wal6- unci weicieläncle-
reien an velcken 6ie LinvoKner versckie6ener OrtscKatten

„NutzungsrecKte" ausübten, väkrenci er in 6en Allmencien
6ie zu einer einzelnen OrtscKatt gekorigen unverteilten
Qrun6stücKe sak. "^)

Diese AnsicKt Neitzens Kat öelov trelten6 vi6erlegt. "^)
DaL auck tür unsere VerKältnisse von einer blntersckeiclung
zviscken AIImen6 un6 gemeiner NarK bezv. „QemeinmarK",
im Zinne Neitzens nickt 6ie Pe6e sein Kann, beweist sckon
clas gänzlicke beKIen ausgesckie6ener Oemeinlän6ereien tür
6ie einzelnen Oemeinclen. "^) braglicke Aus6rücKe nickt tür
svnonvm zu Kalten, ciatür liegt tür uns Kein (Zrunci vor. le6en-
kails var 6er Terminus „(remeinmark" zur IZezeicKnung 6es

(Zerneirilancies ursprünglick auck in LcKvvz gebräucKIicb.
Zeit Ln6e 6es 14. lakrkuncierts dagegen tin6en vir in ciiesem

Zinne in 6en sckvvzeriscken (Zueilen tast gusscKIieLIicK 6en
Aus6rucK Allrnencie.

2"°) Ls wird js hevulZt zum Lonäereigen in Oegensatz gesetzt,
^°") Lieäelungs- unä Ägrarvesen I, 162 tt,

dt, LcKröäer p, 57, 425. Note 7, v, Msurer, Einleitung 84 lt.
Lür Meitzen bestsnäen in cier LcKveiz nur venige Marken;

p. 476 k, l, c, sagt er ' „ÄucK in äer LcKveiz zeigen sicn nur selten Spuren,
äaL Vslä- unä Veiäereclite äss Oebiet einer einzelnen Oemeinäe über-
sclintten,"

lZelov, in äer VierteljsKrsscKrikt lür Sozis!- unä WiitscKstts-
gesckicbte I, p, 12« kl,

LieKe ölumer I, p, 382, 386,
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Der Begriff der Allmende oder Gemeinmark kann in
einem engern und weitern Sinne gebraucht werden. Im
weitern Sinne begreift er sämtliches Gemeingut in sich ohne
Rücksicht darauf, ob es dem gemeinsamen Nutzen aller
oder nur dem Sondernutzen einzelner Genossen diene. Im

engem Sinne wird es überall da angewendet, wo es
entweder nur das in Gemeinnutzung befindliche Gemeingut,
oder nur bestimmte Arten desselben, insbesondere Weide
im Gegensatz zu Wald bezeichnet.405) Obwohl von einem
Hanfzehnten auf der Gemeinwaldung nicht gesprochen werden

kann, so halten wir doch dafür, daß die letztgenannte
Urkunde den Begriff „Alme" in seinem weitern Sinn uns
vorführt. Er steht nicht im direkten Gegensatz zum Wald, wohl
aber zum Sonderetgen.

Einen weitern Aufschluß über die schwyzerischen
Markverhältnisse bringt uns der Landsgemeindebeschluß vom
11. November 1336.406) Es veräussern „die Landtlüte zu
Schwitz gemeinlich", „einhellenklich vff einem offnen
Lanntag" Heinrich Schmid von Steinen und dessen Erben
das Gut „Helberich" in Steinen, samt dem „ertrich" und

Holz, das auf demselben gewachsen ist, oder da noch
wachsen soll. Die Grenzen werden beschrieben. Zugleich
bannen sie ihm das genannte Holz „mit allem dem Rechten,
Alls auch die hölltzer vnd die benne gebannen sind, die
der Lanntlüten Lanntwery sind". „Were aber, daß yeman in
dem Landt, er wery von Art oder wo er im Landt wery,
harüber zwüschen in den vorgenanten zilen hüwe, der sol
es büßen vnd ablegen, alls ob er in der Lanntwery ge-
huwen hette. Man soll ovch vm die vorgenamten Sachen zu

Schwytz vff der weidhub richten, oder wo der Richter richtet,
der dann Richter ist zu Schwitz der Lanntlüten gemeinlich,

so man harum klegt."

405) Vergi. Miaskowski, Die schweizerische Allmende p. 1 und 2.

Carl Bücher, „Allmende" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften
von Conrad etc.

406) Landbuch p. 199.
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Oer öegritt 6er /t//me/z«e ocke/' (?eme//ZMK/'^ Kann in
einem enZV/n unci M6/te^« <5m«e gebrsuckt veräen. Im
vettern Linne begreitt er sämtliches Oemeingut in sieri «Kne

pücksickt daraut, ob es dem gemeinsamen Nutzen aller
ocler nur clem Londernutzen einzelner Oenossen diene. Im

engern Zinne vird es überall da angevendet, v« es enb
veder nur das in Oemeinnutzung detindlicbe Oemeingut,
ocler nur bestimmte Arten desselben, insbesondere Meide
im Oegensatz zu Wald bezeichnet."^ ObvoKI von einem
tlantzeknten aul der Oemeinvgldung nickt gesprocben verden
Kann, so Kalten vir dock datür, daL die letztgenannte blr-
Kunde den Legritt „Alme" in seinem veitern Linn uns vor-
lükrt. Lr stekt nickt im direkten Oegensatz zum Wald, voKI
aber zum Londereigen.

Linen veitern AulscKIuL über die sckvvzeriscken iVlarK-

VerKältnisse bringt uns der /^ancksFemttnckeSesctt/tt/Z vom
//./Vovemött /ZZ6. ^°°) Ls veräussern „die bandtlüte zu
Lcbvitz gemeinlicb", „einkellenkbck vtt einem «ttnen

bsnntag" treinrick ZcKmid von Lleinen und dessen Lrben
das Out „blelberick" in Lteinen, samt dem „ertrick" und

Ilolz, das aut demselben gevacksen ist, «der da nock
vacksen soll. Die Orenzen verden bescbrieben. Zugleick
bannen sie ikm das genannte Holz „mit allem dem Deckten,
Alls aucn die Kölltzer vnd die benne gebannen sind, die
der banntlüten banntverv sind". „Mere aber, dalZ vernan in
dem bandt, er verv von Art «der vo er im bandi verv,
Karüber zvüscken in den vorgenanten zilen Küve, der sol
es büken vnd ablegen, alls ob er in der banntverv ge-
Kuven Kette. Ivlan soll ovck vm die vurgenamten sacken zu

LcKv^tz vtt der veidkub ricbten, oder vo der picbter ricktet,
der dann picbter ist zu LcKvitz der banntlüten gemein-
lick, so man Karurn biegt."

tos) VerZl, MiasKovsKi, Die »ctttveiüenscne Ällmencie n, t unci 2,

ilsrl IZucner, »Älimencle- im ttancivöcterbuck iter Zwstswissenscnukten
von donrsci etc,

"°) Lsnctbucn p. 199,
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Als Entgelt hiefür sollen Heinrich Schmid und seine

Erben „dien vorgenannten Lanntlüten zu Schwitz die Straß

in dem Blatty gut machen und beheben, yemer me, alls

ver vnnd alls lanng, alls ouch Jm gegeben und ge-
bannen ist, vnd vierzechen schuoch wit bi sinem guote hin,
daz im gegeben vnd gebannen ist."407) Wenn er seiner
Pflicht nicht nachkommt, soll er gerichtlich belangt werden,
„vnnd soll Jm darum nieman sin holltz abschlan noch
wüsten."

Was diesen Akt der Allmeindveräusserung von den

bisherigen speziell unterscheidet, ist die dem Erwerber über-
bundene Beschwerde des Straßenunterhaltes.4Ö8) Der letztere

war offenbar bisher eine Gemeinlast der Markgenossen und
wurde wahrscheinlich durch deren Gesamtleistungen
bestritten. 409)

Wiederum erscheint hier die Landsgemeinde in ihrer
Doppelstellung als öffentlichrechtliches (richterliches) und

markgenössisches Organ. Die Landleute üben auf einem
offenen „Lanntag" (Gerichtstage) die Banngewalt410) aus, setzen

407) Cf. Landauch p. 141.

408) Es wird sich hier um einen Weg handeln, der auf Gemeinland

lag.
409) Vergi, v. Maurer, Geschichte der Markenverfassung 185 ff.,

Gierke 1. c. II. p. 237 f.
41°) Bann, bannus, in seiner Grundbedeutung feierliches Wort, ist

der obrigkeitliche Befehl. Dann heißt Bann auch die Buße, welche auf
den Bannbruch, d. h. die Übertretung des Befehls, gesetzt ist. Bann
vermag aber drittens auch einen Rechtszustand zu bezeichnen, welcher durch
den Befehl herbeigeführt werden soll, so einerseits den durch Friedensbann

gewirkten Frieden, anderseits den Unfrieden, in welchen der Friedlose

gebannt wird. Jünger ist das Wort Bann im Sinne der Banngewalt,
als des Rechtes bei Strafe zu gebieten und zu verbieten (Brunner II. 34 f.).
Die Banngewalt „das imperium der Deutschen Verfassung" erscheint als
das Merkmal der Obrigkeit (Brunner II. 35). Bann erscheint hier endlich
auch in der Bedentung von Bannbezirk, d. h. Gebiet, innerhalb dessen
der durch dinglichen Friedensbann gewirkte Friede herrscht. „Alls
die benne gebannen sind.")
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AIs Lntgell Kietür sollen lleinricn LcKmid uncl seine

Lrben „dien vorgenampten banntlüten zu LcKwitz clie LtralZ

in dem ölatt^ gut rnacnen uncl belieben, ^emer me, alls

ver vnnil alls lanng, alls ouck ^m gegeben uncl ge-
bannen ist, vncl vierzecken sebuoek wit bi sinem guote Kin,
daz im gegeben vncl gebannen ist." ^°^) wenn er seiner
ptlickt nickt nackkommt, soll er gericktlick belangt werden,
„vnricl soll lm clarum nieman sin Kolltz abscblan nock
wüsten."

was cliesen Akt cler /t/Zme/ttckveMttssemttF von clen

biskerigen speziell untersckeidet, ist clie dem Erwerber über-
bundene SesahWe/Äe Äes Ä/'ttM/m/^e/'tta^es. ^°^) Oer letztere

war offenbar Kisker eine Oemeinlast der lvtarkgenossen und
wurde wakrsckeinlick durck deren (Gesamtleistungen be-

stritten.

wiederum erscbeint Kier die bandsgemeinde in ikrer
Ooppelstellung als «ffentlickrecktlickes (rickterlickes) und

markgenüssisckes Organ. Oie bandleute üben gut einem
offenen „banntgg" (OericKtstage) die Lanngewalt"") aus, setzen

'°') dt. Ksnctsucb p, 141,

ös wircl sicK Kier um einen Weg Ksncleln, cler sut Oemein-
isncl lag,

'°°) Vergi, v, Maurer, OescKicKte 6er MsrKenverfsssung I8ö lt,,
OierKe I. c, II, p, 237 k,

t'°) Laim, dsnnus, in seiner OrunclbecZeutung teierlickes Wort, ist
cler obrigkeitlicbe öekeKI, Dsnn KeiiZt ösnn suck clie SulZe, velcbe sut
clen Lsnnbrucb, cl, K, clie Obertretung cles lZelelils, gesetzt ist, ösnn ver-
msg sber clrittens suck einen hecktszustsncl zu bezeicbnen, welcker clurck
clen öeteKI KerbeigetüKrt werclen so», so einerseits clen clurck Lrieclens-
dsrm gewirkten Lrieclen, sniterseits clen Onlrieclen, in welcken cler Lriecl-
lose gebannt wird, lünger ist clss Wort Lsnn im Linne cler lZsrmgewslt,
sis cles hecktes bei Ltrsle zu gebieten unct zu verbieten (örunner II, 34 l
Die Ssnngewslt »clss Imperium cler Deutscken Vertsssung" ersckeint sis
clss MerKmsl cler Obrigkeit lIZrunner II, 35), Lsnn ersckeint Kier encllick
suck in cler IZeclentung von ösnndezirk, cl, K. Oebiet, innerkslb clessen
cler clurck clinglicken Lrieclensbsnn gewirkle Lriecle berrscbt, „ÄIIs
clie benne gedsnnen sinct,')
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gegen den Übertreter des Bannes eine Buße fest411) und

verfügen über Marksubstanz. Eigentümlicherweise bezieht sich
auch der Bann auf „Holz", das durch den Veräusserungsakt
bereits Privateigentum geworden ist. Solche Bannungen
von in Privatbesitz stehenden Holzbeständen wiederholen
sich auch in späterer Zeit.412) Es beweist diese Tatsache,
daß das Sondereigentum an Waldungen erst spät sich durch

Ausscheidung aus dem Gemeinlande entwickelt hat. Es war
zu dieser Zeit noch kein intensives, sondern vielmehr ein

zu Gunsten der Gesamtheit beschränktes.413) Vermutlich war
daher alles nicht gebannte Holz dem Freiholzhiebe der
Genossen unterworfen.

Indem die Landleute von Schwyz als Bannbusse
diejenige festsetzen, die auch jenen treffen soll, welcher in
der „Lanntlüten Lanntwery"414) Holz haut, so beweist dies

offenbar, daß sie schon früher Wälder gebannt.416)

Einem in seiner geschichtlichen Entwicklung interessanten

Rechtsverhältnisse begegnen wir im Landsgemeindebeschluß

vom 27. Mai 1339.416) Die Lanntlüte gemeinlich
zu Schwyz bestimmen: „. vm vnser gemeinmerckty
in dem Lanndt zu Schwytz, daß man die niessen soll, wer
es gerne thut, vnntz vor Sannt Johanns tag vyerzechen tagen ;

tnJ Diese Buße scheint eine besonders hohe gewesen zu sein. Cf.
Landbuch p. 268 mit p. 206. Oechsli 212.

4ia) Cf. Geschichtsfreund XXIX p. 29 wo die „Landtleute" dem
Kloster St. Peter in Schwyz seinen Eigenwald am Urme bannen. Ebenso
Landbuch p. 207 f.

413) Vergi, v. Inama-Sternegg, Wirtschaftsgeschichte I. 106 f.

414) Unter Lanntwery-Wäldern verstehen wir Landesschutzwaldungen,
welche an der Landesgrenze direkt oder indirekt der Landesverteidigung
dienten (siehe Exkurs I). Später, als der ursprüngliche Zweck teilweise
mißkannt war, mochte dieser Ausdruck bisweilen auch für Bannwälder
überhaupt verwendet worden sein.

*15) Die Bannung der „Landwehrinen" dürfte vielleicht mit der
Errichtung der Letzimauern zusammenhängen Spuren einer Banntätigkeit
zeigte schon das älteste Urbar des Klosters Einsiedeln, indem es ein
Gut „zem Bannholz" nennt. Oechsli Reg. 57.

«'•) Landbuch S. 214.
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gegen den blbertreter äes Sannes eine öuiZe test^") und

vertilgen überiVtgrKsubstanz. tligentümlickerweise beziekt sicK

aucn äer Lsnn sui „blolz", das durck den VeräusserungsaKt
bereits Privateigentum geworden ist. LolcKe öannungen
von in Privatbesitz stebencten Holzbeständen wiederkolen
sicb auck in späterer Zeit. Ls beweist cliese l'atsacke,
daL das 5o«a!6wkF6«/ttm a« I^a/«!tt«Fett e«'/ sos^ sicb cturcb

AusscKeidung aus ctem Qemeinlande e/z^Mêc^ett nat. Ls war
zu dieser Zeit nocb Kein intensives, sondern vielmekr ein

zu Qunsten der QessmtKeit bescbränktes. ^'°) Vermutlick war
dsker alles nickt gebannte Ilolz dem /v-e/tto/^/eöe der (Ze-

nossen Unterworten.

Indem die bandleute von LcKwvz als öannbusse die-

jenige testsetzen, die auck jenen tretten soll, welcker in
der „banntlüten banntwer^" Ilolz Kaut, so beweist dies

«ttenbar, daL sie sckon trüker Wälder gebannt.''"')
Linem in seiner gesckicktlicken Entwicklung interes-

santen pecktsverkältnisse begegnen wir im /.««cksFeme/ncke-
öe5«h/tt/S ?,om ^Z. /14«/ /ZZ9. "") Oie banntlüte gemeinlick
zu LcKwvz bestimmen: „. vm vnser gemeinrnercktv
in dem banndt zu LcKwvtz, daL man die niessen soll, wer
es gerne tkut, vnntz vor Lannt lokanns tag v^erzecken tagen;

Diese öuLe sckeint eine besonders Koke gewesen zn sein, Ok,

KandducK p, 268 mit p, 206, OecKsli 212,

"2) Ot. OescKicKtslreuncl XXIX p. 29 vo ctie „Ksndtleute" clem
Kloster 8t. Peter in LcKvvz seinen Ligenvald sm Orme dsnnen. Ebenso
KsndbucK p. 207 t,

"«) Vergl, v, Insms-Lternegg, WirtscKsttsgescKicKte I, 196 l,

t") Onter Kanntverv-Wsldern versteken vir KandesscKutzvaldungen,
velcbe sn cter Karidesgrenze direkt oder indirekt der Ksndesverteidigung
dienten (sieke LxKurs I), äpSter, sis der ursprünglicke Z^vecK teilveise
miLKannt vsr, mockte dieser Ausdruck disveilen suck tür ösnnvslder
überkaupt vervendet vorden sein.

"2) Die ösnnung der .KsndveKrinen" dürlte vielleickt mit der
LrricKtung der Letzimsuern zussmmenkängen, öpuren einer ösnntutigkeit
zeigte sckon das älteste Orbar des Klosters Linsiedeln, indem es ein
Out ,zem LannKolz' nennt. OecKsli peg. 57,

"°) LandhucK 8, 214,
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von dess hin soll man sy nümen etzen, wann einer, des

das eygen ist. Man soll ouch vor Sannt michells mess

vyerzechn tagen darvff faren, wer es gerne thutt, vnnd die

gemeinmerckty etzen. Werte aber yeman das dem, der da

etzen will, in den zylen, so er etzen soll, alls hie geschriben
stat, dem soll er es bessern alls ein fräuen. Es soll ouch
nieman das gemeinmercky genote verschlachen, wann das
si offene geborten haben, da man vss vnnd in möge farn.

Verschlüge ouch jeman die gemeinmercky alls genote, das

es nit offenne Lücken hette in den zylen, so es menlich
messen soll, der müßte es bessern. Breche ouch yeman dem
selben sinen hag, ob er nitt offene Lücken funde, der soll
ouch damit nicht getan han, brichett er, dass er vss vnnd
in gefarn mag.

Were ouch, das jeman, wer der were, so rieh, der körn
oder Raben gesäyt hetty vff den gmeinmerekin, das soll
er ensunders beschlachen von den matten ; das soll Im
nieman etzen, noch ouch sine heg brechen .".

Zweifellos stehen hier Güter in Frage, die ursprünglich
Gemeinmark d. h. Gemeinland gewesen. Sämtliche Landleute
bezw. Markgenossen haben daran unbestreitbar das sogen.
Herbst- und Frühlingsatzungsrecht, welches heute noch
vielerorts im Kanton Graubünden 417) und auch in Ursern418)

(Kanton Uri) besteht. Diese Güter müssen also offene Zeit
halten,419) im Frühling bis zum 10. Juni und im Herbst vom
15. September an. Die Umzäunung darf in dieser Zeit nicht
vollständig geschlossen sein, sondern muß jedem einzelnen
Genossen die Aus- und Einfahrt mit seinem Vieh ermöglichen.

420) Wegen Behinderung in der Ausübung dieses

Atzungsrechtes entsteht dem Geschädigten Ersatzanspruch
gegen den Schädiger. Wer den gänzlich verschlossenen

417) Siehe Moosberger 1. c. p. 125 ff.
418) Nach einer Mitteilung des Herrn Dr. Leo Meyer, Andermatt,

«i) Vergi, v. Inama-Sternegg 1. c. I. 107.

4,°) Vergi, v. Inama-Sternegg ibidem.
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von dess Kin soll man SV nümen etzen, wann einer, cles

clas ev^en ist. iVian soll ouck vor Lannt mickells mess

v^erzeckn tagen clarvtt taren, ver es gerne tkutt, vnncl clie

gemeinmerckt^ etzen. werte aber vernan clas clem, cler cla

etzen vili, in clen Zvieri, so er etzen soll, alls Kie ZescKriben
stat, clem soll er es bessern alls ein tränen. Ls soll oucli
niernan clas ZemeinmercKv genote verscklacken, wann clas

si ottene Zeborten Kaben, cla man vss vnncl in mözze tarn.

VerscKIüge ouck jeman clie ZemeinmercKv alls Zenote, das

es nit ottenne bücken Kette in clen zvlen, so es menlick
messen soll, der müLte es bessern. lZrecbe ouck veman dem
selben sinen KaZ, ob er nitt ottene bücken iuncle, cler soll
ouck damit nickt getan Kan, brickett er, dass er vss vnnd
in zzetarn maZ.

were ouck, das jeman, ver der were, so rick, der Korn

oder päben zzesävt Kettv vtl den ZmeinrnercKin, das soll
er ensunders descklacken von den matten; das soll Im nie-

man etzen, nock ouck sine KezZ brecben .",

Zweitellos sieben Kier (Züter in Lrazze, die ursprünzzlick
OemeinmarK d. K. Oemeinland gewesen. LämtlicKe bandleute
bezw. iVlgrKgenossen Kaben daran unbestreitbar das sogen,
//e/'öz?'' ««a! /^/'tt/ê/iKFxa^tt/ZA^/'e^^ welckes Keute nock
vielerorts im Kanton Oraubünden und aucn in blrsern^)
(Kanton blri) bestebt. Diese Qüter müssen also ottene Zeit
Kalten, im LrüKIing bis zum 10. luni und im Ilerbst vom
15. Leptember an. Die blmzäunung dark in dieser Zeit nickt
vollständig gescKIossen sein, sondern mulZ jedem einzelnen
(Genossen die Aus- und LintaKrt mit seinem VieK ermog-
licken.^^) wegen IZeKinderung in der Ausübung dieses

AtzungsrecKtes entstekt dem OescKädigten LrsatzansprucK
gegen den Schädiger, wer den gänzlick verschlossenen

LieKe Moosberger I. c, p, 125 tt.
Irseli einer Mitteilung cles tterrn Or, Keo Mever, Ändermstt,

t>s) Vergi, v, lnsms-Lternegg I. c. I. 107,

"°) Vergi, v. lnsms-Lternegg ibidem.
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Zaun zum Zwecke des Einfahrens nach Erfordernis öffnet,
bleibt frei von Verantwortlichkeit gegen den Eigentümer.

Hat jemand Korn oder Rüben auf dem „Gemeinmärk"
gesät, so darf er dieses Pfanzland von dem Wiesland des

Gemeinmärks durch einen Zaun abschlagen. Dieser
angepflanzte Teil bleibt dann von der Gemeinatzung befreit.421)
Sobald also, und soweit diese Gemeinmarkgüter durch private
Arbeit gezogene Früchte trugen, blieben sie der Gemeinatzung

verschlossen. Die darauf verwandte persönliche Arbeit
gab einen Rechtstitel zur ausschließlichen Sondernutzung.

Über die juristische Natur dieser „Gemeinmerckty" 422)

bestehen verschiedene Auffassungen. Als nicht in's
Sondereigentum übergegangenes Land, Allmende, faßt sie Kothing423)
auf. Miaskowski *24) betrachtet sie als „in Sondernutzung
befindlichen Korporationsbesitz", welcher der Allmend im

engern Sinne entgegengesetzt wird. Ähnlich v. Maurer425)
und teilweise auf letztern sich stützend, Gierke.426) Speziell
v. Maurer427) nimmt an, daß es sich in dem vorliegenden
Landsgemeindebeschlusse um Gemeinländereien handle,welche
die Landsgemeinde zur hloßen Sondernutzung hingegeben

421) Irrig dürfte die Deutung Oechsli's sein, der für diesen Fall das
Recht der völligen Einzäunung eines solchen Grundstückes und der
gänzlichen Befreiung von der Etzweide annimmt. 1. c. p. 215. Indirekt scheint
sich aus dieser Stelle zu ergeben, daß auch in Schwyz der Sondereigentümer,

dessen Gut auf die Allmende stieß, dasselbe gegen letztere hin
auf eigene Kosten und Gefahr durch Zaun einzufriedigen hatte.

422) Auch „gemeinmerckt", „gemeinmercky", „gemeinmerckinen",
„gemeinmärk", „gemeinmerkgüeter", „gemeinmerchtgueter", „gemeinwerk"
genannt, siehe Landbuch 141, 209, 214, 225, 235 f.

425) Glossar zum Landbuch p. 290.
424) Miaskowski 1. c. p. 2 ff.
426) v. Maurer, Einleitung p. 108 f.
426) Gierke 1. c. I. p. 67, II. p. 223 und 225. Das später auf diesen

Gütern lastende Gemeinmarkgeld (als Entgeld für die Nichtausübung des
Atzungsrechtes der Genossen, siehe Landbuch p. 226) faßt letzterer als
Abgabe an die Genossen auf, „die einem Anerkennungszins oder einer
Steuer ähnelte."

427) 1. c. p. 111.

10
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Zaun zum Zwecke des LintaKrens nack Lrtordernis öffnet,
bleibt tret von VerantwortlicKKeit gegen den Eigentümer.

Hat jemand Korn oder püden aut dem „(ZerneinmärK«

gesät, so dart er dieses pianzland von dem Mesland des

(ZemeinmürKs durcb einen Zaun abscblagen. /Diesem

Sobald also, und soweit diese (ZemeinmarKgüter durcb private
Arbeit gezogene brückte trugen, blieben sie der (Zernein-

atzung verscblossen. Die daraut verwandte persönlicke Arbeit
gab einen pecktstitel zur susscKIieLIicKen Sondernutzung.

lIber die ^tt«'sttsc»6 /Va^«/' ck/ese^ „lIemeittme^^"
bestellen verscbiedene Auffassungen. AIs nickt in's Sonder-

eigentum übergegangenes band, Allmende, taLt sie KotKing^^)
sul. IvliasKowsKi betracktet sie als „in Sondernutzung
belindlicben Korporationsbesitz", welcber der Allmend im

engern Linne entgegengesetzt wird. AKnIicK v. IViaurer

und teilweise aut letztern sicK stützend, (ZierKe. Speziell
v. lvtaurer^') nimmt an, daL es sicK in dem vorliegenden
bandsgemeindebescKIusse um (Zemeinländereien KandIe,welcKe
die bandsgemeinde zur bloLen Sondernutzung Kingegeben

Irrig dürtte clie Deutung Oecbsli's sein, cler tür diesen Lall das

heckt der völligen Einzäunung eines solcken Grundstückes und der gänz-
licken Befreiung von der Ltzveide annimmt. I. c, p, 215, Indirekt sckeint
sicK aus dieser Stelle zu ergeben, daL suck in ScKvvz der Sondereigen-
tümer, dessen Out gut die Allmende stieü, dasselbe gegen letztere Kin
gut eigene Kosten und OetaKr durck ?aun einzutriedigen Kstte,

ÄucK „gemeinmerckt", „gemeinmerckv", „gemeinmerckinen",
„gemeinmärk', „gemeinmerkgüeter", „gememmercktgueter", „gemeinverk"
genannt, sieke KandbucK 141, 209. 214, 225, 235 t,

42°) <zigzgg^ z,^,^ Ksndbucb p. 299.

^) MissKovsKi 1. c. p. 2 kt.

<2°) v. Maurer, Einleitung p, 198 t.

"«) OierKe I. c. I. p. 67, II. p. 223 und 225. Das später sut diesen
Oütern lastende OemeinmarKgeld (als Lntgeld tür die I>IicKtausUdung des
Ätzungsrecbtes der Oenossen, sieke LandbucK p, 226) tsLt letzterer als
Abgabe sn die Oenossen gut, „die einem ÄnerKermungszins oder einer
Steuer äbrielte."

l. c. p. III.
l«
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hätte, um darauf Korn und Wein428) zu pflanzen etc. „Das
Eigentum an solchen Gemeinländereien blieb nach wie vor
der Landsgemeinde. Sie durften daher nicht veräußert und
nicht verpfändet werden, indem sämtliche Landleute im Frühjahr

und im Herbst ihr Vieh darauf weiden lassen durften
Wie anderwärts, so sind nun wohl auch diese zur bloßen
Sondernutzung hingegebenen Ländereien nach und nach

stillschweigend in Sondereigen übergegangen."

Snell429) versteht unter „gemeine Mark" jene Güter,
welche zwar in Privatbesitz übergegangen waren, auf denen
aber das Trattrecht (Frühlings- und Herbstatzungsrecht der
Landleute) noch haftete. Nach Oechsli sind die „Gemein-
markgüter„ „Matten, die zwar ins Privateigentum übergegangen

waren, auf denen aber gleichwohl jeder Landmann,
dem es beliebte, im Frühling und im Herbste sein Vieh
weiden lassen durfte."107) Die Gemeinmarkgüter waren also
nach den letztgenannten Ansichten im Privateigentum
stehende Grundstücke, auf denen aber noch das Recht der
Frühlings- und Herbstatzweide (Trattrecht) der Gemeindegenossen-

lastete. Dieser Auffassung schließen auch wir uns
an. Es spricht insbesondere hiefür die Tatsache, daß das
Gemeinmärk „eygen" des Besitzers ist.431) Aus dieser
Annahme ergibt sich aber, daß hier Gemeinmark in einem

engern als dem sonst gebräuchlichen (weitern) Sinne,
wonach sie die ganze Allmend bedeutet, angewendet wurde.
Die Bezeichnung dieser Gemeinmarkgüter als „vnnser (d. h.

der Landleute) gemeinmerkty" 432) beweist klar, daß sie

428) Es handelt sich hier nicht um Reben, sondern um Rüben, was
das schwyzerische Lokaldialekt eben mit Raben bezeichnet. Cf. Oechsli
p. 215.

429) Staatsrecht II. p. 194. Ähnlich Blumer 1. c. I. 383.
430) Oechli 1. c. 264 f.

431) Vergi, auch Gemeindebeschlüsse von 1358, 1448 und 1608 Landbuch

209, 235, 225. Vergi, dagegen v. Maurer 1. c. p. 111, der wohl
irrtümlich die Gemeinmarkgüter in Gegensatz setzt sowohl zu dem nicht
zu Sondernutzung hingegebenen Gemeinlande, wie auch zum „Eigen".
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natte, um darauf Korn unci wein ^) pflanzen etc. „Das
Ligentum an solcken Oemeinländereien blieb nack vie vor
cler bandsgemeinde. Lie durften claker nickt veräuLert uncl

nickt verpfändet v/erden, indem sämtlicke bandleute im LrüK-
jakr und im tterbst ikr VieK daraut weiden lassen durften
wie anderwärts, so sind nun woKI auck diese zur blolZen

Londernutzung Kingegebenen bändereien nack und nack

stillscbweigend in Londereigen übergegangen."

Lnell "°) verstekt unter «gemeine NarK" jene Oüter,
welcke zwar in Privatbesitz übergegangen waren, gut denen
aber das lrattreckt (LrüKlings- und tlerbstatzungsrectit der
bandleute) nock Kältete. Nack OecKsli sind die „Oemein-
markgüter„ „lvtgtten, die zwar ins Privateigentum Uberge-

gangen waren, sut denen aber gleickwobl jeder bandrnann,
dem es beliebte, im LrüKIing und im tlerbsle sein VieK
weiden lassen dürtte.""") Die OemeinmarKgüter waren als«
nack den letztgenannten AnsicKten im Privateigentum sie-
Kende OrundstücK«, aut denen aber nock das peckt der
LrüKlings- und bterbstatzweide (lrattreckt) der Oemeinde-

genossen- lastete. Dieser Auffassung scKIieLen aucn wir uns
an. Ls sprickt insbesondere Kiekür die latsacke, daL das
OemeinrnärK „evgen" des Lesitzers ist."') Aus dieser An-
nakme ergibt sicK aber, daL Kier OemeinmarK in einem

engern als dem sonst gebräucKIicben (weitern) Linne, wo-
nack sie die ganze Allmend bedeutet, angewendet wurde.
Die LezeicKnung dieser OemeinmarKgüter als „vnnser (cl. K.

der bandleute) gerneinmerktv" ^) beweist Klar, daL sie

422) Ls Ksndeit sicK Kier nickt um heben, scmclem um huben, vss
ctss sckvvzeriscke LoKsIdisIeKt eben mit hsden bezeicbnet, dt, OecKsli
p. 215.

"«) LtastsrecKt II. p. 194. MnlicK Slumer l. c. I, 383.

"°) OecKIi l. c. 264 k.

">) Vergi, suck OemeindedescKIüsse von 1358, 1448 unci 1693 Land-
buck 299, 235, 225. Vergi, dagegen v. ivtsurer I, c, p. III, cier voKI irr-
tllmlick die OemeinmarKgüter in Oegensstz setzt sovoKI zu dem nickt
zu Sondernutzung Kingegedenen Oemeinlsnde, vie auck zum „Ligen".
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eben ursprünglich Gemeinland gewesen, und daß daher das

Weidgangs- oder Trattrecht keineswegs eine erst nach
Entstehung des Sondereigens auf dasselbe gelegte Dienstbarkeit,
sondern ein Rest alten Gemeineigentums ist.488) Wenngleich
ein Sondereigentum an diesen Gütern besteht, so ist
dasselbe daher noch kein vollkommenes, kein „lidig eigen",
es ist noch beschränkt durch das Trattrecht der Landleute
als Überbleibsel aus dem ehemaligen genossenschaftlichen
Eigentum.

Zu seiner Auffassung bezüglich des „Gemeinmärks"
gelangte Miaskowski wohl auf Grund seiner weitern Annahme,
daß auch in Schwyz alle Sondergüter dem Trattrecht
unterworfen gewesen seien.434) Allein nirgends findet sich in den

schwyzerischen Rechtsquellen eine Spur, die ein solches
allgemeines Trattrecht verraten würden. Vielmehr bestand der
Gegensatz zwischen beiden gerade darin, daß das „Gemeinmärk"

im Frühling und Herbst offene Zeit halten mußte,

wogegen das übrige Sondereigen von dieser Last befreit,
„lidig eigen" war.436) Bezeichnend ist es ja, wenn das
genannte Landrecht nur Bestimmungen enthält betreffend
Ausübung des Frühlings- und Herbstweidganges auf den

Gemeinmarkgütern.

Was v. Maurer von Beschränkungen des Eigentums- und

Dispositionsrechtes an diesen Gemeinmarkgütern zu Gunsten
der Gemeinde hervorhebt436) fällt in eine spätere Zeit und

432) Sofern darunter nicht das Trattrecht der Genossen selbst
verstanden werden soll.

483) Vergi. Heusler, Zeitschrift für schweizerisches Recht X. p. 98.

134) Miaskowski, 1. c. p. 3.

436) Siehe oben p. 83 und 113. Vergi, auch Landbuch 235, wo
„gemeinmärk" dadurch, daß es „gefryett" wird, „nit mehr Gemeinmärck sin
solle",

436) v. Maurer 1. c. p. 111. Cf. Bluntschli Vorwort zum Landbuch VI.
Es handelt sich hier um Allmendveräußerungen aus dem 16. und 17.
Jahrhundert und zwar um Pflanzland (sog. Gärten). Daß in dieser Zeit Grund
und Boden an Wert gewonnen und daher auch die Bedingungen für deren

Abgabe erschwert worden, wird sich leicht begreifen. Zudem hat das In-
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eden ursprünglick (Zeineinland gewesen, und daL datier das

weidgsngs- oder lrattreckt Keineswegs eine erst nack Lnt-
stekung des Londereigens gut dasselbe gelegte OienstdarKeit,
sondern ein Pest alten Gemeineigentums ist. wenngleick
ein Londereigentum an diesen (Zittern bestekt, so ist das-

selbe datier nocb Kein vollkommenes, Kein «lidig eigen",
es ist nocb besckränkt durcb das Irattrecbt der bandleute
als lllberdleibsel aus dem ebemsligen genossenscbattlicben
Ligentum.

Zu seiner Auffassung bezüglick des „(ZemeinrnärKs" ge-
langte lVliasKowsKi woKI aut (Zrund seiner weitern AnnsKrne,
daL auck in LcKwvz alle Loridergüter dem ?rattreckt unter-
worlen gewesen seien. Allein nirgends tindet sicK in den

sckwvzeriscken pecktsquellen eine Lpur, die ein solckes all-
gemeines lrattreckt verraten würden. VielmeKr bestand der
(Zegensatz zwiscken beiden gerade darin, daL das „Oemein-
mark" im LrüKIing und blerbst offene Zeit Kalten rnuLte,

wogegen das übrige Londereigen von dieser bast betreff,
„lidig eigen" war. SezeicKnend ist es ja, wenn das ge-
nannte bandreckt nur öestimmungen entkält detreffend Aus-

Übung des LrüKlings- und bterbstweidganges aut den (Ze-

meinrnarkgütern.
was v. Navrer von LescKränKungen des Ligentums- und

OispositionsrecKtes an diesen (ZemeinmarKgütern zu (Zunsten
der (Zemeinde KervorKedt tällt in eine spätere Zeit und

422) Lokern darunter nickt clss IrsttrecKt cier Oenossen selbst ver-
standen werden soll,

"2) Vergi, rleusler, z^eitsckritt kiir sckweizerisckes Reckt X. p, 98,

'24) ivlisskowski, l. c, p. 3,

42°) LieKe oben p. 83 und 113, Vergi, auck LandbucK 235, vo .ge-
meinmsrk" dadurck, dslZ es „gekrvett" wird, ,nit mekr OemeinmärcK sin
solle".

42°) v, lvisurer I, c, p, III, Ok, SluntscKIi Vorwort zum LsndbucK VI,
Ls Ksndeit sicK Kier um MmendversulZerungen sus dem 16, und 17, IsKr-
Kundert und zwar um ptlsrizlsnd (sog, Osrten), OsL in dieser?eit Orund
und Soden sn Wert gewonnen und dsker suck die IZedingungen tür deren

Abgabe erscbwert worden, wird sicK leickt degreiten, z^udem dst das In-
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bezieht sich auf Allmendländereien, auf welche der Begriff
des „Gemeinmärks" nicht mehr angewendet wurde. Ebenso

hatten letztere keine offene Zeit zu halten. "*)
Ebenfalls den Tatsachen nicht vollständig entsprechend

ist es, wenn v. Maurer und Gierke vorbehaltlos von einer

Zinspflicht der Gemeinmarkgüter sprechen.438) Für die Zeit
unseres Statuts bestand eine solche noch nicht.439)

Am 24. Juni 1339 bannen die Landleute zu Schwyz
das „holltz inret den Eggen vnnd under den flün zu mu-
tochtall" und verbieten „das da niemand kolen soll." Als
Buße wird gesetzt „dry schillig von yetlichem stock, darab
holltz gehowen wird. Klagen mag, wem es beliebt. Diese

Einung soll gelten, „vnntz das es der merteill der Lanntlüten

zu Schwytz ablat."440)
Während wir oben gesehen, daß die ersten bekannten

Banne durch äußere Umstände mehr politischer Natur
veranlaßt worden sind, so sind die Gründe des vorliegenden
rein wirtschaftlichen Charakters. Im Gegensatz zu den
„Landwehrinen" handelt es sich um einen Binnenwald. Da die
Talsohle im Muotathal nur schmal und die Abhänge der
Berge zu beiden Seiten des Tales steil, oft sogar in kahlen
Felswänden abfallen (Flüe), so mußte sich notwendigerweise
bei fortgesetzter rücksichtsloser Ausbeutung des Waldbestandes

(insbesondere durch Kahllegung größerer Gebiete) eine

Gefährdung der im Tale liegenden Güter und ihrer
Wirtschaftsgebäude ergeben. Darum bezweckt offenbar diese
Einschränkung der bisher wohl äußerst freien und unbeschränkten

teresse an Pflanzland bedeutend sich gesteigert und lag es daher bei
fortschreitendem Knapperwerden des Allmendlandes im Interesse der
Gemeinde, daß dasselbe nicht auf Kosten der übrigen Genossen zu
weitern Zwecken z. B. Wiesenkultur verwendet werde.

457) Das Trattrecht war damals als solches verschwunden und als
Äquivalent für dessen Ablösuug durch die Gemeinde der Gemeinmärkzins

getreten. Siehe Landbuch 225.
458) v. Maurer 1. c. p. 109. Gierke 1. c. I, 67, II. 225.
439) Siehe oben Anm. 437..

44°) Siehe Landbuch p. 206.
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bedient sick auk Allmenälänäereien, auk veicke äer Legritt
äes „(ZemeinmärKs" nickt mekr angevenäet vuräe. Uberi-
so Kätten letztere Keine ottene Zeit zu Kalten.

Lbentalls äen latsacben nickt vollstänäig entspreckenä
ist es, venn v. lvtsurer unä (ZierKe vorbekaltlos von einer

ZinsptlicKt äer (ZemeinmarKgüter sprecken.^^) Lür äie Zeit
unseres Ltatuts bestand eine solcke nock nickt.

/Im ö^. /tt«i bannen äie banäleute zu LcKvvz
äas „Kotitz inret äen Lggen vnnä unäer äen klün zu mu-
tocktall" unä verbieten „äas äa niernsnä Koien soll." AIs
LuLe virä gesetzt „ärv sckillig von vetlickern stock, äarab
Kotitz gekoven virä. Klagen mag, vem es beliebt. Diese

Linung soll gelten, „vnntz äas es äer merteill äer bannt-
lüten zu 8cbv/M abist.«"")

wäkrencl vir oben geseken, äaü äie ersten dekannten
äurcb äuiZere blmstänäe mekr politiscker blatur ver-

anlalZt voräen sinä, so sinä äie (Zrünäe äes vorliegenäen
w/« M>ts«^aM/c/!6« dttam^^^. Im (Zegensatz zu äen „banä-
vebrinen" Kanäelt es sicK um einen Linnenvalcl. Da äie
l'alsoKIe im ^/luotatkal nur sckmal unä äie AbKänge äer
öerge zu beiäen Leiten äes l'aies steil, ott sogar in KaKIen

Lelsvänäen abtallen (Lille), so rnulZte sick notvenäigerveise
bei tortgesetzter rllcksicktsloser Ausdeutung äes walädestan-
äes (insbesonäere äurck KaKIIegung grSLerer (Zediete) eine

(ZekaKräung äer im laie liegenäen (Züter unä ikrer Wirt-
sckaktsgebäuäe ergeben. Darum bezveckt «tkenbar äiese Lin-
scbränkung äer bisker voKI äuLerst treien unä unbesckränkten

teresse sn ptlsnzlsnd bedeutend sicb gesteigert unct Isg es daker bei
tortscnreitendern Knapperwerden ctes Ällmendlandes im Interesse cter

Oemeincle, clslZ clssselbe nickt gut Kosten cler übrigen Oenossen zu
veitern Zwecken z. ö, ViesenKultur verwendet werde,

425) Das IrattrecKt war damals als solckes verscbwunden und als
Äquivalent tür dessen Ädlösuug durcb die Oemeinde der OemeinmsrK-
Zins getreten, Liebe LandbucK 225.

42«) v. Maurer I. c, p. 109. OierKe l, c, l, 67. II. 22S,

42°) LieKe oben Ärim, 437,,

44°) LieKe LandbucK p, 296.
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Holznutzung der Landleute nicht so sehr einen Schutz des
Waldbestandes als solchen, sondern eher einen Menschen-,
Liegenschafts- und Gebäudeschutz vor Erdrutschungen,
Lawinen und Steinschlägen.

Es ist daher auch begreiflich, daß diese Einschränkung
ausschließlich gegen die Köhlerei sich richtet.441) Die
Holznutzung für landwirtschaftliche Zwecke blieb auch in diesen

Bannwaldungen vorderhand unbeschränkt.
Unter dem nämlichen Datum erneuerten die Landleute

die Bannung der Landwehriwälder. Sie setzen fest : „ das

vnser Lantweri nieman houwen noch rüten sol." Gegen den

Schuldigen soll klagen wer es gerne tut. Ist er schuldig, „so
soll er dem kleger geben vier pfundt phennigen von ieck-
lichem stocke, darab er holtz gehüwen oder geratet hat,
vnd dem Leider ein pfundt ." Die gleiche Strafe trifft
denjenigen, der dem Schuldigen zu essen und zu trinken
gibt etc. Den Klägern, „Jr si danne vil oder lützel, dien sol

man allen besseren vnd geben ieklichem vier pfunt ze ein-

vng vnd dem Leider ein pfunt, wirt er schuldig, den man
da beklagt."

Der Hüttenbau auf Allmenden („vf der langen Matten
oder an dem Rosseverrich oben vf der egga oder an dem
Büler berge, an dem staphel, der vnder der hon fluo lit,
oder an dem stapfei, dem man sprichz, ze den obren hütten
ouch an dem büler Berge") aber ist von diesem Banne

ausgenommen. Wer hiefür Holz bedarf, „soll aber höwen, so

er vnschedlichest müge an alle geverde. Wolte aber ieman

trögen bedürfen, die er gerne hüwe in der lantweri, des sol

er nicht tunn, er kome danne zuo den lantlüten; erloubens
im es die, so sol er tröge houwen, noch anders nicht." Wer
wissentlich in der „Landwehri" gehauenes Holz kauft, der
ist strafbar, als ob er es selber dort gehauen hätte.)442

442) Landbuch p. 268 f.
441) Sie war für den Zweck der Schutzwälder ein gefährlicher Feind,

da sie größere Waldkomplexe gleichzeitig lichtete. Sie wurde als
Erfordernis des Schmiedehandwerks betrieben. Oechsli 1. c. p. 211-
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ttolznutzung 6er bsnäleute nickt so sekr einen LcKutz ctes

wsläbestsnäes als solcken, sonäern eker einen /Vte«5«he«',

^k'eFe«5c»a/?5' ««ck (/eöSttcke^o^tt^ vor LrärutscKurigen, La-
winen unä LteinscKIägen.

Ls ist äaber auck begreitlick, äaL äiese LinscKränKung
ausscKlietZlicK gegen äie KSKIerei sicK ricktet. /)/e //o/^-
«tt^ttttF /««ckM/^scchaM/ohe ^Wec^e blieb suck in äieseri

ösnnwaläungen voräerkanä uttöe^ctt^S«^.
blnter äem närnlicken Datum e^«ett6^6« äie barictleute

äie öannung äer ^««ckWe««Wä/a'6/'. Lie setzen test: „ äas

vnser bantweri nieman Kouwen nock ritten sol." (legen äen

LcKuläigen soll Klagen wer es gerne tut. Ist er scbuläig, „so
soll er äem Kleger geben vier ptunät pbennigen von ieck-
lickem stocke, äarab er Koltz geküwen oäer gerütet Kat,
vnä äem beiäer ein ptunät .« Die gleicke Ltrate trittt
äenjenigen, äer äem LcKuläigen zu essen unä zu trinken
gibt etc. Den Klägern, „lr si äanne vil oäer Ilttzel, äien sol

man allen besseren vnä geben ieklickem vier ptunt ze ein-

vng vnä äem beiäer ein ptunt, wirt er sckuläig, äen man
äa beklagt.«

Der //ttttettös« a«/ /r//«Ze«cke« („vt äer langen /Vlatten

«äer an äem Posseverrick oben vt äer egga oäer an äem
Lüler berge, an äem stgpbel, äer vnäer äer Kon tluO lit,
oäer an äem staptel, äem man sprickz, ze äen obren Kütten
ouck an äem büler öerge«) aber /s?/ vo« ckiesem /Za««e a«s»

^««mme«. wer Kietür Ilolz beäart, „soll aber Köwen, so

er vnsckeälickest müge gn alle geveräe. Molte aber ieman

trögen beäürleri, äie er gerne Küwe in äer lantweri, äes sol
er nickt tunn, er Kome äanne zu« äen lantlüteri; erloubens
im es äie, so sol er tröge Kouwen, nock anäers nickt.« wer
wissentlick in äer „banäwekri« geksuenes Iloiz Ksutt, äer
ist sbarbar, als ob er es seider äort genauen Kätte.)"2

"2) KsndbucK p, 268 t.

">) Lie vsr tür clen ?«eck cler LcKutzvälder ein getSkrlicKer Leind,
dg sie gröüere Waldkomplexe gleichzeitig licktete. Lie vurde als Lrtor-
demis des LcKmiedeKandverKs betrieben. OecKsli l. c, p. 2t t.
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Im Vergleich zum vorigen Bannbriefe gleichen Datums
sehen wir, daß hier in Landwehriwäldern jeglicher Holzhieb
mit Ausnahme desjenigen zum Zwecke des Hüttenbaues auf
bestimmten umliegenden Weiden ausgeschlossen wurde, während

dort für agrarwirtschaftliche Zwecke eine Beschränkung
des Holzhiebes überhaupt nicht eingetreten war. Diese
Tatsache, wie auch die besonders hohe Buße für Holzfreviel
in „Landwehrinen" bestärkt uns in der Vermutung, daß

letztere nicht gewöhnliche Bannwälder, sondern speziell solche

waren, die für den Unterhalt der Letzinen oder selbst zu

Verteidigungszwecken des Landes dienen sollten.

Die Unterscheidung zwischen Leider und Kläger weist
wohl auf Aufsichtsorgane der Gemeinde (sog. Bannwarte) hin,
welche fragliche Waldbestände zu überwachen und auf
geschehene Anzeige seitens eines Dritten oder auf eigene
Beobachtungen hin den Schuldigen der Obrigkeit zu verzeigen
hatten. Wir hätten also vermutlich in den Klägern Organe
der Allmendpolizei.443) Ihr Amtsgehalt bestund jedenfalls in
dem Bezüge der vier Pfund von jedem verzeigten Frevel.444)

Die Privilegierung des Holzhiebes in Landwehriwäldern
für Alphütten deutet nicht nur auf die sonst weitgehendste
Freiheit des Holzhiebes für wirtschaftliche Zwecke hin, es

scheint daraus auch hervorzugehen, daß damals schon, wie
später445) Alphütten auf der Allmend von Genossen gebaut
werden konnten, in deren Sondereigentum sie verblieben.
In der genannten Begünstigung liegt auch der Beweis eines
bedeutenden Interesses und entwickelten Verständnisses der
Gemeinde für Fortschritte auf dem Gebiete der Allmend-
wirtschaft.

44S) Cf. Landbuch p. 209.

iu) Abgesehen von der hohen Buße kommt die große Bedeutung,
welche man diesen „Lantwerinen" zuschrieb auch zum Ausdruck einerseits

in der Landesverweisung desjenigen, der die Buße nicht zu entrichten
vermochte, anderseits in der Gleichbehandlung des Personen- und
Sachhehlers mit dem Schuldigen selbst.

44S) Siehe Landbuch p. 250 und 258.

134

Im VergleicK zum vorigen öannbriete gleicben Datums
senen wir, daL Kier in bandwekriwäldern ^eglicker blolzkieb
mit AusnaKme desjenigen zum Zwecke ctes blüttenbaues aut
bestimmten umliegenclen weiden ausgeschlossen wurde, wäb-
rend dort tür agrarwirtsckattlicke Zwecke eine LescKränKung
des Holzdiebes überkaupt nickt eingetreten war. Diese lab
sacke, wie auck die besonders Koke LutZe tür Ilolztrevel
in „bandwekrinen" bestärkt uns in der Vermutung, dsL
letztere nickt gewöknlicke Lannwälder, sondern speziell solcke

waren, die tür den blnterkalt der betzinen oder selbst zu

Verteidigungszwecken des bandes dienen sollten.

Die blntersctieidung zwiscben beider und Kläger weist
woKI aut AutsicKtsorgane der Oemeinde (sog. öannwarte) Kin,
welcke traglicke waldbestände zu Uberwacben und sut ge-
scbekene Anzeige seitens eines Dritten oder aut eigene öeob-
gcbtungen din den LcKuIdigen der Obrigkeit zu verzeigen
batten, wir Kätten also vermutlick in den /</ÄFc?m Ovatte
cke/' /4//me«ch?<?/ê56k. i^r AmtsgeKslt bestund jedentalls in
dem Lezuge der vier piund von jedem verzeigten breveb

Die Privilegierung des blolzkiebes in bandwebriwäldern
tür Alpkütten deutet nickt nur aut die sonst weitgehendste
breibeit des blolzkiebes tür wirtsckattlicke Zwecke Kin, es

sckeint daraus auck KervorzugeKen, daL damals sckon, wie

später "°) Alpkütten sut der Allmend von Oenossen gebaut
werden Konnten, in deren Londereigenturn sie verblieben.
In der genannten öegünstigung liegt auck der öeweis eines
bedeutenden Interesses und entwickelten Verständnisses der
Oemeinde tür bortsckritte aut dem Oebiete der Allmend-
wirtscbait.

«, Lsndducb p, 209,

^dgeseben von cler Koken lZuüe Kommt clie groöe öedeutung,
velcbe msn diesen .Ksntverinen" zusckrieb suck zum Ausdruck einer-
seits in der Ksndesverveisung desjenigen, der die öuLe nickt zu entrickten
vermockte, anderseits in der OleicKbeKsndlung des Personen- und LscK-
KeKlers mit dem LcKuldigen selbst,

"°) LieKe LsndbucK p, 25« und 258,
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Ein weiteres Beispiel der Veräusserung von Allmend-
substanz gegen Übernahme einer Wegunterhaltspflicht bietet
die Urkunde vom 1. Mai 1340446)

Jakob Bruster, Landmann von Schwyz stellt urkundlich
fest, daß die Landleute zu Schwyz „mier vnnd mienen erben

geben heind lidenklich yemer men ab Jr allmy an dem
stade zu Seewen, ails es mier vmfangen ist mit marck,*
allso mit den gedingen, das ich oder min erben, ob ich

enwere, den weg von dem seewstege by dem seewe nider
vntz in das sity vnntz an den scheidweg behaben vnnd
machen soll " Es folgen die nähern
Unterhaltsbedingungen. Dann fährt die Urkunde fort: „Man soll ouch

wüssen, das ich oder min erben, dem vorgenampten
gut die geporten offen lassen soll von Sannt Gallen mess

hin vnntz zu mitten mertzen an alle Widerrede." Weiter
erklärt Bruster für den Fall, daß er eines der genannten
Gedinge übergienge: „Das danne das vorgenempte gut, das

sy mier vnnd minen erben lidenklich geben hannd, der

vorgenampten Lanndtlüten zu Schwytz lidig Jst an alle

geuerde vnnd an Widerrede."
Die veräusserte Allmendsubstanz tritt ins Eigentum des

Erwerbers. Dieses Eigentum ist belastet mit der Pflicht des

genannten Wegunterhaltes. Diese Pflicht ging jedenfalls mit
dem Gute auf dessen jeweiligen Eigentümer als Reallast über.
In dem Rückfall des Gutes ins Eigentum der Landleute für
den Fall, daß der Eigentümer der Wegunterhaltspflicht
nicht nachkommt, zeigt sich hier ein dem resolutiv bedingten
Eigentum des römischen Rechts ganz analoges Rechtsverhältnis.

Auf diesem ehemaligen Allmendboden besteht aber nicht,
wie Miaskowski und Fr. v. Wyß allgemein für Sondergüter
annehmen124), das Frühlings- und Herbstatzungsrecht der
Landleute. Conrad Bruster wurde nur verpflichtet, die „Porten"

446) Siehe Landbuch p. 234.

44') Miaskowski 1. c. p. 3. Fr. v. Wyß, Abhandlungen zur Geschichte
des schweizerischen öffentlichen Rechts p. 83,
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Lin weiteres öeispiel cter Veräusserung von Allmend-
substan? gegen ÜbernaKme einer wegunterkaltsptlickt bietet
ctie tV^tt«cke vom /. ^ta/ /ZM "°)

lakob öruster, bandmann von LcKwvz stellt urkundlick
test, ctatZ ctie bandleute zu LcKwvz „mier vnncl mienen erben

geben Keinct liclenklick vemer rnek ab lr sllrn^ an dem

stade zu Leewen, ails es mier vmtangen ist mit rnarck,*
älls« mit den gedingen, das ick oder min erben, ob ick

enwere, den weg von dem seewstege b)? dem seewe nider
vntz in das sitv vnntz an den sckeidweg bebaben vnnd
macben soll " Ls tolgen die näkern blnterkalts-
bedingungen. Dann täbrt die blrkunde tort: „lvtan soll ouck

wüssen, das ick «der min erben, dem vorgenampten
gut die geporten oben lassen soll von Lannt Oallen mess
Kin vnntz zu mitten mertzen an alle Widerrede." weiter er-
Klärt öruster tür den ball, daü er eines der genannten Oe-

dinge übergienge: «Das danne das vorgenempte gut, das

s)? mier vnnd minen erben lidenklicb geben Kannd, der

vorgenampten bsnndtlüten zu LcKwvtz lidig.ist an alle

geuerde vnnd an Widerrede."
Die veräusserte Allmendsubstanz tritt ins Ligentum des

Lrwerbers. Dieses /ÄFett?)tt/n ist öe/as^ mit der?tlickt des

genannten l^eFtttt^tta/^6s. Diese ptlickt ging jedentalls mit
dem Oute aut dessen jeweiligen Ligentümer als pealiast über.
In dem pücktall des Outes ins Ligentum der bandleute tür
den Lall, daL der Ligentümer der wegunterkaltsptlickt
nickt nackkommt, zeigt sicK Kier ein dem resolutiv bedingten
Ligentum des römiscben peckts ganz analoges pecktsverkältnis.

Aut diesem ekemaligen Allmendboden destekt aber nickt,
wie IvbasKowsKi und Lr. v. WM allgemein tür Londergüter
annekmen '^), ^as LrüKlings- und blerbstatzungsrecbt der
bandleute. donracl öruster wurde nur verptlicbtet, die „Porten"

"°) LieKe LgnctbucK p. 234.

MissKovsKi 1, c, p. 3, Lr. v. V/vL, ÄdKgncllungen zur cZescKjcKte
ctes sckveizeriscken öttentlickeri heckts p. 83,
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seines Gutes von St. Gallenmeß bis Mitte März *18), d. h. für
die Benutzung der sogen. „Winterwege" offen zu [halten.
Somit ergibt sich auch hieraus, daß zur Unterscheidungen
„Gemeinmärk" und freiem Eigen nicht notwendig auf ein
bloßes Sondernutzungsrecht des Gemeinmärkbesitzers an
seinem Gemeinmärkgute geschlossen werden muß; sondern

'daß die ausschließlich auf ersterem lastende Weidegerechtigkeit

der Landleute den Unterschied wohl hinlänglich erklärt.

Wie die Urkunde von 1338, so zeugt auch die
vorliegende von dem Bestreben der Gemeinde, den Unterhalt
gewisser Wege und Stege, soweit sie durch Gemeinland
führen und daher ursprünglich in der Pflicht der Gemeinde

gelegen hatten, allmählich mit Allmendsubstanz als Entgelt
dafür, auf einzelne Genossen zu übertragen.

Ein Landsgemeindebeschluß vom 16. Mai 1342 trägt
die Überschrift: „Vm den Bann in den flün".419) Die Landleute

bannen „einhelleklich vnnd gemeinlich vff einem of-
fennen Lanntage, das holltz in den flün (von der
schwanda inhin vnder dem weg hin vnntz an wernher Lillis
gut, vnntz enrent an den berg, alls die zeichen gand etc.
Wer in disen zilen dekein holltz rüty oder hüwy oder

schwanty, oder dannen zügy, es sye dürres oder grünes,
Standes oder ligendes, der mus geben zu einung ein pfund
Pfennigen von yetlichem stock oder von yetlichem holtze..
Wier haben aber verlassen vorab tröge zu howenne.^darüber
die gemeinde trenckett vnnd was holtzes man bedarff zu
dem wege in den flün an alle geuerde ."

Der gebannte Wald liegt wiederum im Muotathal. Den
Grund der Bannlegung glauben wir auch hier eher in dem
Schutzbedürfnis der im Tale liegenden Güter und Gebäu-
lichkeiten vor Steinschlägen und Lawinengefahr, als in einem
allmählich sich fühlbar machenden Holzmangel erblicken zu

44S) Also nicht vom 15. September bis zum 10. Juni, wie beim
Frühlings- und Herbstatzungsrecht der Landleute»

449) Landbuch p. 216.
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seines Outes von 8t. OallenmeL bis Nitte Ivlärz "^), ct. K. tür
die Benutzung der sogen, «Winterwege" okken zu ^Kalten.
8omit ergibt sicti auck Kieraus, dsL zur IlnterscKeidung^von
„OemeinmärK" unct treiem Ligen nickt notwendig sut ein
blotZes 8«ncternutzungsrecKt ctes OemeinmärKbesitzers an
seinem OemeinmärKgute gescKIossen werden muL; sondern
daL die ausscblieLIicb aut ersterem lastende weidegerecktig-
Keit der bandleute den blntersckied woKI KinlänglicK erklärt.

wie die blrkunde von 1338, so zeugt aucn die vor-
liegende von dem öestreden der Oemeinde, den blnterkalt
gewisser Wege und 8tege, soweit sie durck Oemeinland
tükren und daker ursprünglich in der ptlickt der Oemeinde

gelegen Katten, allmäKIicK mit Allmendsubstanz als Lntgelt
datur, sut einzelne Oenossen zu übertragen.

Lin ^a«cksFem««ckeöe5Mu/ vom 76. /Ita/ /Z^ trägt
die ÖberscKritt: „Vm den Lann in den tlün".'"^ Die band-
leute bannen „einbelleKIicK vnnd gemeinlick vtt einem «t-
kennen banntage, das Kolltz in den tlün ,von der
sckwanda inkin vnder dem weg Kin vnntz an wernker billis
gut, vnntz eurent an den berg, alls die zeicben gand etc.

Ver in disen zilen dekein Kolltz rüt^ «der Küw^ oder
sckwantv, «der dannen zügv, es s^e dürres «der grünes,
Standes «der ligendes, der mus geben zu einung ein ptund
ptennigen von vetbckem stock oder von vetlickem Koltze..
wier Kaden aber verlassen vorab tröge zu Kowenne,^darüber
die gemeinde trenckett vnnd was Koltzes man bedartt zu
dem wege in den tlün an alle geuerde

Oer gebannte Wald liegt wiederum im lVwotatKab Den
Oründ der Lannlegung glauben wir aucn Kier eker in dem
8cKutzbedürtnis der im l'ale liegenden Oüter und Oebäu-
licKKeiten vor 8teinscKIägen und bawinengetakr, als in einem
allmäKIicK sick tuKIbar macKenden blolzmangel erblicken zu

44«) Äis« nickt vom 15, Leptember bis zum 11), luni, wie beim LrllK-
lings- uncl tterbststzunZsrecKt cler Lsnclteute»

4«) i^gligduck p, 216,
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sollen. Gebannt wird zum Teil dasselbe Gebiet wie 1319,
und verboten wird ja selbst das Hauen und Entfernen des

dürren Holzes aus dem Banne, trotzdem ein solches die
Interessen einer vorsorglichen Forstökonomie nur hätte
fördern helfen.

Aus dem in dieser Bannlegung enthaltenen weitern
Verbote des „Rodens" und „Schwendens" wird man versucht,
ein in gewissem Umfange noch freies Rodungsrecht der
Genossen auf dem nicht gebannten Gemeinlande,450) anzunehmen.

Der Holzhieb für Gemeinde- bezw. Allmendzwecke istfrei.
Zum erstenmale gebraucht diese Urkunde den

Terminus „Gemeinde" und zwar offenbar im Sinne der
Landsgemeinde als oberstes Organ in Sachen der Landes- und

Allmendverwaltung. Nicht die einzelnen Landleute werden
ihr Vieh persönlich oder durch ihre Angestellten auf die
Allmende getrieben haben. Wahrscheinlich waren zum
genannten Zwecke seitens der Landsgemeinde Gemeindehirten
angestellt, denen Allmendtrieb und Hut des von den
Landleuten anvertrauten Viehes im Namen und aus Auftrag der
Gemeinde oblag. Daher „trenckett" die Gemeinde und nicht
der einzelne Landmann.

Vom 2. Dezember 1343 ist datiert der „Bann inn
Erlen." 451) Es wird gebannt das Holz von Ofenmüly nider
vnntz in den Seew". Als Bannbuße wird festgesetzt: „von
jedem stock zechen schilling der genossamy vnnd fünff
schillig dem Richter.. Niemand soll im Banne etwas hauen,
wan die da nit dem Wasser gesessen sind, vnnd also das

man dem Wasser damit werren soll, noch anders nit, vnnd
ouch das selbe mitt der vrlobe vnnd wüssen dero, so nit
dem wasser gesessen sindt ."

„Genossamy" dürfte die Viertelsgemeinde „nid dem
Wasser" bezw. eine dortige Wuhrbaugenossenschaft sein.129)

450) insbesondere an Wäldern.
451) Cf. Landbuch p. 213.

452) Landbuch 217—221. Nach Beschluß und Antrag „dero nit dem
Wasser gemeinlich" geben Landammann und Räte zu Schwyz den Land-
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sollen. Oebanrit wird zum ?eil dasselbe Oebiet wie 13t9,
und verboten wird ja selbst das tlauen und Lntternen des

dürren tlolzes aus dem Vanne, trotzdem ein solckes die
Interessen einer vorsorglicben borstökonomie nur Kätte

tördern Kelten.
/Xus dem in dieser öannlegung entkaltenen weitern Ver-

bote des „podens" und „LcKwendens" wird man versuckt,
ein in gewissem blmtange nock treies /^ockttttFswcn^ der
Oenossen ant dem nickt gebannten Oemeinlsnde,^") snzunek-
men. /)e^ //«/Mk'eöOemei«cke- öe^W. /I//me/zck^W6c7ee /s///w/.

Zum erstenmale gebrauckt diese blrkunde den ler-
minus „Oemeinde" und zwar ottenbar im Linne der bands-

gemeinde als oberstes Organ in Lacken der bandes- und

Allmendverwaltung. Nickt die einzelnen bandleute werden
ibr VieK persönlick oder durck ikre Angestellten gut die
Allmende getrieben Ksben. wakrsckeinlick waren zum ge-
nannten Zwecke seitens der bandsgemeinde Oememcke/tt^en

angestellt, denen Allmendtrieb und Ilut des von den band-
leuten anvertrauten VieKes im Namen und ans Auttrag der
Oemeinde oblag. Daker „trenckett" die Oemeinde und nickt
der einzelne bandmsnn.

Vom OeMmöe/' /ö^Z ist datiert der „Ks«« /«« Z?/'-

/ett."^') Ls wird gebannt das blolz von Otenrnülv nider
vnntz in den 8eew". AIs LsnnbulZe wird lestgesetzt: „von
jedem stock zecken sckilling der genossamv vnnd tünlt
scbillig dem pickter.. Niemand soll im Vanne etwas Kauen,

wan die da nit dem Wasser gesessen sind, vnnd also das

man dem Wasser damit werren soll, nock anders nit, vnnd
ouck das selbe mitt der vrlobe vnnd wüssen dero, so nit
dem wasser gesessen sindt ."

„Oenossamv" dürtte die Viertelsgemeinde „nid dem
Wasser" bezw. eine dortige l^^öattFettossettsctta/t sein.

4°°) insbesondere sn Wgldern,

"') Ok. Lsndbucb p. 2i3.
2") Lsndbucb 217—221, iXscb tZescKlulZ unci Äntrsg ,dero nit dem

Wssser gemeinlick" geben Lsndsmmsnn unci hste zu LcKwvz den t.snd-
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Auffallend ist hier das ausschließliche Holzungsrecht dieser
Wuhrbaugenossenschaft für Wuhrzwecke mit der Befugnis,
einzelnen Genossen für Wuhrzwecke den Holzhieb zu
gestatten; besonders aber auch ihre Anteilsberechtigung an
der Bannbuße.

Der Zweck der Bannung dürfte ein doppelter gewesen
sein: einerseits die schädigenden Wirkungen des überlaufenden

Wassers (Muota) zu mildern, anderseits aber auch einem
drohenden Holzmangel mit Rücksicht auf den Wuhrunter-
halt entgegenzutreten.

Das Jahr 1350 führt uns wiederum auf ein altes
Verhältnis, den Marchenstreit zwischen Schwyz und Einsiedeln,
zurück und zwar zu dessen Ende. Am 8. Februar 1350
erfolgte der jedenfalls von beiden Seiten ersehnte Schiedsspruch

durch Abt Thüring von Attinghausen.*63) Auffallenderweise

fällt derselbe wesentlich zu Gunsten der Schwyzer aus.

Den Schwyzern wurde das ganze obere Sihlthal bis zur
heutigen Ortschaft Stüden, die ganze seit 12/7 den beiden
Teilen gemeinsame Weide, ein weiterer Teil des Alptales,
sowie die ganze Altmatt rechts der Biber neu, zugeschieden.464)

Die festgesetzten Grenzen trennen im wesentlichen heute
noch die Gebiete der beiden Bezirke Schwyz und
Einsiedeln. 456)

Beide Parteien wurden verhalten, diejenigen ihrer
Angehörigen (d. h. die Land- bezw. die Gotteshausleute), welche
die bestimmten Märchen nicht achten sollten, zu strafen
und zu Schadenersatz anzuhalten. Dieser Vergleich wurde
von Abt Heinrich III. (von Brandis) und Konvent zu
Einsiedeln einerseits, und Konrad ab Jberg, dem Landammann

leuten „nit dem Wasser" gegen säumige Zahler der Wuhrbaukosten (solche
sind „nach marchzall" von denjenigen zu entrichten, deren Güter „in
der werystür begriffen") das Recht der Pfändung von Heu und Streue.
Landbuch 220.

453) Seit 1333 Abt des Benediktinerstiftes Disentis s. Ringholz 137.

454) Ringholz p. 250 ff.
455) Abweichungen s. bei Ringholz p. 137.
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Auffallend ist Kier clas ausscKIietZIicKe IlolzungsrecKt dieser
wukrbaugenossenscbaff lür wubrzwecke mit der öetugnis,
einzelnen Oenossen tür wukrzwecke den blolzkieb zu Fe-
statten; besonders aber auck ikre AnteilsderecKtigung an
der öannbulZe.

Oer ^Wec?ê cke/- Sann««F dürlte ein doppelter gewesen
sein: einerseits die scbädigenden Wirkungen des überlauten-
den Wassers (Muots) zu mildern, anderseits aber guck einem
drokenden ttolzmangel mit pücksickt gut den wubrunter-
Kalt entgegenzutreten.

Oas lakr 1350 tukrt uns wiederum aut ein altes Ver-
Kältnis, den IvlarcKenstreit zviscken LcKwvz und Linsiedeln,
zurück und zwar zu dessen Lnde. >lm S. /^eö^««^ /ZZl? er-
tolgte der jedentalls von beiden Leiten erseknte 5oh/eck5-

so/-«c^ cktt^ >M?7k«>5KF vo« /iM«F««ttsen.4^) Auffallender-
weise tällt derselbe wesentlick zu Ounsten der LcKwvzer aus,

Oen LcKwvzern wurde das ganze obere LiKItKal bis zur
Keutigen OrtscKatt Ltuden, die ganze seit 12/7 den beiden
seilen gemeinsame weide, ein weiterer leil des Alptales,
sowie die ganze Altmatt reckts der Liber neu, zugesckieden/^)

Oie testgesetzten Orenzen trennen im wesentlicken Keute
nock die Oebiete der beiden LezirKe Lctrw^z und Lin-
siedeln. ^°°)

Leide Parteien wurden verkalten, diejenigen ikrer An-
gekörigen (d. K. die band- bezw. die OottesKausleute), welcke
die bestimmten IviarcKen nickt ackten sollten, zu Straten
und zu LcKadenersatz anzukalten. Oieser VergleicK wurde
von Abt bleinricb III. (von örandis) und Konvent zu Lin-
siedeln einerseits, und Konrad ab lberg, dem bandammann

leüten ,riit dem Wasser" gegen säumige sanier cter WunrbsuKosten (solcke
slncl »nsck marcnzall" von denjenigen zu entricnten, deren Oüter „in
der vervstür begriffen") das heckt der ptändung von tteu und Streue.
Landbueb 220.

"Z) Zgj^ LenediKtinerstittes Oisentis s, hingkolz 137.

4") hingkolz p. 2ö« lt.
"5) Äbveicbungen s. bei hingkolz p. 137.
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zu Schwyz, anderseits angenommen und von ihnen nach
dem Abte Thüring besiegelt.

Am 24. Juni des nämlichen Jahres erfolgte eine genaue
Grenzausscheidung ihrer „Alpen .und Gemeinmarken" seitens
der Landammänner und Landleute von Uri und Schwyz.iM)
Auch hier hatten dieser Grenzregulierung vorgängig Stöße
und Mißhelligkeiten stattgefunden ; wurden aber durch einen
freundnachbarlichen Ausgleich beseitigt. Die Grenzen wurden
durch freistehende Holz- und eingehauene Kreuze bezeichnet.

457) So sehen wir hier zum erstenmale spezifisch
bestimmte Zeichen als Mittel zur Scheidung des schwyzerischen
Mark- und Landesgebietes von einem Nachbarlande, während
in früherer Zeit, insbesondere zwischen Völkern, natürliche
Grenzen, wie Waldungen, hohe Gebirge etc. schieden.458)

Besondere Bestimmungen werden in dieser
Grenzbereinigung bezüglich der beidseitigen an einander stossenden
Gemeinmarken getroffen.

Zunächst beziehen sie sich auf gewisse Gemeinwälder
(Wälder), die zwar auf dem Gebiete des einen Landes stehen,
an welchen aber ihrer Lage wegen Angehörige des andern
Landes ein besonderes wirtschaftliches Interesse (insbesondere
für ihre Alpwirtschaft) haben. Solche Interessenten sollen in
den betreffenden Wäldern zu hauen berechtigt sein, was sie

zu Gebäulichkeiten („Zimbern") und zum Brennen bedürfen,
jedoch ohne den Wald selbst zu schädigen.469)

456) Urkunde im" Geschichtsfrennd 41 p. 58.

457) daz Wir lieplich vnd fruntlich mit einander vber ein-
komen sigint, vmb alle die stoesse vnd mishellung so wir oder vnser
vorderen ieda her mit einander gehebt haent von vnser alpen vnd
gemein marchen wegen das wir mit einander ein vndergang getan
haent, des ersten von der kalchtarren ze Sisikon da das krutz stät in
dem stein bi dem Sewe, vnd danne die Egge vf, ob dem weg das krutz
stät in der Egge

458) Grimm 1. c. II. 72.

459) Betr. Katzenzagel : das alle die in'dem tal gesessen sint
oder gueter dar inne hand, den selben wait mit ' howe unwusteclich
niessen sond vnd ouch also was Vrner halb ligt, zwischen dien vor-
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zu LcKwvz, anderseits angenommen und von innen nack
dem Abte lküring besiegelt.

Am 24. ^uni des närnbctieri lakres ertoigte eine genaue
l?/'6K^au5^ekckttttF ikrer „Alpen und OerneinmarKen" seitens
der bandammänner und bandleute vo« cV/'i tt«ck 5c«WV^.^°°)
AucK Kier Katten dieser (Zrenzregulierung vorgängig LtötZe

und lvtiLKelligbeiten stattgetunden; wurden aber durck einen
treundnackbarlicben AusgleicK beseitigt. Die (?/-6«^e« Wtt/'cke«

cktt^c« //-eis^«e«cke //o/^- ««ck e/«Fe«atte«e /<wu^6 öe^e/c^-
«e//. Z« seken wir Kier zum erstenmale spezilisck be-
stimmte ZeicKen als Littel zur LcKeidung des sckwvzeriscken
lvtark- und bsndesgebietes von einem NacKbarlande, wäkrend
in trükerer Zeit, insbesondere zwiscken Völkern, natürlicke
(Zrenzen, wie Waldungen, Koke (Zedirge etc. sckieden.^)

^^««ckew ^e^tt«zmtt«^6« werden /« ck/ese^ (/wtt^öe-

^«^««F bezüglicb der beidseitigen an einander stossenden
(Zerneinmarken getrotten.

Zunäcbst bezieben sie sicb aul gewisse (Zemeinwälder
(Wälder), die zwar aut dem Oebiete des einen bandes sieben,
an welcken aber ikrer bage wegen AngeKörige des andern
bandes ein besonderes wirtscbaltlickes Interesse (insbesondere
tür ibre AlpwirtscKatt) Kaden. LolcKe Interessenten sollen in
den betreffenden Wäldern zu Kauen berecktigt sein, was sie

zu (ZedäulicKKeiten („Zimdern") und zum Lrennen bedürten,
jedock «Kne den Wald selbst zu sckädigen."")

4°°) Erklinge im' cZescKicKtstrenncl 41 p, 58,
ctsz Wir lievlick vncl truntlicn mit einander vber ein-

Komen sigint, vmb glie clie stoesse vncl miskellung so vir ocler vnser
vorderen ieclü Ker mit einander gebebt Ksent von vnser slpen vncl

gemein msrcken vegen clss vir mit einsncler ein vnclergäng getsn
Ksent, cles ersten von ger KslcKtsrren ?e LisiKon cls clss Krut? stät in
clem stein di clem Leve, vncl ctsrme clie Lgge vt, ob clem veg clss Krut?
stst in cler Lgge

42») Orimm I, c, II, 72,

42") IZetr. Kst^en^sgeL clss slle clie in'clem tsl gesessen sint
ocler gueter clsr inne KsncI, clen seiden vslt mit'bove unvusteclicb
niessen soncl vncl ouck also vss Vrner bslb ligt, Zviscken clien vor-
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Eigen und Erbe soll laut Herkommen jeder Angehörige des

einen Landes, sofern er solche innert der Landmarch des
andern hätte, mit „Heuen" und „Zinsen" zu nutzen brechtigt sein.
Von einer allgemeinen gegenseitigen Benutzung der Gemeinmark

durch solche Güterbesitzer ist keine Rede; sie werden
eben als Ausleute prinzipiell davon ausgeschlossen gewesen sein.

Eine Bestimmung gestattet den Schwyzern, ihr Vieh
von „Alplen" über Urnergebiet abzuführen, falls plötzlicher
Schneefall solches auf Schwyzergebiet unmöglich machen

würde.460) Sonst ist der Viehtrieb der beiden Länder oder
ihrer Landleute über das Gebiet, des andern bei Strafe
verboten. Welches der beiden Länder auf seiner Gemarkung
fremdes Vieh trifft, darf es entweder pfänden oder
abtreiben.461) Wer es pfänden will, der soll es in den der
Landmarch zunächstgelegenen Viehstall bringen und dieses
Vorgehen dem Hirten des betreffenden Viehes oder seinem
Herrn anzeigen. Kennt er weder Hirt noch Herrn, dann soll
er es dem Landrichter des gepfändeten Teiles anzeigen.
Wird innert 8 Tagen seit der Anzeige das Vieh nicht gelöst,
so soll es der Pfandnehmer noch weitere 8 Tage auf Kosten
des Pfandes (resp. des Gepfändeten) behalten. Erfolgt bis
dahin keine Einlösung, so ist das Vieh dem Pfandnehmer
„verstanden" („verfallen"). Behinderung bei der Pfandnahme
(sog. Pfandwehrung) ist bei 5 Pfund verboten.

geschriben gemerchen das sollent ouch urner niesen was Vrner Holtzes
bedürfent von den vorgeschriben zilen vf untz an Gandersurggen ze
zimbern oder brenneten, das sullent si nissen onwuesteclich Galtenebnetz-
halb vsir Swizer Holtze was ouch Switer Holtzes ze zimbern oder
ze brennent bedürfent in Dieggeszingel, vsür Vrner Holtz das sond si

vnwuesteclich niessen
««») waer datz Switzer winters not betwungen das ir vi vff Alplen

nit komen möchte so sont si steg vnd weg Lvt vnd gut vber Vrner lant
march han an gewärd.

461) Wer ouch von den Lendern fremdes vih vf sinen gmärchen
funde das mag er abtriben mit bescheidenheit ob er nit phenden will.
Weder teil ouch ptiendete der soll das vih triben an den nächsten stand
siner lantmarch.
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Ligen unci Lrbe soli laut IlerKommen jsder AngeKSrige ctes

einen bandes, sotern er solcke innert cter bandmarcb ctes an-
ctern Kätte, mit „bleuen" unct „Zinsen" zu nutzen brecktigt sein.
Von einer allgemeinen gegenseitigen Benutzung cler (temein-
mark clurck solcke (Züterbesitzer ist Keine pede; sie werclen
eben alsAusleute prinzipiell clavon ausgescblossengewesen sein.

Line öestimmung gestattet clen Lcbw^zern, ikr VieK

von „Alplen" über blrnergebiet abzutübren, tails plotzlicber
LcKneetall solckes aut LcKwvzergebiet unmozzlick macKen

würde. ^°°) Lonst ist cler l//ett?>/eö cler beiden bäncler «cler

ikrer bandleute über das Oebiet. des andern bei Ltrate v^-
öo/^e«. welckes der beiden bänder aut seiner OemarKung
fremdes VieK triltt, dart es entweder ptänden «der abtrei-
ben.^°') wer es ptänden will, der soll es in den der band-
marcli zunäckstgelegenen VieKstall bringen und dieses Vor-
geken dem btirten des betrettenden VieKes oder seinem
trerrn anzeigen. Kennt er weder tint nock tterrn, dann soll
er es dem bandrickter des geptändeten Teiles anzeigen,
wird innert 8 lagen seit der Anzeige das VieK nickt gelöst,
so soll es der ptandnekrner nock weitere 8 läge aut Kosten
des ptandes (resp, des Oeptändeten) detraiteli. Lrtolgt bis
dabin Keine Linlosung, so ist das VieK dem ptandnekrner
„verstanden" („vertallen"). LeKinderung bei der pkandnalirne
(sog. ptandwekrung) ist bei 5 ptund verboten.

ZescKriden gemercken clss sollent ouck urner niesen vss Vrner rtolt?es
bectllrkent von clen vorZescKriben ?ilen vt unt? sn iZgnctersurggen ?e
?irndern ocler drenneten, clss svllent si nissen onvuesteclicb (ZgltenebneK-
Ksld vsir 8vizer ttolt^e was ouck Lviter ttolkes ?e Kimbern octer

ze drennent dectürtent in OiegAeszingei, vsllr Vrner ttolt? clss soncl si

vnvuesteclick messen
vvser clst? LviKer winters not detvunZen clss ir vi vtt Älplen

nit Komen mockte so sont si steZ vncl veZ Kvt vncl Zut vber Vrner Isnt
msrck Ksn an FevsrcZ.

Wer ouck von cten Kenciern lromcles vik vt sinen ZmàrcKen
luncte clss msZ er sdtriben mit desckeiclenkeit od er nit pnencten vi».
Werter teil ouck pkenclete cler soll clss vik triden sn clen nàcksten stsncl
siner IsntmsrcK,
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Wir haben im Vorliegenden einen Fall der alten
germanischen Viehschüttung,ii2) d.h. der Befugnis des Geschädigten

gegen fremdes Vieh, das auf seinen Grund und Boden

übertrat, zur Selbsthilfe (durch Pfändung des schädigenden
Viehes) zu greifen.463)

Ein weiteres Abkommen zwischen Uri und Schwyz
bestätigte dasjenige von 1350464) und setzte die Buße für
Pfandwehrung beim Viehübertrieb auf 10 Pfund fest.
Diejenigen, welche die Buße nicht bezahlen können, sind aus
ihrem Lande zu verweisen etc. Auch soll es jedem Teile
gestattet sein, durch des andern Land auf die eigenen Alpen
zu fahren, jedoch unter Verhütung jeglichen Schadens.

Damit waren die Grenzverhältnisse zwischen den urne-
rischen und den schwyzerischen Privat- und Gemeingütern
genau geregelt und die Grenzanstände beseitigt.

Einer Allmendveräusserung selbst zu kirchlichen Zwecken

begegnen wir 1355. Landammann und Landleute gemeiniglich

von Schwyz geben den Kirchherren zu Steinen die Hofstatt

und die Allmend, die zu Steinen im Astein gelegen
ist, damit sie solche verkaufen und den Erlös zur Anschaffung
einer Glocke verwenden. (Geschichtsfreund XXX, 313.)

Ein Landsgemeindebeschluß vom 1. August 1358 gibt
uns Aufschluß über die Art und Weise, wie bei Bannwäldern
die Verbannungen ausgeführt wurden. Die Grenzen des

Bannwaldes wurden förmlich ausgemarkt mit „vnderganne
vnd mit krüzenne".465)

Zum erstenmal finden wir auch in dieser Urkunde eine
ausdrückliche Unterscheidung zwischen Landleuten und im
Lande wohnenden Nichtlandleuten.466) Die Landmannsquali-

402) Cf. Brunner 1. c. II. 531 ff.
463) Dieses alte Recht ist auch unter dem'Namen „Viehforst";bekannt.

Blumer I. 171 f. betont, es sei in den demokratischen Kantonen
nicht vor 1358 urkundlich ausgesprochen.

M4) Geschichtsfreund LIX. 103 ff. Urkunde vom 9. Juni 1356.

405) Landbuch 269 f.

466) „er si vnser Lantman, oder wer bi vns wohnhaft ist." Später
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Vir Kaden im Vorliegenden einen Lall der alten germa-
niscken l//e«5cMttttttF,^) g der Letugnis des OescKä-

digten gegen tremdes VieK, das sut seinen (Zrund und Loden
übertrat, zur LelbstKilte (durck ptändung des sckädigenden
VieKes) zu greiten.^)

Lin weiteres Abkommen zviscken blri und LcKwvz be-

stätigte dasjenige von 1350und setzte die LulZe tür
ptandwekrung beim VieKüdertrieb aut 10 ptund test. Die-
jenigen, welcke die LulZe nickt bezaKIen Können, sind aus
ikrem bande zu verweisen etc. AucK soll es jedem leile
gestattet sein, durck des andern band aut die eigenen Alpen
zu tabren, jedocb unter VerKlltung jeglicken LcKadens.

Damit waren die OrenzverKältnisse zwiscken den urne-
riscken und den sckwvzeriscken privat- und Oemeingütern
genau geregelt und die Orenzanstsnde beseitigt.

Liner /l/Zmenckve/'ättWe/'ttns' 5e/ös^ M ^ê>ctt//«^ett ^M6c7êe«

begegnen wir /ZZA. bandsmmann und bandleute gemeinig-
lick von LcKwvz geben den KircKKerren zu Lteinen die Ilot-
statt und die Allmend, die zu Lteinen im Astein gelegen
ist, damit sie solcke verbauten und den Lrlös zur AnscKattung
einer OlocKe verwenden. (OescKicKtstreund XXX, 313.)

Lin /.anck5Feme/«ckeöesctt/ttF vom /. ^«ZA^ /ZZ6 gibt
uns AutscKIuL über die ^ ««ck l^i?«e, W/e bei öannwäldern
c/ie l/6/-öa««tt«Fe« attSFe/«/?^ Wtt/'ckeK. Die Orenzen des

Lannwaldes wurden törmlick susgemarkt mit „vnderganne
vnd mit Krüzenne".^°°)

Zum erstenmal linden wir auck in dieser blrkunde eine
ausdrücklicke blntersckeidung zwiscken bandleuten und im
bande wobnenden /VMttanck/ett^m *°°) Die/,attckman«ssua//-

4°°) «, örunner I, c, II. 531 tk,

4°°) Dieses site KecKt ist suck unter clem'lXsmen „VieKtorst^de-
Ksnnt, ölumer I, 171 t, detont, es sei in clen clemokrstiscken Ksntonen
nickt vor 1358 urkuncllick susZesprocKen.

°«') OescKicKtskreuncl LIX. 193 tt. OrKuncle vom 9. lurii 1356.

LsnctducK 269 t.

4°°) „er si vnser Lsntmsn, ocler ver di vns voknkstt ist," Später
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tat war .offenbar eine notwendige Voraussetzung für die Alt-
mendgenössigkeit,467) und jene war wie diese eine persönliche.

Es genügte also der bloße Wohnsitz im Lande, selbst
in Verbindung mit Grundbesitz, zum Erwerbe der Allmend-
berechtigung nicht mehr, es bedurfte dazu mindestens noch
der persönlichen Aufnahme ins Landrecht,468) sofern jemand
nicht bereits durch Geburt (Abstammung von einem
Landmann) der Gemeinde angehörte. Der Kreis der in der
gemeinen Mark berechtigten Genossen war bereits ein
beschränkter und engerer als derjenige der Landbewohner.

Der Kläger sind viere469) bestellt. Diese forstpolizeilichen
Organe haben „gelert eide gesworen vff dien Heiligen, das

si die vorgenanten vnser Banne ergan vnd erwarten sont
an allen dien stetten, da si vernement wenent oder wüssent,
da vns an vnsren Bennen vnrecht büscheche ." Frevler
haben sie bei ihrem Amtseide vor Gericht zu ziehen. Die
Buße, die einem solchen Gemeindekläger zufällt, hat er
mit den übrigen dreien gleichmäßig zu teilen..

Unter dem nämlichen Datum stellten Landammann und
Landleute von Schwyz noch folgende Satzung auf:

„Welicher Lanntmann das vych von Artt vff vnnser
Allpen oder gemeinmerckinen haben will, der muß geben
an alle gnad fünff pfundt pfennigen zu Schwytz gennger
vnnd geber, alls dick alls er es brichett, vnnd er es in acht
tagen wider thut, vnnd es" zu schullden kumpt. Vnnd wirdett
das selben Einungs dem Richter ein pfund, dem Leider ein

pfund, vnnd dem kleger dry pfund inn dem vierteil, da dann

sprechen die Quellen von Landleuten und solchen „die by vnns gesessen
vnnd wohnhaft sind." Landbuch 201 ff. 18 ff. Seit Ende des 15
Jahrhunderts treten die sogenannten Bey- oder Hintersaßen auf. Landbuch 39.

467) Cf. Landbuch 266.

468) v. Wyß, Zeitschrift für schweizerisches Recht I. 80. Im Besitze
des Landrechts war regelmäßig auch die Berechtigung zur Oberallmende
inbegriffen. Eine Ausnahme siehe unten p. 143.

469) „ze steina zwene in dem viertel, bi der kilchen ze Switz in
dem viertel einen, vnd ze arta in dem teile ouch einen."
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W war .ottenbar eine notwendige t/omêtt5e?/W«F/ü/' ck/e >1//-

me««F6ttS5SkMei^ und jene war wie diese eine person-
licke. Ls genügte also der bloLe woknsitz im bande, selbst
in Verbindung mit Orundbesitz, zum bewerbe der Allmend-
berecbtigung nickt mekr, es bedurkte dazu mindestens nock
der persönlicken Autnabrne ins bandreckt,"«) sotern jemand
nickt bereits durcb Oeburt (Abstammung von einem band-

mann) der Oemeinde angebörte. Oer Kreis der in der ge-
meinen ivlark derecbtigten Oenossen war bereits ein de-
scbränkter und engerer als derjenige der bandbewokrier.

Oer /(VâFe/' sind viere "^) bestellt. Diese torstpolizeilicken
Organe Kaden „gelert eide gesworen vtt dien heiligen, das

si die vorgenanten vnser Lanne ergan vnd erwarten sont
an allen dien Stetten, da si vernement wenent «der wüssent,
da vns sn vnsren IZennen vnreckt KüscKecKe ." Lrevler
Kaben sie bei ikrem Amtseide vor OericKt zu zieken. Die
öuLe, die einem solcken OemeindeKIäger zutällt, Kat er
mit den übrigen dreien gleicbmäöig zu teilen..

tenter dem nämlicken Datum stellten bandamrnann und
bandleute von LcKwvz nock folgende Latzung aut:

„welicker banntmann das vvck von Artt vtt vnnser
Allpen oder gemeinmerckinen Kaden will, der muL geben
an alle gnad tüntt ptundt ptennigen zu Lcbwvtz gennger
vnnd geber, alls dick alls er es brickett, vnnd er es in ackt
tagen wider tkut, vnnd es' zu sckullden Kumpt. Vnnd wirdett
das selben Linungs dem pickter ein ptund, dem beider ein

ptund, vnnd dem Kleger dr^ ptund inn dem vierteil, da dann

sprecben ctie (Zueilen von LsncZIeuten uncl solcken „clie bv vnns gesessen
vnncl wobrmskt sinà," LsnàducK 201 tt, 18 tt, Leit Lnàe àes 15 IsKr-
Kunàerts treten àie sozzensnnten Lev- oàer tiintersgüen sut, LsnàducK 39,

«, Lsnàbucb 266,

tss) xVvü, ^eitsckrilt kür sckveizerisckes heckt I, 89. Im Lesitze
àes LsnàrecKts vsr reZelrnälZizz suck àie LerecKtiZunzz zur Obersllmenàe
inhezzrikken. Line ÄusnsKme siebe unten p, 143,

4°v) steins zvene in àem viertel, bi àer Kücken ze Lvitz in
àem viertel einen, vncl ze srts in àem teile ouck einen."
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der eynung gebrochen wirt. Were aber, das keiner von Artt
sin vych haben oder tryben wellte vff vnnser allpen oder

gemeinmerckty mit geuert, so soll man das vych nemen,
alls dick er das brichett, vnnd soll das lösen ouch mit
dem vorgenampten eynig Were ouch, das kein Landt-
man von Art gemeinmercky vnnder vnns hette hie obnen, der
soll die mit sinem vych nit niessen, wann zwüschen den

zilen, alls die Lanntlüte gemeinmercky nit niessen sond,
vnnd si versiglett brieff vor disem Brieff darum geben
hand."470)

Vorliegende Urkunde gebraucht vermutlich den Begriff
„gemeinmerkinen" in zweifachem Sinne: einerseits für die
Weiden im Tale („Bodenallmenden"), anderseits aber für die
im Sonderbesitze stehenden Gemeinmärkgüter. Unter „Allpen"
dürften dagegen die oberhalb „Mittenberg" gelegenen Weiden
zu verstehen sein.471)

Es ergibt sich für uns daher aus obigem Landsgemeinde-
beschlusse: daß die Landleute zu Art, obgleich letzteres-
bereits seit 1352 in politischer Gleichberechtigung mit dem
Lande Schwyz verbunden und die Arther daher auch Landleute

zu Schwyz waren, keine Auftriebs- und überhaupt keine
Berechtigung an der schwyzerischen Allmende hatten. Der
Mangel markgenössischer Berechtigung schloß sie ebenfalls

von der Nutzung der Gemeinmarkgüter während der offenen
Zeit aus. Ihr widerrechtlich auf die schwyzerische Allmende
oder Gemeinmarkgüter getriebenes Vieh unterlag der
außergerichtlichen Pfändung (Schüttung).149) Als Lösegeld hatte
der Eigentümer fünf Pfund zu entrichten. Nicht nur ein
persönliches Auftriebsrecht fehlte den Arthern, selbst ihr Vieh
durfte nicht einmal durch Landleute von Schwyz aufgetrieben

470) Landbuch 209.

471) Der schwyzerische Volksmund bezeichnet mit Alpen sämtliche
Weideländereien, die nicht Bodenallmenden sind, insbesondere auch die

sogen. „Hochallmeinden".
472) Cf. Blumer 1. c. I. 171 f.
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cîer èvnung gebrocken wirt. Were aber, das Keiner von Arti
sin v^ck traben ocler trvben wellte vit vnnser allpen octer

gemeinmercktv mit feuert, so soll man clas vvcb nemen,
alls click er clas bricbett, vnncl soll clas lösen «ucb mit
clem vorgenampten evnig were «ucb, clas Kein bandi-
man von Art gemeinmerckv vnnder vnns Kette Kie obnen, cler

soll clie mit sinem vvck nit niessen, wann zwüscken clen

zilen, alls die banntlüte gemeinmerckv nit niessen soncl,

vnncl si versiglett briett vor clisem Lriett clarum geben
band.«

Vorliegende IlrKunde gebrauckt vermutlick clen Legritt
„S'eme/ttme^/ne«" in zweitackem Linne: einerseits tür ciie

weiclen im l'ale („Lodenallmenden"), anderseits aber tür ciie

im Londerbesitze siebenden (ZemeinmärKgüter. Ilnter ,/Z//oett"
dürften dagegen die «berbalb „iVtittenberg" gelegenen weiden
zu versieben sein.^^)

Ls ergibt sicb tür uns datier aus obigem bandsgemeinde-
bescKIusse: daL die /.««ck/ett^e ^« /l^, «bgleicb letzteres-
bereits seit 1352 in politiscker (ZleicKbetecKtigung mit dem
bande LcKwvz verbunden und die ArtKer daker auck band-
leute zu LcKwvz waren, Keine Auftriebs- und überkaupt Keine

/ZewahttFA/TF a« se/- ^cÄWV^emcne« >1//me«cke Katten. Oer

Nangel markgenössiscker LerecKtigung scKloL sie ebentalls

von der Nutzung der OemeinmarKgüter wäkrend der «ttenen
Zeit aus. IKr widerrecktlick aut die sckwvzeriscke Allmende
«der OemeinmarKgüter getriebenes VieK unterlag der auüer-

gericktlicken ptandung (LcKüttung). ^iz bösegeld batte
der Ligentümer tllnt ptund zu entrickten. Nickt nur ein per-
sünlickes Auftriebsrecbt teKIte den Artkern, selbst ikr VieK

durfte nickt einmal durck bandleute von LcKwvz autgetrieden

Lsnclbucn 209,

4") Oer sctttvvzeriscne VolKsmuncl bezeictinet mit Älperi sämtliclie
Weicleläuclereien, clie nickt Loclensllmenclen 8incl, irisbesonciere suck clie

soZeri, »tioctisllmeimten",
"°) «. ölumer l, c, I, l7l t.
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werden. Die schwyzerische Mark ist somit eine geschlossene473)
mit Rücksicht auf die Nutzungsberechtigten Subjekte und

möglicherweise auch in dinglichräumlicher Beziehung. Wir
haben einen geschlossenen Kreis exclusiv Markberechtigter
in den Landleuten von Schwyz mit Ausschluß der Arther.
Zweck dieser Satzung war offenbar nicht eine kleinliche,
gehässige Verweigerung des Genusses der schwyzerischen
Allmende den Arthern gegenüber, sondern vielmehr die

Möglichkeit, ohne jegliche Beeinträchtigung sämtliches durch

die Landleute auf schwyzerischem Gebiete gewintertes Vieh
sommern zu können. Es sollte die Nutzung des Gemeinlandes

in richtigem Verhältnisse erhalten werden zu den

Wirtschaftsbedürfnissen der Markgenossen.
Das Verhältnis der Landleute von Arth zur schwyzerischen

Allmende hat bereits verschiedene Auffassungen gefunden,
v. Maurer betont zwar, daß der Viertel Arth eine
ausgeschiedene Allmende hatte, erklärt aber, daß das Land Schwyz
nach wie vor eine Mark, die Landsgemeinde eine Markge-

"meinde und Eigentümerin des Gemeinlandes geblieben sei.

Die Ansicht Snells474) geht dahin, „daß vor 1798 zwar die

Alpen und die Gemeinmarch 475) zwischen Ober- und Unter-
allmend bestimmt getrennt waren und gesondert genutzt
wurden, daß hingegen die Bodenallmenden unter Mitteberg,
die Waldungen insgesamt und die Hochgebirge ein gemeinsames

Eigentum aller Landleute ohne Unterschied waren."

Mit Berufung auf Snell nimmt auch Blumer476) ein
gemeinsames Eigentum der Waldungen an „neben dem
getrennten Weidgange, wie er heute noch fortbesteht zwischen
den Ober- und Unterallmendgenossen". Blumer weist zudem
hauptsächlich auf die Tatsache hin, daß die Landsgemeinde
schon in den Jahren 1457 und 1484 „bannte".

473) Siehe Gierke II. 245 ff.
474) Staatsrecht II. 194.

475) d. h. jene Güter, welche zwar in Privatbesitz übergegangen
waren, auf denen aber noch das Trattrecht haftete. Snell 1. c.

476) 1. c. I. 382.
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verden. Die sc^WV^emcne /bla^ ist somit Fesc«/o5S6«e

mit pücksickt ant die NutzuniZsberecbtizzten Subjekte und

mözZIicberveise auck in dinZlicKräumlicKer LezieKung. wir
Kaben einen ZescKIossenen Kreis exclusiv tVlarKderecKtizzter
in den bandleuten von Lcbvvz mit AüsscbluL der ArtKer.
^Wec^ dieser LatzunZ var «bendar nickt eine Kleinlicbe,
iZebässiZe VerveiZerunZ des Oenusses der i>ckvvzeriscken
Allmende den Artkern gegenüber, sondern vielmekr die

lvtöZlicKKeit, «Kne jeglicke LeeinträcKtigunZ sSmtt/cÄes ck«^
ck/e /.anck/ettte ««/ zc7êWV^6mc«c?m Oeö/ete FeWmte/'tes t/iett
sommes M Kö««en. Ls sollte die lVutzunzz des Oemein-
landes in ricKtijZem VerKältnisse erkalten verden zu den

wirtsckattsbedürtnissen der lVtarKZenossen.
Das VerKältnis der bandleute von ArtK zur sckvvzeriscken

Allmende Kat bereits verscbiedene Auktassunzzen Zetunden.
v. lVtaurer betont zvar, daö der Viertel ArtK eine allste-
sckiedene Allmende batte, erklärt aber, daL das band LcKvvz
nack vie vor lvlark, die bandsAemeinde lvlarKZe-
meinde und LiZentümerin des Oemeinlsndes geblieben sei.

Die AnsicKt Lnells^) zzeKt dakin, „daL vor 1798 zvar die

Alpen und die Oerneinrnarcb zviscken Ober- und blnter-
sllmend bestimmt getrennt varen und zzesondert genutzt
vurden, daL KinZeZen die IZodenallrnenderi unter lvlitteberzz,
die Waldungen insgesamt und die blocKZebir^e ein Feme/«-
sames ^/Föntttm «//6^ /.anck/e«^ o/k«e tV«te«c^tt'c?ck varen."

tvlit IZerukunzz gut Lnell nimmt suck ölumer ^^°) ein zze-

meinsames Ligentum der Waldungen an „neben dem zZe-

trennten weidgange, vie er beute nocb tortbestebt zviscken
den Ober- und blnterallmendzzenossen". ölumer veist zudem
KauptsäcKIicK aut die latsacke Kin, daL die bandsgemeinde
sckon in den lakren 1457 und 1484 „bannte".

8iebe OierKe II, 245 tt,

4") Ltsatsrecbt II, 194,

4") cl, K, jene Oüter, velcbe zvsr in Privatbesitz überZeAgnZen
vsren, sut genen sder nocb clss Irsttrecbt Ksttele, Lnell I. c,

"°) l, c, I, 382,
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Mit keiner der genannten Anschauungen können wir
uns befreunden. In den Quellen findet sich nirgends eine

Spur einer unbedingten Berechtigung der Arther zu irgend
welcher Nutzung an der obern Allmende.477)

Der Viertel Arth war in ältester historischer Zeit
grundherrlich. Das alte rhätische Geschlecht der Grafen von Lenzburg

besaß in Arth neben seinem Eigenhof (d. h. dem nidern
oder St. Georgenhof) bis zu seinem Aussterben auch, die

dortigen Reichslehen. Zu diesen gehörte, wie es scheint,
auch der Reichshof d. h. der obere Hof mit der St. Zeno-
Kapelle.478) Zu letzterem Hofe gehörte der Kirchensatz,
eine Fischenz, Zehnten, Zinse, Erschatz, Fall, Vogtei, Twing
und Bann, Rieder, Wässer, Bäche, Wälder, Berg und Tal,
Steuern u. s. w.479)

Es wird daher keine zu kühne Vermutung sein, wenn
wir seit der Wiedervereinigung der beiden Höfe in einer
Hand, zugleich auch das Eigentum an sämtlichen Sonder-

477) Dagegen sprechen die vielfachen Erkenntnisse des Land- und
Oberallmendrates vom 17.—19. Jahrhundert. So beschließt der
dreifache Landrat am 9. November 1682 betr. das Unter- und Ober-Aellmiger-
Vieh: daß, „wie ein Teil den andern haltet, der andere gleiches Recht
halten soll." R. Pr. IX. 155.

Am 17. April 1708 bestimmt er: „Den nit der Gruobi gesessenen
Unterällmigern ist dato alles Vieh außer den Melchkühen auf die Ober-
allmend zu treiben für alle Zeit abgeschlagen. Die ob der Gruobi
gesessenen Unter-Ällmiger sollen laut alter Ordnung 4 Kühesset treiben
mögen, was mehr ist den guten Gulden bezahlen." R. Pr. XII. 214. Der
Dreif. O. A.-R. beschließt am 10. März 1722: „Werden verschiedenen
Unter-Allm. je 2 Pferde und einem 6 Rinderhaupt auf die O.-A. zu treiben
bewilligt." R, Pr. XIV. 2.

Am 30. März 1751 bestimmt derselbe: „Ist dem Bauherr überlassen
den U. Aellm. in Allem 20 Haupt Vieh aufzutreiben zu erlauben; den

Angemeldeten ist der Vorzug zu geben."
Für Schwyz speziell ist der Gebrauch „Allmende" in seiner weitern

Bedeutung typisch (s. Miaskowski : die Schweiz. Allm. 2). Daher sind unter
Oberallmende nicht nur die Weiden ob „Mitteberg" sondern sämtliches
Gemeinland mit Einschluß der B'odenallmend und Hochgebirge zu
verstehen.

*78) v. Liebenau 1. c. 14.

479) Derselbe 1. c. p. 15.

n
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Uit Keiner der genannten AnscKauungen Können vir
uns bekreunclen. In den (Zueilen lindet sicK nirgends eine

8pur einer unbedingten LerecKtigung der ArtKer zu irgend
velcker Nutzung an der obern Allmende.^)

Oer Viertel ArtK var in ältester Ki8tori8cKer Zeit gründ-
KerrlicK. Das alte rkäti8cke QescKlecKt der (Zraten von benz-

bürg besaL in ArtK neben 8einem Ligenbot (d. K. dem nidern
«der 8t. QeorgenKot) bis zu 8einem Au88terben auck, die

dortigen peicksleken. Zu die8en gekörte, vie e8 sckeint,
auck der KeicKsKot d. K. der «bere bl«t mit der 8t. Zeno-
Kapelle. Zu letzterem blote gekörte der KircKensstz,
eine LiscKenz, ZeKnten, Zinse, LrscKstz, Lall, Vogtei, l'ving
und öanri, pieder, Wässer, LäcKe, Wälder, öerg und l'ai,
8teuern u. 8. v. "°)

Ls vird daker Keine zu KüKne Vermutung sein, venn
vir seit der Wiedervereinigung der beiden brüte in einer
bland, zugleick auck das Ligentum sn sämtlicken 8onder-

4") Osgegen sprecken àie vielkscken Erkenntnisse ctes Ksnà- unà
Oderallmenàrstes vom 17,—19. labrkrmàert. Lo descklieüt àer àrsi-
tacke Lanàrat am 9, November 1682 betr, àss vnter- unà Ober-Hellmiger-
VieK: àalZ, »wie ein lei! àen anàern Kältet, àer gnàere gleickes heckt
Kalten soll," ». ?r, IX. 155.

Hm 17, Hpril 1798 destimmt er: „Den nit àer Oruobi gesessenen
llnterällmigern ist àsto alles VieK suüer àen MelcKKllKen sui àie Ober-
allmerià zu treiben tlir alle ?eit abgescblagen. Die od àer Oruodi ge-
sessenen vnter-HIImiger sollen laut alter Orànung 4 Kübesset treiben
mögen, vss mebr ist àen guten Qulàen bezaKIen," h. Lr. XII. 214. Oer
Oreit, O, H.-», descklieüt sm 19, März 1722: „Verrten vcrsckieàenen
llnter-Hllm. je 2 ?teràe unci einem 6 hinàerksupt gut àie O.-H. zu treiben
bevilligt." », ?r. XIV. 2.

Hm 30. März 1751 bestimmt àerselde: .Ist àem SauKerr überlassen
àen 11. Hellm, in HIlem 20 Haupt VieK gutzutreiben zu erlauben : àen

Hngemelàeten ist àer Vorzug zu geben."
Lür Lcbvvz speziell ist àer OedrsucK .Hllmenàe" in seiner veitern

Leàeutung t^pisck (s. MigsKovsK! : àie sckveiz. Hilm. 2). Osker sinà unter
Oberallrneriite nickt nur àie Veiàen ob Mitteberg" sonàern sämtlicbes
Oemeinlanà mit LinscKIuü àer Soàenslimenà unà ttockgedirge zu ver-
sieben.

v, Liebenau l, c, 14.

"«) Oerselde I. c. p. 15.

il
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gutem und am Gemeinlande, ein grundherrliches nennen und
der Grandherrschaft ein ausschließliches Twing- und Bannrecht

im Sinne der niederen bezw. patrimonialen Gerichtsbarkeit

zuschreiben.

Um das Jahr 1315 verpfändeten die Herzoge von Österreich,

die indessen in den Besitz sowohl des Eigen- wie des

Reichshofes gekommen waren, die Vogtei von Arth und
Einsiedeln dem Grafen Wernher von Homberg, Herrn zu

Rapperswil. Darüber empört schloßen sich die Angehörigen
des Reichshofes und die österreichischen unfreien Leute in
Arth an die Schwyzer.480) Ca. 1315 kam der erste gegen
die Herrschaft Österreich gerichtete Bund zustande. Um
dem gemeinsamen mächtigen Feinde abzuwehren, errichtete
man großartige Befestigungswerke zu Wasser wie zu Lande.

Nach dem Siege am Morgarten, der sie momentan
von Österreich befreit hatte, kamen die Arther unter die

Vogtei von Schwyz.481) Statt des österreichischen Vogtes
auf Habsburg waltete in Arth der von Schwyz ernannte
Ammann Thyring (1331).482)

Den 9. Dezember 1353 endlich trat Maria, Markgräfin
von Baden, unter Wahrung des Wiedereinlösungsrechtes für
die Herzoge von Österreich, den österreichischen Pfandbrief
um die Summe von 200 Mark Silber den Bürgern von Arth
ab. Hiedurch gelangten die Arther nicht nur in den Besitz
der Sondergüter und Allmenden zu Berg und Tal, sie wurden
auch von der Vogtei von Schwyz befreit483) und Arth
bildete einen Bestandteil des Landes Schwyz, den Arther-
Viertel.434) Wir wissen nun, daß die Schwyzer schon vor

180) 1. c. p. 18.

181) v. Liebenau 1. c.p. 19. Den österreichischen Vogt sollen die
Arther vertrieben haben (1. c).

432) Derselbe p. 21. Blumer I. 217.
48:1) Es blieb zwar noch die hünenbergische Pfandschaft, zu welcher

die Collatur der St. Georgskapelle gehörte.
484) v. Liebenau 1. c.
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gütern und am Oemeinlande, ein grundkerrlickes nennen und
der OrundKerrscKatt ein gusscKiielZIicKes lwing- und öann-
reckt im Linne der niederen bezw. patrimunialen (ZericKts-

barkejt zusckreiben.

Ilm das lakr 1315 verpfändeten die Ilerzoge von Öster-

reick, die indessen in den öesitz sowoKI des Ligen- wie des

peickskokes gekommen waren, die Vogtei von ArtK und
Linsiedeln dem Oralen wernker von Homberg, Ilerrn zu

papperswil. Darüber empört scKIoLen sicK die AngeKörigen
des peickskokes und die österreickiscken unfreien bente in
ArtK an die LcKwvzer. dg. 1315 Kam der erste gegen
die blerrsckatt ÖsterreicK gericktete Lund zustande, bim
dem gemeinsamen mäcktigen Leinde abzuwekren, erricktete
man grotZartige LefestigungswerKe zu V/asser wie zu bande.

Nack dem Liege gm ^vlorggrten, der sie momentan
von ÖsterreicK befreit Ksbe, Kamen die ArtKer unter die

Vogtei von LcKwvz. 4i") Zlatt des österreickiscken Vogtes
auf blabsburg waltete in ArtK der von LcKwvz ernannte
Ammann IKvring (1331)."")

Den 9. Dezember 1353 endlick trat ivlaria, lVIgrKgräfin
von Laden, unter wakrung des wiedereinlösungsrecktes für
die Ilerzoge von ÖsterreicK, den österreickiscken Pfandbrief
um die Lumme von 200 Nark Lilber den lZurgern von ArtK
gb. IliedurcK gelangten die ArtKer nickt nur in den öesitz
der Londergüter und Allmenden zu Lerg und lai, sie wurden
auck von der Vogtei von LcKwvz befreit ^) und ArtK dib
dete einen Lestandteil des bgndes LcKwvz, den ArtKer-

Viertel.^) wir wissen nun, dalZ die LcKwvzer sckon vor

I. c, p, 18,

'»>) v, Liebenau I, c,, p. Ig, Den österreickiscken Vogt sollen cüe

HrtKer vertrieben Kaden ll, c

4»2) Oerselbe p. 21. ölumer I, 217.

Ls blieb zwar nocb clie Küneribergiscbe LLinclscKall, zu velcker
ciie dollatur cler 8t. OeorgsKspelle gekörte,

4»4) v, Liebenau I, c.
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1353 in Arth Wälder gebannt haben.486) An diesen Wäldern
aber haben sie unmöglich Eigentum beanspruchen können,
da eben Wälder und Weiden zu Berg und Tal im Eigentum
der Herrschaft gestanden. Die Bannung aber mochten sie
eher unter dem Titel der Vogtei486) vollzogen haben.

Überhaupt stand der Bann als obrigkeitlicher Befehl
auch nach der Befreiung von der österreichischen
Grundherrschaft und Reichsvogtei keineswegs den Arthern zu. Die
Banngewalt, „das imperium der deutschen Verfassung", war
vielmehr im Besitze ihrer Obrigkeit, also bei der
Landsgemeinde zu Schwyz. Kraft ihres unbestreitbaren Hoheitsrechtes

über das Territorium des ganzen Landes Schwyz,
und nicht etwa jure dominii, hatte daher die Landsgemeinde
1457 und 1484 den dinglichen Friedensbann über die Wälder
zu Arth verfügt bezw. erneuert.487)

Unsere Annahme ausschließlicher Eigentumsrechte der

beidseitigen Genossen (oberholb und unterhalb der Gruobi)
an den entsprechenden Gemeinländereien, wird auch gestützt
durch die Ausführungen Zay's.488) Nachdem er von der
Verteilung der Bodenallmenden („Gemein-Mark") unter die
Genossen in Arth gesprochen, sagt er „Bey gemachter
Verteilung des tiefern Geländes blieb immer noch der Gemeinde
das Gelände auf den dortigen Bergen, welches aber
fast ganz mit Holz überwachsen war und folglich nicht
beträchtlich (d. h. an Weidenutzungen) seyn konnte Es

485) Cf. Landbuch p. 199, 268 und 270 miteinander. Die erste
schwyzerische Bannung des Landwehriwaldes zu Arth dürfte wahrscheinlich
mit der Errichtung der Befestigungswerke in Zusammenhang stehen.

48S) Diese leitete ihr Bannrecht ebenfalls nicht vom Eigentumsrechte
der Grundherrschaft ab, da die Herzoge von Österreich die schwyzer.
Vogtei nicht anerkannten.

487) 1518 erlaubten die Schwyzer der Waldstatt Einsiedeln das-
Taubenmoos (das im Eigentum des Gotteshauses stand) einzubannen ;

doch sollte der Bannschatz „vnd die buss" den Schwyzern selbst
zufallen. (Landbuch 240.) Seit 1424 hatten die Schwyzer die Landeshoheit
über Einsiedeln (Ryffel p. 21) aus der auch ihre Banngewalt sich
herleitete.

147

1353 /n /t^tt lVä/cke^ Ksben. "^) An diesen Wäldern
sder Ksben sie unmöglick bigentum deansprucken Können,
ds eben Wälder und weiden zu IZerg und l'ai im Eigentum
der blerrsckait gestanden. Die Lannung aber mockten sie

eker unter dein lite! der Vogtei vollzogen Kaden.

blberkaupt stand der Sann als «brigkeitlicker LeteKI
auck nsck der Vekreiung von der österreickiscken Orund-
KerrscKait und peicksvogtei Keineswegs den Artkern zu. Die
Lanngewalt, „das Imperium der deutscken Verksssung", war
vielmekr im öesitze ikrer Obrigkeit, als« bei der bands-

gemeinde zu LcKwvz. Kratt ikres unbestreitbaren IloKeits-
recktes über das Territorium des ganzen bandes LcKwvz,
und nickt etwa jure domini!, Katte daker die bandsgemeinde
1457 und 1484 den dinglicben briedensdann über die Wälder
zu ArtK verkügt bezw. erneuert.

blnsere AnnaKme ausscKIieLIicKer bigentumsreckte der

deidseitigen Oenossen (oberkold und nnterkalb der Oruodi)
an den entspreckenden Oemeinländereien, wird auck gestützt
durck die AusküKrungen Zav's."^) NacKdem er vun der

Verteilung der tZodenallmenden („Oemein-lViarK") unter die
Oenossen in ArtK gesprocken, sagt er „öev gemackter Ver-

teilung des tietern Oeländes blieb immer nock der Oemeinde
das Oelände sut den dortigen öergen, welcbes aber
tast ganz mit Holz überwacksen war und tolglick nickt be-
träcktlick (d. K. an weidenutzungen) se^n Konnte Ls

42°) Ol, KsnàbucK p, 199, 268 unci 279 miteinsnàer. Die erste sckvv-
zeriscbe ösnnung ctes KsnàveKrivglàes zu HrtK ctürtte vakrsckeinlick
mit cter LrricKtung àer lZelestigungsverKe in ^usammenksng steken,

422) Oiese leitete ikr IZannreeKt edentalls nicbt vom Ligentumsrecbte
cler OrunàKerrscbakt sd, cls clie rterzoge von ÖsterreicK àie scbvvzer,
Vogtei nickt anerkannten.

42?) 1518 erlaubten àie LcKwvzer àer Wslclststt Linsieàeln àss
Lsudenmoos (àss im Eigentum àes (ZottesKsuses stsncl) einzubsnnen;
àocb sollte àer öarmsckstz „vnà àie buss" àen LcKwvzern selbst zu-
tsllen. (Ksnàducb 249,) Leit 1424 Katten àie LcKvvzer àie KanclesnoKeit
über tlinsieàeln (hvtiel r>, 21) aus àer auck ibre Ssnngevalt sicK Ker-
leitete.
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ist. dies Gelände, nunmehr ohne Vergleich weitschichtiger
als ehedem, und unter dem Namen Unter-Allmend bekannt..
Viele, die doch Landleute von Schwyz, Einwohner der
Gemeinde und sogar Mitglieder des Arthner-Viertels sind,
sind nicht Anteilhaber an diesem Korporationsgut, weil zur
Zeit, da der Auskauf um den Hof zu Arth gegen die
Herrschaft geschlossen ward, sich noch nicht dort befunden,
und folglich nichts zur Loskaufssumme beygetragen, auch
sich nicht (weil sie Genossen und Teilnehmer zu der All-
meind der obern Schwytzer waren) in die
sogenannte Unter-Allmeind eingekauft hatten."489)

Wir glauben hiemit bewiesen zu haben, daß die Unter-
allmendgenossen von der persönlichen Nutzungsteilnahme
am Gemeinlande der „Oberallmende" rechtlich ausgeschlossen

waren.

Aus dieser Ungenossenstellung der Genossen von Arth
zur Oberallmende scheint sich zu ergeben, daß die
Allmende nicht Eigentum des „Landes" 4!)") war, da Arth „in
voller Gleichberechtigung mit dem alten Lande Schwyz
vereinigt woiden ist" und um die Mitte des 14. Jahrhunderts
niemand an eine Zurücksetzung der Arther gegenüber den

Landleuten von Schwyz dachte.491)

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt, war es seit

ihrer Entwicklung die Landsgemeinde, welche über die
Substanz der obern Allmende, wie auch über deren Nutzung

488) Goldau und seine Gegend, p. 58 f.

489) In dem 1605 stattgehabten Untergang und Festsetzung der
Hagpflicht auf dem Rigi zwischen den Alpen derer von Arth und Vitznau-
Weggis wird als unparteiischer Unterschreiber genannt : „Georg Reding"
(von Schwyz). „Dieser Allmeind halber ungenoss." Urk. in der Kirchenlade
Arth. Am 28. September 1646 ratifiziert der gesessene Rat von Schwyz
die „von den Herren von Arth gestellte Waldordnung" mit dem Vorbehalt
jederzeitiger anderer Disposition durch die Obrigkeit. R. Pr. 1638/66 f 109.

490) Von einem Eigentum des Landes als einer juristischen Person
wird daher nicht die Rede sein können.

49') Kothing, Staatsvermögen 10.
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ist. dies (Zelande, nunmekr «Kne VergleicK veitsckicktiger
als eKedeM, unct unter ctem Namen blnter-Allmend bekannt..
Viele, die dock bandleute von LcKwvz, LinvoKner der (Ze-

meinde und sogar Mitglieder des ArtKner-Viertels. sind,
sind nickt AnteilKaber an diesem Korporationsgut, veil zur
Zeit, da der Ausbaut um den tt«! zu ArtK gegen die bterr-
sckatt gescklossen vard, sicK nock nickt dort betunden,
und tolglick nickts zur boskauissumme beigetragen, auck
sicK nickt (veil sie Oenossen und leilnekmer zu der All-
meind der obern LcKvvtzer varen) in die söge-
nannte blnter-AIImeind eingekauft Katten." "")

wir glauben Kiemit deviesen zu Kaden, daL die btnter-

gllrnendgenossen von der persönlicken NutzungsteilnaKms
am (Zemeinlande der „Oberallmende" recktlick ausgescklos-
sen varen.

Aus dieser blngenossenstellung der (Zenossen von ArtK

zur Oberallmende sckeint sicK zu ergeben, daL ck/e >t//-
me««!e n/cnt /^iFentttm ckes „/.««aes" "') var, da ArtK „in
voller OleicKberecKtigung mit dem alten bande Lcbvvz ver-
einigt voi den ist" und um die lVbtte des 14. ^akrkunderts
niemand an eine Zurücksetzung der ArtKer gegenüber den

bandleuten von LcKvvz dackte. "')
wie die diskerigen AustllKrungen gezeigt, var es seit

ikrer bmtvicklung die bandsgemeinde, velcbe Uber die Lub-
stanz der obern Allmende, vie suck über deren Nutzung

4»») Ooiclgu unci seine Oegenci, p. 58 t,

4»°) In gem 1605 stgttgeksbten Untergang unci Leslsetzung cier

ttsgpllicbt gut clem pizzi zwiscken clen HIpen clerer von Hrtb unci Vitznsu-
Weggis wircl sis unparteiischer Onterscbreiber genannt: „Oeorg pecling"
(von LcKwvz), „Dieser Hllmeinci balder ungenoss," Ork, in cier KircKenIacle
HrtK, Hm 28, September 1646 rstitiziert cier gesessene pst von LcKwv?
clie „von cien tterren von HrlK gestellte Vaiclorclnung" mit ctem VordeKslt
jecler^eitiger ancierer Disposition clurck ctie Obrigkeit, p. pr, 1638/66 t 169,

Von einem Ligentum cies Ksncles sis einer juristiscben Person
wircl claker nickt ciie pecle sein Können,

">) Kotking, Ltsstsvermögen 19,
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verfügte. Als Nachfolgerin der Gerichts- und der March-
gemeinde waren ihr auch die Kompetenzen der letztern
zugekommen. Durch die Vereinigung des Arther-Viertels
mit dem Lande Schwyz hatte sich der Kreis der
politischen ' Bürger des Landes, nicht aber auch derjenige
der Oberallmendgenossen, erweitert. Da infolgedessen nicht
mehr sämtliche politischen Volksgenossen zugleich auch

an der Allmende der Landleute mitberechtigt waren, hätte es

vom juristischen Gesichtspunkte aus fraglich werden können,
ob die wirtschaftlichen Kompetenzen der Gemeinde von den

politischen ausgeschieden werden und einer von der politischen
verschiedenen, engem Gemeinde vorbehalten bleiben sollen.
Der mehr auf praktische Verhältuisse als auf theoretisierende
Erwägungen gerichtete Sinn der alten Schwyzer mochte
eine solche Trennung aus Zweckmäßigkeitsgründen für
überflüssig erachten.492) Als politisch Gleichberechtigte aber
hatten die Arther Sitz und Stimme in der Landsgemeinde
und durften sogar in Allmendfragen mitsprechen. Da jedoch
die Gemeinde n. u. A. nur Verwaltungsrechte am Gemeinlande

hatte, dieses aber der Zuständigkeit nach im Eigentum

der Oberallmendgenossen stand, so waren die Landleute

von Arth auch von der Nutzung desselben
ausgeschlossen; „denn die Nutzungen der Genossen sind Ausflüsse
des Eigentums."4SU)

Aber trotz alledem konnten die Unterallmendgenossen
in Schwyz sogenannte Gemeinmarkgüter besitzen. Ihre
Berechtigung an letzteren war eben eine lediglich privatrechtliche.

Daß die Landleute von Schwyz Gemeinland damals

Ungenossen in Sondernutzung gegeben, wäre wenig glaublich.

Vielmehr müssen diese Güter, resp. die den Besitzern
daran zustehenden Rechte, im privatrechtlichen Verkehr ge-

492) Die schwyzerische Allmend war mit dem historischen Werden
und den Interessen des Landes enge verknüpft ; die Genossen von Arth
waren gegenüber denjenigen der obern Allmend in verschwindender
Minderheit; durch die Bildung einer neuen Wirtschaftsgemeinde waren
die einfachen Verhältnisse von damals komplizierter geworden.
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verfügte. AIs Nachfolgerin cler OericKts- und der IvlarcK-
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zugekommen. OurcK clie Vereinigung cles Arttier-Viertels
mit clem bande LcKwvz Katte sicK cler Kreis der poli-
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politiscken ausgesckieden werden und einer von der politiscken
versckiederien, engern Oemeinde vorbekalten bleiben sollen.
Oer mekr aul praktiscke VerKältnisse als aul tkeoretisierende
brwägungen gericktete Linn der alten LcKwvzer mockte
eine solcke Trennung aus ZwecKmäLigKeitsgründen lür Uber-

flüssig erackten. AIs pobtisck OleicKberecKtigte aber
Katten die ArtKer Litz und Stimme in der bandsgemeinde
und durften sogar in Allmendfragen mitsprecben. Oa jedock
die Oemeinde n. u. A. nur Ve?waItungsrecKte am Oemein-
lande Katte, dieses aber der Zuständigkeit nack im Ligen-
tum der Oberallmendgenossen stand, so waren die band-
leute von ArtK suck von der Nutzung desselben gusge-
scKIossen; „denn die Nutzungen der Oenossen sind Ausflüsse
des Eigentums."

Ader trotz alledem Konnten die blnterallmendgenossen
in LcKwvz sogenannte (/emeinma^Mte/' besitzen, /ttw /Ze-

wcntkFtt/ZF an letzteren war eben eine lediglick o/'wat/'ec/kt-
/ictts. OgL die bandleute von LcKwvz Oemeinland damals
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daran zustekenden peckte, im privstrecktlicken VerKeKr ge-

Oje sckwvzeriscke Hlimeng vvsr mit gem KistoriscKen Wergen
umt gen Interessen ges Langes enge verknüpkt; gie Oenossen von HrtK
vsren gegenüber genjenigen ger obern Hilmeng in versckxvingenger
Ningerbeit; gurcb gie öiigung einer neuen V/irtsclisltsgemeinge vsren
gie einkcken VerKältnisse von gsmals Komplizierter geborgen.
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standen haben und auf dem Wege Privatrechtens, speziell
des Erbganges,494) an solche Ungenossen übergegangen sein.

Es scheint uns aber unwahrscheinlich, daß die Landleute,

wenn sie noch Eigentümer dieser Gemeinmarkgüter
gewesen wären, solche rein private Nutzungsrechte
aufkommen lassen und ihre Veräusserqng an Nichtgenossen
gestattet hätten. Zum mindesten wäre dies mit dem Prinzip
der Schließung der Mark unvereinbar gewesen.495) Es ist
somit auch der privatrechtliche Verkehr an den Gemeinmarkgütern

ein Beweisgrund mehr für das Sondereigentum an
denselben.

Auch wenn die Arther Sondereigentümer solcher
Gemeinmarkgüter waren, hatten sie keine Berechtigung zur
Frühlings- und Herbstatzungsweide auf diesen Gütern. Es

liegt daher der Schluß nahe, daß auch die Genossen selbst,
wenn sie solche Güter besaßen, die Etzweide auf denselben
nicht kraft Privatrechtens (jure dominii) sondern kraft ihrer
Mitgliedschaft an der Marjcgemeinde ausübten. Die
Genossen als solche hatten für die offene Zeit die Nutzung
an den Gemeinmarkgütern. Hierin zeigt sich die Wirkung
des genossenschaftlichen Prinzips bei diesen, im übrigen
bereits im Sondereigentum stehenden Gütern. Der einzelne
Genosse hat an denselben in der Etzweide ein Recht, das

darauf zurückzuführen ist, daß an den Gemeinmarkgütern
früher einmal Kollektiv- und kein Individualeigentum
bestanden hat. Abzulehnen ist wohl die Auffassung, daß diese

4U3) Heusler, Inst. I. 274.
494i Durch Landsgemeindebeschluß von 1294 war ja der Verkauf von

liegenden Gütern an Ausleute, d. h. wohl Nichtgenossen, verboten worden.
Ähnlich verbieten auch die Genossen von Küßnacht (Schwyz) am 5. Februar

1404 den Verkauf von liegendem Gut im Gerichte Küßnacht an
Ungenossen bei Verfall der Hälfte der verkauften Güter an das gemeine
Kirchspiel. Der Ungenosse, der dort liegendes Gut kauft, soll da nicht
ätzen noch treten, weder Holz und Feld, noch Wunn und Weide niessen.
Kälin, Reg

49S) Gierke 1. c. II. 244 ff.
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standen Kaden unä ant ctem Wege privatrecktens, speziell
cles Lrbganges, solche blngenossen übergegangen sein.

Ls sckeint uns aber unvakrsckeinlick, claL clie bancl-

leute, venn sie nock Ligentümer clieser OemeinmarKgüter
gevesen vären, solcke rein private Nutzungsrecbte aut-
Kommen lassen unci ikre Veräusserung an NicKtgenossen
gestattet Kätten. Zum minclesten väre clies mit clem Prinzip
cler LcKbeLung cler ivlark unvereinbar gevesen. ^°°^) Ls ist
somit auck cler privatrecktlicke VerKeKr an clen (Zerneinmark

gütern ein Leveisgruncl mekr tür clas Lonclereigentum an
clenselben.

AucK venn clie ArtKer Lonclereigentümer solcker (Ze-

meinmarKgüter varen, Katten sie Keine Berechtigung zur
LrüKlings- uncl tierbstatzungsveiäe aut cliesen (Zütern. Ls

liegt claker cler LcbluL nake, clsL auck clie (Zenossen selbst,

venn sie solcke (Züter besaLen, ciie Ltzveicie aut clenselben
nickt Kratt privatrecktens (jure clominii) sonclern Kratt ikrer
ivlitglieclsckatt an cler lViarlcgemeincle ausübten. Die (Ze-

nossen als solcke Katten lür 6ie ottene Zeit ciie Nutzung
an cien (ZemeinmarKgütern. therin zeigt sicK ciie MrKung
cles genossenscksktlicken Prinzips bei cliesen, im übrigen
bereits im Lonclereigentum stekenclen (Zütern. Oer einzelne
(Zenosse trat sn clenselben in cier /^t^We/cke em /?ec^^ ckas

ckamtt/ M/ÄckM/Mz-en /st, ckaF an cke« (/emeinma/'^Äte/'«
/^Ätte/' e/«ma/ /<o//e^tw- «nck Ke/n /nckwicktta/e^/ztttm öc?-

sta«cke« ttat. Abzulehnen ist voKI clie Auttsssung, ciaL cliese

"2) rteusler, Inst, I, 274,

OurcK KsnclsgemeinciebesciilulZ von t294 war js der VerKsul von
iiegengen Oütern sn Husleule, cl, K. woKI I>IicKtgenossen, verboten worclen,
HKnlicK verbieten suck ciie (Zenossen von KülZnscKt (öckvvvz) sm 5, Leb-
rusr 1494 clen VerKsul von liegenclem Out im OericKte KülZnscKt sn On-
genossen bei Verls» cler ttsilte cler verksulten Outer sn clss gemeine
KircKspiel, Oer Ongenosse, cler clort iiegencles Out Ksult, soli cls nickt
stêen nock treten, vecler Hol? uncl Lelcl, nock Vunn uncl V/eiäe niessen,
Kslin, heg.

OierKe I, c, II, 244 tt.
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genossenschaftliche Weideberechtigung nicht schon vor der

Entwicklung des Privateigentums existiert hätte, sondern erst

später zu Gunsten der dann Berechtigten begründet worden
wäre. Sie ist kein zum Sondereigen hinzutretendes, dasselbe
beschränkendes dingliches Recht (jus in re alinea), sondern,
wie wir bereits oben (S. 131) betont, ein Rudiment des

ursprünglichen genossenschaftlichen Eigentums, auf dessen

Kosten das Sondereigen sich entwickelt hat.

Die Nutzungen der Genossen am Gemeinland und an
den Gemeinmarkgütern stützten sich somit auf verschiedene
Rechtsverhältnisse. Dort waren sie Ausflüsse des vollen,
genossenschaftlichen Eigentums, hier basierten sie auf einer
bei Verminderung des ursprünglich vollen Eigentums der
Genossen zurückgebliebenen Nutzungsbefugnis.

Interesse verdient auch die landrechtliche Satzung vom
9. November 1389.496)

Nachdem sie die Grundlasten resp. Gülten („Ewig gelts")
für ablöslich erklärt, verbietet die Landsgemeinde die
Hingabe und Annahme von Gütern zu Erblehn. So sollte der

Grundverschuldung gesteuert und die Unabhängigkeit der
Landleute gesichert werden.

Ferner bestimmt sie, daß Ausleute, die liegende Güter
in dem Lande haben, dieselben am nächsten St. Martinstage
innert zwei Jahren an Landleute zu verkaufen haben, bei ¦

Verlust genannter Güter. Auch durch Erbfall erworbene
Güter sollen Nichtlandleute in Zukunft innerhalb zwei Jahren
seit dem Erbanfall (bei Vermeidung der gleichen Folge) an
Landleute verkaufen.

496) Landbuch 273. Diese Bestimmungen zeigen wesentliche Ähn-
lichkeite mit dem Landrecht von 1294. Eine kirchenfeindliche Tendenz
liegt ihnen um so weniger zu Grunde, als gerade Güterbelastungen zu
Gunsten von Kirchen oder für „sei geretz" gestattet wurden. Zu dieser
Zeit hatte Einsiedeln bereits seinen sämtlichen Grundbesitz in Schwyz
veräußert und die grundherrliche Gefahr der Klöster war durch die
unbedingte Territorialgewalt des Landes beseitigt.
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genossensckaktlicke McideberecKtignng nickt sckon vor 6er

Entwicklung äes Privateigentums existiert Kätte, sonäern erst

später zu dunsten cier äann öerecktigten begründet worden
wäre. Zie ist Kein znm 8«ndereigen Kinzutretendes, dasselbe
desckränkendes dinglickes peckt (jus in re alinea), sondern,
wie vir bereits oben (8. 131) betont, ein puciiment cies ur-
sprünglicken genossensckaktlicken Eigentums, aut dessen

Kosten das 8«ndereigen sicK entwickelt Kat.

Die Nutzungen der Oenossen am Oemeinlsnd und an
den OemeinmarKgütern stützten sicK somit auk versckiedene
pecktsverksltnisse. Dort waren sie Ausklüsse des vollen,
genossensckaktlicken bigentums, Kier basierten sie auk einer
bei Verminderung des nrsprünglick vollen Eigentums der
Oenossen zurückgebliebenen Nutzungsdekugnis.

Interesse verdient auck die /««ckwc/Mahe 5«tM«F nom
9. A/cwemöe^ /ZS9. "")

NacKdem sie die Orundlasten resp. Oülten („Lwig gelts")
kür ablöslick erklärt, verbietet die bandsgemeinde die blin-
gäbe und AnnaKme von Oütern zu brblekn, 8o sollte der

OrundverscKnIdung gesteuert und die blnadkängigkeit der
bandleute gesickert werden.

berner bestimmt sie, dalZ ^«s/ett/e, ck/e //sFe/zcke (?ttte^

m ckem /,K«cke tt«öe«, dieselben am näcksten 8t. ^srtinstage
innert zwei ^abren an bändleute zu verkauken Kaden, bei
Verlust genannter Oüter. AucK durck Lrdkall erworbene
Oüter sollen NicKtlandleute in ZuKunkt innerkalb zwei Satiren
seit dem brbankall (bei Vermeidung der gleicken bolge) an
bandleute verkauken.

4S6) i^gndbucb 273, Diese öestimmungen zeigen vesentlicke HKn-
licKKeite mit ctem KsndrecKt von 1294, Line KircKenkeindlicKe lendenz
liegt ilmen um so veniger zu (Zrunde, als gerade (Züterbeisstungen zu
(Zunsten von Kircben ocler kiir „sei geretz" gestattet vurden, Z^u clieser
z^eit batte Linsiecleln bereits seinen samtlicben Orunddesitz in Lcbvvz
verankert unci clie grundkerriicke QelaKr äer Kloster var clurck die un-
bedingte Lerritorisigevslt cles Landes beseitigt.
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Mit dieser gesetzlichen Beschränkung der Möglichkeit
Eigentum im Lande zu erwerben auf die Landleute, wurde
auch die Gefahr, daß innert der schwyzerischen Mark
gewonnene Produkte ausgeführt oder von außenher im Lande

genutzt würden, bedeutend vermindert. Neben der Tendenz
die Unabhängigkeit vom Auslande zu bewahren, dienten
infolgedessen diese landrechtlichen Bestimmungen insbesondere

auch dem Prinzipe der Schließung der Mark.497)

Ein weiteres Beleg für die ursprünglich markgenossenschaftliche

Angelegenheit Weg und Steg zu unterhalten, ist
eine Urkunde vom 1. Mai 1397.i9i) Einige Landleute in
Schwyz erhalten als Güterbesitzer in Iberg von den
Landleuten zu Schwyz sieben Pfund Pfennige gegen die Verpflichtung,

den Weg nach dem Iberg ohne Schaden der übrigen
Landleute zu machen und in Stand zu halten. Die Verpflichtung

wird als Reallast auf die Güter gelegt.
Zwei neuen Grenzstreitigkeiten begegnen wir im Jahre

1421. Der Schiedsspruch zwischen dem „Lande Schwyzu und
den Alpgenossen von Roßmatt499) (Kt. Glarus) betr. das

„Braunalpeli" ist datiert vom 12. August 1421.™*)
Der Entscheid lautet: Beide Teile sollen „gelich

dz Brunalpelti etzen vnd niessen in guoter früntschaft vn-

497) Gierke, II. 244 ff.
408) Landbuch 234, vergi, ebenda 205.

4") Blumer, Urkundensammlung I.No. 166. Gegenpartei der Schwyzer
sind zwei genannte Glarner Landleute und deren Mitgesellen, die
Alpgenossen („Alpteilen") an Roßmatt. In Glarus gehörten von jeher die
Alpen nicht dem „Lande", sondern teils Privaten, teils einzelnen „Tagwen".
Sie waren sogen. „Fesselalpen". Blumer 1. c. Anm. Demokratien II. 370.

50°) Der Streit hatte schon einige Zeit gewährt. Die ertse Spur
davon treffen wir in einem Tagsatzungsabschied vom 9. August 1417»

Man suchte einen Obmann und hatte dafür zuerst einen Unterwaldner
bezeichnet. Dieser lehnte ab. „Daß man zuletzt einem Landmann-von
Schwyz, also einem Angehörigen der einen Partei den Entscheid in die
Hände legte, ist gewiß ein schöner Beweis für die unbefangene Redlichkeit

unserer Vorfahren, wie für das Verhältnis gegenseitigen Vertrauens,
das zwischen den eidgenössischen Orten insbesondere zwischen den
Ländern waltete." Blumer, Urkundensammlung 1. c.
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iVtit dieser gesetzlicken öesckränkung der IvlöglicKKeit
Ligentum im bande zu erwerben auk die bandleute, wurde
aucn die QekaKr, daL innert der sckwvzeriscken lvlark ge-
wonnene Produkte ausgetükrt oder von suLenKer im bande

genutzt würden, bedeutend vermindert. Neben der Tendenz
die blnadkängigkeit vom Auslande zu bewakren, dienten
intolgedessen diese landrecktlicken öestimmungen insbesori-
dere suck dem Prinzipe der LcKIieÜurig der IvIsrK.

Lin weiteres öeleg kür die ursprüriglick msrkgenossen-
sckaktlicke Angelegenkeit weg und Lieg zu unterkalten, ist
eine cV^ttnse vo/n /. /14«/ /Z97. Linige bandleute in
LcKwvz erkalten als (Züterbesitzer in Iderg von den band-
leuten zu LcKwvz n'eöen /^«nck /^s«n!Fe ckie l/e/)l?Mc»-

tttn^, cke« UTeF nack dem Iderg okne LcKsden der übrigen
bandleute M maohe« ««ck /n Äa«ck ^« «a/ten. Oie VerptlicK-
tung wird als Peallsst aut die (Züter gelegt.

Zwei neuen (ZrenzstreitigKeiten begegnen wir im lskre

«'s« /1//?Fe«osseK vo« /?o/m«t^°°) (Kt. Qlsrus) betr. dss

„örsunslpeli« ist datiert vom /2. /littst /^2/. °°")
Oer LntscKeid lautet: öeide ?eile sollen »gelick

dz örunalpelti etzen vnd niessen in guoter trüntsckatt vn-

"') OierKe. II. 244 tt.
"«) Landduck 234. vergi, ebenda 205.

40») ölumer, OrKundensammlung I.Ko. 166. Oegenpgrtei der Lcbvvzer
sind zvei genannte Oisrner Lsndleute und deren Nitgesellen, die Hip-
genossen (»Hivteilen") an polZmstt. In Oiarus geborten von jeber die
Hlpen nickt dem »Lande", sondern teils privaten, teils einzelnen „Lggven",
Lie varen sogen. »Lesselslpen". ölumer I, c. Hnm, Demokratien II. 370.

°°°) Der Ltreit Katte sckon einige ?eit geväkrt. Die ertse Lpur
davon tretten vir in einem LagsatZungsabsclued vom 9. Hugust 1417»
IVlan suckte einen Odmsnn und Katte datür zuerst einen Ontervaldner
bezeicknet. Dieser leknte ad, „DalZ man zuletzt einem Lsndmarm von
LcKvvz, also einem HngeKörigen der einen Partei den LntscKeid in die
Hände legte, ist geviü ein scköner öeveis tür die unbefangene pedlicb-
Keit unserer Vorksbren, vie tür das VerKältnis gegenseitigen Vertrauens,
das zviscken den eidgenössiscken Orten insbesondere zviscken den
Ländern vaitete," ölumer, OrKundensammlung I. c.
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gevarlich, vnd wedre teil des ersten mit sinem vich in dem

Brunalpeltin ist, so sol jn der ander teil denzumal da vn-
gesumpt vnd vngejrt lassen." 601)

Im Anstände gegen die Alpgenossen des Braunwaldes
wurde- den Schwyzern durch den schiedsgerichtlichen Spruch
vom 2. September 1421 das „Euloch" vollständig
zugeschrieben. 602)

Damit war die Grenze auch gegen das Glarnergebiet
genau geregelt.

Die bisherigen Bannbriefe hatten ganze Waldbestände
dem allgemeinen Freiholzhiebe entzogen. In den zwei
folgenden Landsgemeindebeschlüssen werden nun einzelne
Baumarten in derselben Weise gebannt. So bannen die
Landleute zu Schwyz am 31. März 1424 „Alles das Eychin-603)

holltz, das in allem vnnserm Lanndt vnnd Lanndtmarchen
vff vnser Allmende stat" bei einer Buße von zwei Pfund
Pfennigen von jedem Stock.

Den 28. September 1428504) wurde auch sämtliches
Tannenholz den Uetenbach entlang verbannt. Für Gemeindezwecke

dagegen wird hier ebenfalls eine Ausnahme gemacht :

„Wir haben aber verlassen, trog zu howen, darüber die
gemeint trencket, vnnd was holltzes man bedarff zu der Lanntlüten

gemeinlich weg oder stäg zu brachen."60B) In dieser

Bannlegung einzelner Holzarten dürfte unzweifelhaft das

Bedürfnis der Gemeinde nach diesen Holzarten zum
Ausdruck kommen.

501) Eine spätere Interpretation dieses Entscheides regelte das
Verhältnis dahin, daß das Braunalpeli je das eine Jahr von den Schwyzern,
das andere von den Glarnern benutzt werden solle und in diesem Sinne
hat sich auch das Eigentum an dieser Weide bis auf die Gegenwart
vererbt. Blumer 1. c.

502) Blumer, Urkundensammlung I. p. 168.

503) Landbuch 212. „Edelster bäum der mark sind eiche und buche,
weil sie das beste holz, dem vieh die reichste mast geben" etc. Grimm
1. c. 22.

504) Landbuch 204.

5°5) Siehe oben 152.
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gevarlick, vnd vedre teil cles ersten mit sinem vieti m äem

örunslpeltin ist, so sol jn cler ander teil denzumsl cla vn-
gesumpt vncl vngejrt lassen." ^"')

Im Anstände gegen clie Alpgenossen cles öraunvaldes
vurde clen ScKv^zern clurck clen sckieclsgericktlicken SprucK
vom 2. September 1421 das „LulocK" vollständig zuge-
schrieben. °°^)

Damit var ctie Orenze auck gegen clss Olarnergebiet
genau geregelt.

Die biskerigen ösrinbriete Kstten ganze Waldbeslände
clem allgemeinen LreiKolzKiebe entzogen. In clen zvei toi-
genclen bandsgemeindebescKIüssen verclen nun
Sattma^e« in derselben weise Feöa/z«t. 8o bannen die
bandleute zu ScKv^z am Z/. /bts^ „Alles das /^yM'«-°^)
«o//^, das in allem vnnserm banndt vnnd banndtmarcken
vtt vnser Allmende stat" bei einer LuLe von zvei ptund
ptennigen von jedem Stock.

Den vurde auck sämtlickes
7a««e«no/^ den bietenback entlang verbannt. Lür Oemeinde-
zvecke dagegen vird Kier ebentalls eine Ausnabme gemackt:
„wir Kaden aber verlassen, trög zu Koven, darüber die ge-
meint trencket, vnnd vas Kolltzes man dedartt zu der bannt-
lüten gemeinlick veg «der stäg zu drucken." °°°) In dieser

Lannlegung einzelner blolzarten dürtte unzveitelkatt das

öedürtnis der Oemeinde nack diesen Holzarten zum Aus-
druck Kommen.

°°') Line spätere Interpretation dieses LntscKeides regelte das Ver-
nältriis dskin, dslZ dss örsunslpeli je dss eine IsKr von den LcKvvzern,
dss sndere von den (Zlsrnern benutzt verden solle und in diesem Linne
Kst sicb sucb dss Ligentum sn dieser Velde dis sut die Oegenvsrt ver-
erbt, ölumer l. c.

simmer, vrkundenssmmlung I. p. 168.

^ LsndducK 212, „Ldelster bsum der msrk sind eicbe und bucbe,
veil sie dss beste Kolz, dem vieK die reicbste msst geben" etc, Orimrn
I, c. 22.

Lsndbucb 204.

°°°) LieKe oben 152,
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Während wir bisher nur Allmende durch Veräußerung
an Private ins Sondereigen übergehen sahen, zeigt uns eine
Urkunde vom 6. März 1440 das gerade Gegenteil. Sie gibt
uns den ersten urkundlichen Bericht über einen kaufsweisen
Erwerb von Sondereigen durch die Landleute zu AUmend-
zwecken.

„Das wir koufft haben von unserm lieben Lanndtmann
Heynin Schwyter von Brunnen von vnnd ab sinem acker
gelegen zu Brunnen nebent der nüwen Lanntstrasse vff der
rechten syten so vyl Landtz lenge vnnd wyte, alls
hienach geschrieben stat, vnnd nun der Lanndtlüteu allmend
ist vnnd sin soll, das ist von der Brugg, die über den großen
graben gat, hervff der strass nach vntz an Jurs acker, alls
die alit Lanntstrass harin gat" etc.6Ü6)

Des fernem verpflichten sich die Landleute von Schwyz,
durch den Acker des Schwyter niemals weder einen Weg
noch eine Straße machen zu Vollen. Auch bestimmen sie, daß

Schwyter und dessen Nachkommen „von des selben ackers

wegen mit der strass, so wier jetz darnebent vffgeleit vnnd
gemacht haben, niemer mee von theins kosten wegen die strass

zu bessern oder zu beheben nützit sollent zu schaffen haben."
Aus der letztern Bestimmung ergibt sich, daß Besitzer

von Gütern, die an Straßen anstießen in einem gewissen
Umfange dieser Güter wegen staßenunterhaltspflichtig
waren.507) Durch diese allgemeine Verpflichtung der
Güterbesitzer war daher der Straßen- und Wegunterhalt als mark-

genössische Gesamtleistung bedeutend verringert und auf
das Gebiet des Gemeinlandes eingeschränkt.

Eine Urkunde vom 26. März 144850S) bringt uns nochmals

auf den Begriff des „Gemeinmärch" zurück. Gegenüber
Landammann und Rat zu Schwyz übernimmt Hans Merchy,
Landmann zu Schwyz, zu Lasten seiner Hausmatte im Brunni

50°) Landbuch 237 f.

507) Vergi, unten.
508) Landbuch 235.
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MäKrend vir Kisker nur Allmende durck Veräußerung
snprivate ins Londereigen übergeben ssken, zeigt uns eine
Urkunde vom 6. /t4a>^ /^t? das gerade Gegenteil. Lie gibt
uns den ersten urkundlicken LericKt über einen Kauisveisen
/2>We^ö von L'onckew/Z't?« cktt/'c?? ck/e /.anck/eute >t//menck-

„Das vir Koubt Kaden von unserm lieben bsnndtmann
Ilevnin LcKvvter von örunnen von vnnd ab sinem acker
gelegen zu örunnen nebent der nüven banntstrasse vb der
reckten svten so vvl bsndtz lenge vnnd vvte, alls
KienacK gesckrieben stat, vnnd nun der /.«««ckt/ttte« a//me«ck

ist vnnd sin soll, das ist von der örugg, die über den groLen
graben gab Kervtk der strass nack vntz an lurs acker, alls
die silt banntstrass Karin gar" etc. °"°)

Oes fernern verpbickten sicK die bandleute von LcKvvz,
durck den Acker des LcKvvter niemals veder einen Meg
nock eine LtraLe mscken zu sollen. AucK bestimmen sie, daL

LcKvvter und dessen Nackkommen „von des selben ackers

vegen mit der strass, so vier jetz darnebent vtkgeleit vnnd

gemackt Ksben, niemer mee von tkeins Kosten vegen die strass

zu bessern «der zu bekeben nützit söllent zu scksrken Kaden."
Aus der letztern öestimmung ergibt sicK, dslZ Lesitzer

v«n Oütern, die an LtralZen anstieöen in einem gevissen
blrntange dieser Oüter vegen staLenunterKaltspbicKtig
varen. OurcK diese a/sememe ì/e^v//èa^ttt«F cke^ Ottte^
öes/^e?/' var daker der 5tmFe«- tt«ck UTeFttttte/'Na/t als mark-

genössiscke Oesamtleistung bedeutend verringert und ant
das Oebiet des Oemeinlandes eingesckränkt.

Line tV/-Ktt«ck6 nom 26. /t4ü>^ I^S^«) bringt nns nock-
mais ant den öegrikk des „cleme/nmä/'a^" zurück. Oegenüder
bandsmmann und pat zu LcKvvz übernimmt ttans iViercK^,
bandmann zu LcKvvz, zu basten seiner llausmatte im örunni

°°°) LsnclducK 237 i,

°°') Vergi, unten,
°°«) I.snclducn 235,
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und seiner Weide, das „Gespan" genannt, die dingliche
Pflicht, einen Teil der dortigen Straße zu unterhalten,
wogegen dann die genannten Grundstücke nicht mehr Gemeinmärk

sein sollen.

„Darum söllent die selbig min matt vnnd die weide
fürbass nit mehr gmeinmärck sin vnnd hannd mier ouch die
vnnd minen erben gefryett in diesen worten. Vnnd wenne
aber ich oder min erben oder der, so die egenamten matten
vnnd weide inne hette, die egenamten den weg vnnd strasse
nit mer, alls vorstat, behan wellten, dannethin so söllent
wier die vorgenamten güttere lassen niessen zu gemeinmärck,
vnnd söllent ouch gemärck sin, glicher wyss, alls die' yetz
gewesen sind, nach alls vor, vnnd vor alls nach."

Zum Unterhalt der Straße wird dem Merchy gestattet,
das nötige Holz im Bann zu hauen. — Die Unterhaltspflicht

wird näher präzisiert wie folgt: „wenne den benügt,
der in disem vyertell by der kyllchen zu Schwitz ye soll
heissen wegen, damit sollen wier mengklichen geanthwurt
haben, alls dann vm ander weg vnnd Strassen in vnserm
Lanndt ouch gewonlichen Jst."

Diese Abmachung ist aber für den betreffenden
Güterbesitzer keine unbedingte, sondern er reserviert sich das

Recht: „Dise geding abzusagen, wenne wir wellent; vnnd
wenne wier dis abgesagent, dannethin söllent wier die ob-

genampten güttere lassen brachen, nutzen, niessen, alls
ander gemeinrnerckt."

In unserer Ansicht vom Gemeinmärckt werden wir durch
diese Urkunde nur bestärkt. Sehen wir dasselbe oben als

„eigen" von Privatpersonen, so tritt uns hier selbst eine

Hofstätte („hussmatte") als „gemeinrnerckt" entgegen. Eine
förmliche Übereignung dieser Güter an den Merchy wird
in keiner Weise erwähnt, was doch unter Voraussetzung
eines Gemeineigentums, zur Begründung des Sondereigentums

erforderlich gewesen wäre.
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unci seiner weide, äas „Oespan" genannt, die dinglicke
ptlickt, einen leil der dortigen LtratZe zu unterkalten, wo-
gegen dann die genannten Grundstücke nickt mekr Oemein-
märk sein sollen.

„Darum söllent die selbig min matt vnnd die weide
illrbass nit mekr gmeinmärck sin vnnd Kannd mier ouck die
vnnd minen erben getrvett in diesen worten. Vnnd venne
aber icb oder min erben oder der, so die egenamten matten
vnnd weide inne Kette, die egenamten den weg vnnd strasse
nit mer, alls vorstat, bekan wellten, dannetkin so söllent
wier die vorgenannten gutters lassen niessen zu gemeinmärck,
vnnd söllent ouck gemärck sin, glicker wvss, alls d'e vetz

gewesen sind, nack alls vor, vnnd vor alls nack."

Zum blnterkalt der LtraLe wird dem Ivlerckv gestattet,
das nötige Holz im Laim zu Kauen. — Die blnterkalts-
ptlickt wird näker präzisiert wie tolgt: „wenne den benügt,
der in disem vvertell b^ der KvIIclren zu LcKwitz ve soll
Keissen wegen, damit sollen wier rnengklicken geantkwurt
Kaben, alls dann vm ander weg vnnd Strassen in vnserm
banndt ouck gewonlicken lst."

Diese AbmacKung ist aber tür den betrettenden Oüter-
besitzer Keine unbedingte, sondern er reserviert sicK das

peckt: „Dise geding abzusagen, wenne wir wellent; vnnd
wenne wier dis adgesagent, dannetkin söllent wier die ob-

genampten güttere lassen drucken, nutzen, niessen, alls
ander gemeinmerckt."

In unserer AnsicKt vom OemeinmärcKt werden wjr durck
diese blrkunde nur bestärkt. Leben wir dasselbe oben als

„eigen" von Privatpersonen, so tritt uns Kier selbst eine

ttoistätte („Kussmatte") als „gemeinmerckt" entgegen. Line
lörmlicke Ödereignung dieser Oüter an den NercKv wird
in Keiner weise erwäknt, was dock unter Voraussetzung
eines Oemeineigentums, zur Begründung des Londereigen-
tums ertorderlick gewesen wäre.
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Merchy nennt das eine der Güter „min hussmatt", „min
matt", offenbar deshalb, weil er Eigentümer derselben war.
Daher genügte ein bloßer Verzicht seitens der Landleute
auf die Ausübung der Etzweide, damit diese Güter „gefryett"
d. h. volles, von diesem Atzungsrecht der Landleute nicht
mehr beschränktes Eigentum wurden. Die Berechtigung der
Landleute als bloße Nutzungsberechtigung kommt auch darin
zum Ausdruck, daß sie bei Rücktritt des Merchy vom
Vertrage befugt sein sollen, fragliche Güter zu „brachen",
„nutzen, niessen, alls ander gemeinmerkt daselbst." Von
einem Verlust des Eigentumsrechtes des Merchy spricht die
Urkunde nicht.

Zum erstenmale nennt diese Urkunde auch ein Gemeindeorgan,

dessen Pflicht es ist, den Unterhalt der Wege zu
überwachen (Wegmeister). Sogenannte „Wasserschauer" („so
da genommen werdent zu den wassern, die zu beschowen
vnnd zu beitten") nennt der Landrechtsartikel vom 30. April
1452Y0B) Ihnen liegt ob die Wasser-, Wuhr- und Straßenpolizei.

Wo aber Wuhr-, Straßen- und Brückenunterhalt etc.

den Landleuten obliegt, da sollen sie selbst auf deren Kosten
mit dem Vollzuge der betreffenden Arbeiten sich befassen. 51°)

509) Landbuch p. 42. „Söllent schwerren fürderlich in alle vyertell.
In vnnserm Landt Schwytz zu gande oder zu rytten, vnnd da besechen
vnnd beschowen alle rünnenden vnnd flyessenden wasser, das dann Houpt-
wasser oder bäch sindt, ouch zu Brugken, Strassen vnnd werinen lugen
Es treff an gemein Lanndtlüt, gemein Nachpuren, oder sunder personen.
Vnnd sonnd da beschowen vnnd besechen allen gebresten vnnd Not-
turfft Vnnd yederman, den es dann antreffe, es syent gemeinen oder
sunder personen da es nottürfftig beduncket, heissen die wasser Rünssen
vffthun, da- rumen vnnd hinleitten vnnd ouch heissen werinen vnad
das wasser schupfen allenthalb zu bruggen, zu stägen vnnd zu
wägen." v. Maurer (Einleitung 307) sieht in den Sonderleuten im Gegensatz

zu den gemeinen Landleuten die „nicht in der Gemeinschaft
befindlichen Leute" (wohl Ausleute). Diese Ansicht halten wir für irrig. Wie
es sich analog aus der Gegenüberstellung von Gemeinland (Allmende) und
(Privat-) Sondereigen ergibt, halten wir die Sonderleute (sunder personen)
als einzelne Landleute (Private! im Gegensatz zur Gemeinde.

510) Vnnd wo thein sach semlicher wassern vnnd werinen vnnd
obgemelter Sachen halb gemeinen Lanndtlüt antreffend. Söllent sy ouch
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lVlercKv nennt das eine cter Oüter „min Kussmatt", „min
matt", ottenbar ctestialb, veil er Ligentümer cterselben var.
Daker genügte ein blolZer VerzicKt seitens äer banclleute
ant clie Ausübung cler Ltzveicle, clamit cliese Oüter „getrvett"
cl. K. volles, von cliesern Atzungsrecht cler banclleute nickt
mekr beschränktes Ligentum vurclen. Die LerecKtigung cler

banclleute als bloLe NutzungsberecKtigung Kommt auck clarin

zum AusctrucK, clalZ sie bei Rücktritt cles NercKv vom Ver-

trage belügt sein sollen, traglicke Oüter zu „brücken",
„nutzen, niessen, alls gncler gemeinmerkt claselbst." Von
einem Verlust cles LigentumsrecKtes cles lvlerckv sprickt clie

blrkuncte nickt.

Zum erstenmale nennt cliese blrkuncle suck ein Oemeincle-

organ, clessen ptlickt es ist, clen blnterltalt cler Wege zu
übervacken sl^Fmeiste/-). Logenannte „l^asse/'sc^atte/'" („so
cla genommen verclent zu clen wassern, clie zu besckoven
vnncl zu deitten") nennt cler banclrecktsartikel vom öl?. /4/?«/
/455.°°°) Iknen liegt ob clie UTan^-, tt/u«^- tt«c/ ^«Fe«-
/?o//se/. Wo aber Wubr-, LtralZen- uncl LrücKenunterKalt etc.
clen banclleuten obliegt, cla sollen sie selbst aut cleren Kosten
mit clem Vollzuge cler betrettenclen Arbeiten sicK belassen. °'°)

LsnclducK p, 42, „Söllent sckverren lürclerlick in slle vverte».
In vnnserm Lsnclt LcKvvtz zu gsncte octer zu rvtten, vnnd cla besecben
vnncl besckoven alle rünnenclen vnncl llvessenäen vssser, clss clsnn Houpt-
vssser ocler dsck sinclt, ouck zu LrugKen, Strassen vnnct verinen lugen
Ls trett sn gemein Lsnncltlüt, gemein Z^scbpuren, oder suncler Personen,
Vnnct sonncl cls besckoven vnncl besecberi sllen gedresten vnncl IXot-
tnrttt Vnnct veàermsn, cleri es clsnn sntrelle, es svent gemeinen ocler
suncler Personen cls es nottürlktig becluncket, Keissen clie vssser pünssen
vtttknn, <ts rumen vnncl Kinleitten vnnà ouck Keissen verinen vnvcl
clss vssser scküplen sllentkslb zu druggen, zu stsgen vnncl zu
vägen," v, lvlsurer (Linleilung 307) siebt in clen Lonclerleuten im Oegen-
sstz zu clen gemeinen Lsngleuten clie „nickt in cler OemeinscKskt be-
finälicken Leute" (voKI Husleute), Oiese Hnsicbt Kslten vir tür irrig. Vie
es sicK snslog sus cler Oegenübersjellurig von Oemeinisncl (Hllmericle) unci

(privat-) Lonclereigen ergibt, Kslten vir clie Lonclerleute lsuncler Personen)
sis einzelne Lsnctleute ^private! im (Zegensatz zur Oemeincle,

°'°) Vnncl vo tkein ssck semlicker vsssern vnncl verinen vnncl
odgemelter sacken Ksld gemeinen Lsnncltlllt sntretlencl, Söllent sv «ucb
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In der Schliessung der Mark lag der Gedanke, es sollten
sämtliche wirtschaftliche Bedürfnisse der Markgenossen
befriedigt werden, bevor event. Produkte der Mark außer deren
Gebiet oder an Ungenossen zum Vertrieb gelangen dürfen.
Durch diese Beschränkung wurde die auswärtige
Nachfragekonkurrenz mit ihrer Preissteigerungstendenz aus der Mark
fern gehalten und daher der Preis der Markprodukte
annähernd auf den Arbeitspreis zurückgedrängt.5n) In diesem
Sinne beeinflußte die Preisbildung der Landesprodukte nun
auch ein Beschluß des gesessenen Rates zu Schwyz, vom
Jahre 1455. Er verbietet den Spekulationskauf von Werg
und Leinwand etc. auf den Märkten.512) Damit wird einerseits

das Kaufsrecht eines jeden Landmanns auf sein eigenes
wirtschaftliches Bedürfuis eingeschränkt und anderseits die.
Geschäfts- und Profitinteressen der Zwischenhändler im
Verkehre ausgeschaltet und jedem Konsumenten ermöglicht,
zu möglichst geringem Preise seinen Bedarf an Produkten
der Mark zu decken.

Beim Einzelhofsystem mochte ursprünglich die
Umzäunung des Sondereigens, solange die einzelnen Güter
noch mehr oder weniger isoliert für sich im Gemeinlande
standen, ein Recht des einzelnen Markgenossen gewesen
sein. Wollte er sein Gut vor dem auf dem Gemeinlande
ätzenden Vieh schützen, so war es sein ausschließliches
Interesse ersteres mit einem Zaun zu umgeben. Sobald aber
der Privatgrundbesitz ein geschlossener wurde, d. h. ein

Sondergut an das andere angrenzte, mußte dieses einseitige
Recht teilweise in eine Pflicht sich verwandeln, da jeder
Genosse ein beiechtigtes Interesse hatte, daß insbesondere

vff der Lanndtlüten kosten nach Jrem besten verstandt besorgen vnnd
schaffen.

6U) Cf. Gierke IL 244 ff.
512) „Das nieman Jn vnsserm Lanndt vff den merktten thcin werch

noch Lynis thuch, Zwylch, noch theinerley der glichen vff fürkouff vff-
kouffen soll, var vnnd Ee das den gantzen tag vff frzem offenen merckt
öffentlich veyll gehebt sye. etc. Landbuch 44.
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In äer L'ah/êkWtt/ZF cke/' /bta/H lag äer OeäanKe, es sollten
sämtlicke wirtsckattlicke IZeäürtnisse äer IVlgrKgenossen de-

trieäigt weräen, bevor event, proäukte äer lvtark auLer äeren
Oebiet oäer an blngenossen zum Vertrieb gelangen äürten.
Durck äiese LescKränKung wuräe äie auswärtige Nacktrage-
Konkurrenz mit ikrer preissteigerungstenäenz sus äer IvtarK

lern geKälten unä äaker äer preis äer IvlarKproäuKte an-
näbernä gut äen Arbeitspreis zurückgeärängt. In äiesem
Linne beeintluüte äie preisbiläung äer banäesproäukte nun
auck ein /Zescn/ttF ckes Fesessene« /?ates M ^WV^, nom-
/a/kw Lr ne/-ö/etet cke« L/)6ktt/atto«Lkatt/ von Werg
unä beinwanä etc. aut äen IvtärKten. Damit virä einer-
seits äas Kautsrecbt eines jeäen banämanns aut sein eigenes
wirtsckattlickes tZeäürtuis eingesckränkt unä anäerseits äie,
OescKäkts- unä prokitinteressen äer ZwiscKenKänäler im Ver-
Kebre ausgesckaltet unä jeäem Konsumenten ermöglickt,
zu möglickst geringem preise seinen öeäart an proäukten
äer IvlarK zu äecken.

Leim LinzelKots^stem mockte ursprünglick äie bim-
zäunung äes Lonäereigens, solange äie einzelnen Oüter
nock mekr oäer weniger isoliert tür sicK im Oemeinlanäe
stanäen, ein peckt äes einzelnen lvlarkgenossen gewesen
sein. Wollte er sein Out vor äem aut äem Oemeinlanäe
ätzenäen VieK sckützen, so war es sein susscKlieLIicKes In-
teresse ersteres mit einem zu umgeben. Lobalä aber
äer privatgrunäbesitz ein gescblossener wuräe, ä. K. ein

Lonäergnt sn äas anclere angrenzte, muLte äieses einseitige
peckt teilweise in eine /McHt sicK verwanäeln, äa jeäer
Oenosse ein berecktigtes Interesse Katte, äaL insbesonäere

vtt ger Ksnnätlüten Kosten nsck lrem besten verslsnclt besorgen vnnct
scbskken,

«. (ZierKe II. 244 tt.
„Dg« riiernsn lr, vnsserm Ksnnclt vtt clen merktten tbcin vvercb

nocb Kvnis tbuck, ^vvlcb, nocb tbeinerlev cler glicben vtt tUrKoutt vkk-

Koukken soll, var vnncl Le clss clen gsntzen tag vkk krzern okkenen merckt
okkenklicb ve^ll gebebt sve, etc, Kanclbucb 44,
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während der geschlossenen Zeit, das Vieh seiner Nachbarn
auf seinem Gute keinen Schaden anrichte.

Diese nachbarrechtlichen Zaunverhältnisse regelt die
Urkunde vom 20. März 1457 folgendermaßen: Wo Matten und
Weiden gegeneinander „stoßen", soll der Besitzer eines jeden
Gutes durch „Halben hag, frid vnnd schirm geben. Es sye
vff Bergen oder im Boden. Es habe dann yemantz von
siner gütere wegen besundere gedinge."

Wo Gräben und Häge gegen einander stoßen, soll der
Besitzer des Grabens diesen, der andere den Hag machen
und unterhalten.613)

Am 27. August 1457 verbannen die Landleute zu Schwyz
neuerdings ihre Landwehrinen 514) und insbesondere die

„Landwery" zu Arth, nebst einigen Hölzern und Buchwäldern
daselbst. Wer ohne Erlaubnis des Landammanns und der
Landleute darin Holz fällt oder beschädigt, soll zu vier Pfund
Buße verfallen sein und es sollen darum „leiden all vnnser
Lanntlüt vnnd alle die by vnns gesessen alld wonhafft
sind yedermann by dem eyde, so er dem Land
geschworen hatt, dem kleger, so denne über vnnser Banne
in dem selben vierteil gesetzet ist." Hier blickt offenbar
bereits ein öffentlich-rechtliches Verhältnis dieser Beiwohner
zum Lande durch, während eine Berechtigung an der
Allmende ihnen kaum zugestanden haben mochte.6l6) Es
ergibt sich das per analogiam aus dem Verhältnisse der Arther
zur schwyzerischen Allmende. Erst später, als der Erwerb
des Landrechts durch Erhöhung der Einkaufssumme
erschwert wurde,616) dürften, wie den Arthern, teilweise auch

515) Landbuch 135 f.

614) Landbuch 286.

815) Wir denken hier vorzüglich an die Nutzung der Gemeinweiden
in Berg und Tal.

516) Laveleye-Bücher 1. c. 142 gibt die Einkaufstaxen wie folgt an :

1456 5 it, 1512 30 ff, 1523 50 il, 1566 100 g etc. 1684 sogar
1200 S; Hauptgrund dieser Erschwerung der Aufnahme ins Landrecht
war offenbar auch in Schwyz das Streben, beim Anwachsen der Bevölke-
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wäkrend der gescKIossenen Zeit, dss Vieti seiner Nackbarn
gut seinem Oute Keinen Lcbaden anrickte.

Oiese nackbarrecktlicken ZaunverKältnisse regelt clie blr-
Kuncle vom M. /1ta>^ /457 tolgendermalZsn: >V« Natten uncl

^Veiclen gegeneinander „stoLen", soll cler Lesitzer eines jeden
Outes clurck „Ilaiben Kag, tricl vnncl sckirm geben. Ls sve
vtt Lergen ocler im Loden. Ls Kabe clann vemantz von
siner gittere wegen besunclere gedinge."

^Vo (Zräben uncl Häge gegen einander stotZen, soll cler

Lesitzer cles Qrabens cliesen, der andere den blag macben
und unterkalten. °'^>

/Xm 5/. /IttFttst /45/ verbannen die bandleute zu LcKwvz

neuerdings ikre bandwebrinen und insbesondere die
„bandwerv" zu ArtK, nebst einigen ttölzern und öucbwäldern
daselbst, wer «Kne Lrlaubnis des bandammanns und der
bandleute darin btolz tällt «der besckädigt, soll zu vier piund
LulZe vertallen sein und es sollen darum „leiden all vnnser
banntlüt vnnd alle die öv n««s Fesesse« a//ck W0«K«M
sind jedermann ö)/ ckem evcke, s« er dem band ge-
sckworen Katt, dem Kleger, so denne über vnnser öanne
in dem selben viertel! gesetzet ist." Ilier blickt ottenbar
bereits ein «ttentlick-recktlickes VerKältnis dieser /Ze/Wo««^
zum bande durck, wäkrend eine LerecKtigung an der Alb
mende iknen Kaum zugestanden Kaben mockte. °'°) Ls er-
gibt sicb das per analogiam aus dem VerKältnisse der ArtKer
zur sckwvzeriscken Allmende. Lrst später, als der Lrwerb
des bandreckts durck LrKöKung der LinKaukssumme er-
sckwert wurde, °'°) dürften, wie den Artkern, teilweise auck

"2) KsnclducK 135 f.

°") Ksnclbucb 286,

°'°) Vir denken Kier vorzüglicb sn clie I^utzuuZ cler (Zemeinveicten
in öerg uncl ?sl,

°'°) Ksveleve-LucKer I. c, 142 gibt clie LinKsutstsxen vie lolgt sn!
1456 — 5 1512 30 A, 1523 ^ 5« l566 ^ 100 T etc, 1684 soZsr
12lX> ttsuptgruncl äieser LrscbvernnZ cler Hulnsbrne ins Ksnclrecnl

vsr otkendsr suck in öcnvvz clss Streben, beim Hnvscbsen cler LevölKe-



159

solchen Beisaßen untergeordnete Nutzungen gutwillig
eingeräumt worden sein.617)

Ein weiterer Fall der Bannung von Holz auf „eygen
gut1' 5'8) beweist, daß selbst am Ende des 15. Jahrhunderts
das Sondereigentum an Waldung noch nicht denselben
Intensitätsgrad, wie am Wiesiand, errreicht hatte. Während von
den Wiesen nur diejenigen, die „Gemeinmärckt" waren, zu
einer bestimmten Zeit der Gemeinatzung offen standen, waren
offenbar sämtliche Holzbestände, auch auf „eygen", sofern,
sie nicht gebannt waren, dem Freiholzhieb preisgegeben.

Den 9. September 1472519) erwirbt ein Landmann All-
mendsubstanz gegen die Übernahme einer Straßenunterhaltspflicht;

den Anordnungen des Wegmeisters seines
Viertels soll er nachkommen. Zwei Nachbarn sollen dem
Erwerber beim Straßenunterhalt behilflich sein, soweit sie

ihrer Güter wegen unterhaltspflichtig sind. Es kommt
also auch hierin die allgemeine Weg- und Straßenunterhaltspflicht

an die Straße stoßender Güterbesitzer zum
Ausdruck. Durch Bannbriefe vom 29. April 1484 und 2. April
1487 wird das innert bestimmt abgegrenzten „Zilen" stehende
Tannenholz geschirmt. 52°)

Am 20. Januar 1493621) verbannten die Landleute zu

Schwyz der Muota entlang „die Stüden vnnd das holtz in

rung und der damit verbundenen Steigerung der wirtschaftlichen Bedürfnisse,

die Nutzung des Gemeinlandes mit letztern in richtigem Verhältnisse

zu erhalten (Cf. Heusler Zeitschrift für schweizerisches Recht X. 72)
Da schon 1358 Beiwohner erwähnt werden (oben p. 170) so darf wohl
angenommen werden, das bereits im 14. Jahrhundert „Beisaßen" in Schwyz
vorhanden waren.

517) Landbuch 144, 153" Vergi, oben 145, Anm. 477.
518) Landbuch 223. Urkunde vom 24. März 1471. Wer in diesem

Banne Holz haut etc. hat den Landleuten 18 Plappert als Buße zu geben,
„doch vssgenommen alle die, so das selb gut die eygenschafft inne
hannd ob es Jnen eben ist."

5'9) Landbuch 236.

520) Landbuch 201 und 210.

521) Landbuch 216.
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solcken LeisaLen untergeordnete Nutzungen gutwillig ein-

geräumt worden sein.

Lin weiterer Lall cler SannnnF von Holz a«/ «ey^en
s«t" beweist, daL selbst am Lnde cles 15. lakrkunderts
clas Londereigentum an Waldung nock nickt denselben In-
tensitätsgrad, wie am Wiesland, errreickt Katte. MgKrend von
den Mesen nur diejenigen, die „OemeinmärcKt" waren, zu
einer bestimmten Zeit der Oemeinatzung «lten standen, waren
offenbar sämtlicke blolzbestände, auck aut „evgen", solern,
sie nickt gebannt waren, dem LreibolzKied preisgegeben.

Den 9. ^eote/nös/- /47?°^) erwirbt ein bandmann All-
mendsubstanz gegen die ÖbernaKme einer LtraLenunter-
KaltsptlicKt; den Anordnungen des ^Vegrneisters seines
Viertels soll er nscKKommen. Zwei NacKdarn sollen dem
Lrwerber beim MmFennnte^a/t dekiltlick sein, soweit sie

ikrer Oüter wegen unterkaltspllicktig sind. Ls Kommt
also aucn Kierin die «//Fememe u/c?F- unck <5t/'«/enttnt6/'-
na/ts/?Mcnt an die LtraLe stolZender Ollterbesitzer zum
Ausdruck. OurcK öannbriete vom 29. April 1484 und 2. April
1487 wird das innert bestimmt abgegrenzten „Zilen" siebende
lannenkolz gesckirrnt.

/Im M./antt«^ 749Z°^) verbannten die bandleute zu
LcKwvz der Ivluota entlang „die Ltuden vnnd das Koltz in

runZ unä äer äsmit verdunäenen LteiZerung äer virtscksltlicken öeäürk-
nisse, äie KutzunZ äes Oerneinlsnäes mit letztern in ricktigem Verkält-
nisse zu erkalten l,<2t, tteusler ^eitsckrilt lür sckveizerisckes peckt X, 72)
Os sckon 1358 LeivoKner erväknt veräen («den v, 170) so äark voKI
angenommen veräen, äss bereits im 14, IsKrKunäert „LeisslZen" in LcKvvz
vorksnäen vsren,

°") LsnäducK 144, 153,' VerZI, oben 145, Hnm, 477.

Lsnäbucb 223, UrKunäe vom 24, iViärz 1471, Wer in äiesern
lZsnne tlolz Ksut etc, Kst äen Lsnäleuten 18 plsppert als LutZe zu geben,
»äock vsszenommen alle äie, so äss selb gut äie evgensckattt inne
banncl od es Inen eben ist."

°'°) LanäducK 236.

LsnäducK 201 unä 21«.

LsnäducK 216,
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dem Schachen vnder der wery als wyt vnnd ver die gand;
demnach alles das holltz in den Erlen von der wasserschöpfy
durch nieder bis zur wollfrichty ." Aus diesem Bann darf
ohne der darüber gesetzten „Wehrimeister" und Kläger,
„gunst, wüssen, willen vnnd erlouben kein Holz dürres
oder grünes" irgend wie beschädigt und beseitigt werden
bei 18 Plappert Buße. Bahnzweck mochte auch hier sowohl
der Schutz der bei allfälliger Wassernot bedrohten Güter,
sowie eine Erleichterung des Wuhrunterhaltes durch die
Nähe des nötigen Holzes sein.622) Höchst wahrscheinlich
sind hier die an die Muota direkt oder indirekt angrenzenden
Güterbesitzer zu einer korporativ organisierten Wuhrbau-
genossenschaft vereinigt.522) Sie erhalten von dem Bußengeld

„1 ft an Jren kosten vnnd an Jre gemeinen wery."

Die letzte in unsere Periode fallende und uns
interessierende Landrechtssatzung gibt Aufschluß über den Umfang
der allgemeinen Weg-, Stoßen- und Wuhrunterhaltspflicht der

an solche Wege, Straßen und Wuhren angrenzenden Güter.
Am 16. Dezember 1500 624) bestimmen die „gemein Lanndtlüt

zu Schwyz" :

„Das ein yetlicher, so gutter hatt in vnserm Lanndt,
die an die allmy vnnd Strassen stossett, der soll zechen

Schuch von sinem gut wegen, wäg vnnd Strassen besseren
vnnd machen vnnd die beheben: Dessglichen soll ein
yetlicher, wo wasser an sine gutter stosset, zechen Schuch von
sinem gut weriny machen vnnd beheben."

Wo aber zwei Nachbarn mit ihren Nachbargrundstücken
an Straßen stoßen, sollen sie gemeinsam die Straße „machen

H2) Cf. oben p. 164.

sss) Cf. oben p. 164.

524) Landbuch 141. Schon seit 1440 (oben 154 und 159) kennen
wir diese allgemeine Weg- und Straßenunterhaltspflicht. Vermutlich
dürfte ihr Umfang schon damals der nämliche gewesen sein, und der
Unterhalt der Allmendstraßen und Wege der Gemeinde nur mehr in diesem
beschränkten Masse obgelegen haben.
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clem LcKscKeri vnder 6er verv als vvt vriricl ver cire ganci;
cZemriscK alles 6ss Kolltz in clen Lrlen von 6er vassersctiövtv
6urcK nie6er bis zur volltricktv Aus diesem ösrin clart
oline 6er clarüber gesetzten „VeKrimeister" un6 Kläger,
„gurrst, vllssen, villen vnn6 erlauben Kein Holz 6ürres
«6er grünes- irgencl vie descbä6igt un6 beseitigt verölen
bei 18 plsppert LutZe. ösnnzveck mockte suck Kier sovoKI
6er LcKutz 6er bei alltälliger Vsssernot de6rokten Oüter,
sovie eine LrleicKterung 6es VuKruntertisItes 6urcK 6ie
NäKe 6es notigen btolzes sein. ttöckst vvakrsckeinlick
sin6 Kier 6ie an 6ie tVtuots 6ireKt o6er in6irekt angrenzenden
Oüterbesitzer zu einer Korporativ organisierten U/tt/k/^att-
Fenosse«so^a/t vereinigt. °^^) Lie erkalten von 6ern öuLen-
geI6 „l K an lren Kosten vnncl an lre gemeinen ver^."

Die letzte in unsere peri«6e tsllericle un6 uns interes-
sieren6e bariclrecktssatzung gibt AutscKIutZ über 6en iVm/anF
cke/' a//Femek'«e« U/eF-, ÄaFe«- ««ck t^tt/k^ttnte/'Na/^Mc^t 6er

sn solcke Vege, LtraLen un6 >VuKren angrenzen6en Oüter.
Am 16. Dezember 1500 bestimmen clie „gemein bsnnclb
lüt zu LcKvvz« :

„Dss ein vetlicker, so gütter Kstt in vnserrn bsnn6t,
6ie sn clie sllmv vnn6 Strassen stossett, 6er soll seohe«

L^ttoh von sinem gut vegen, väg vnn6 Strassen besseren
vnncl mscken vnn6 6ie bekeben: Dessglicben soll ein ^eb
lieber, v« vssser an sine gütter stosset, ^eohe« L'cÄett«^ von
sinem gut verinv mscken vnn6 belieben."

M« aber zvei blsckbsrn mit ikren NacKbargrun6stücKen
sn LtrslZen stoöeri, sollen sie gemeinsam die LtrstZe „mscken

°'2) Ot. «den p. 164.

Ol. oben p, 164.

LgndducK 141. LcKon seit 1440 («ben 154 unct 159) Kennen
vir cliese allgemeine Weg- unci LtraüenunterbaltsvklicKt. Vermutlick
dürtte ikr Omtsng sckon damals der nämlicke gevesen sein, und 6er
OnterKalt 6er HllmendstrstZen und Vege cter Oemeinde nur mekr in diesem
desckrärikten lVlasse obgelegen Kaden.
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vnnd beheben, wie wyt die strass wärett vnnd ist, es were
denn sach, das dazwüschen so merckliche allmy lege, das

ein amman vnnd die syben bedüchte, das min herren da

billich hellten sollten."
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vnnct bekeben, vie v)?t die strass värett vnnct ist, es vere
clenn sack, ctas ctazvüscken so mercklicke allm^ lege, ctas

ein amman vnnct ctie sederi beclückte, clas min Kerren cta

dilliclr Kellten solitene
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